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Einladend für Fahrgäste und jede Menge Gepäck.



Besonders für Sie. Der Golf Variant als Taxi. Mit bis zu 605 Litern Kofferraumvolumen. Der Golf Variant bietet nicht nur 4 Fahrgästen bequem Platz. Sondern auch noch bis zu 605 Liter Stauraum für alles, was Sie sonst noch mitnehmen möchten. So komfortabel wie das Platzangebot ist auch sein Handling. Bereits ab 81 kW (110 PS)¹ steht das optionale Direktschaltgetriebe zur Verfügung, das die Vorteile einer Automatik mit denen einer manuellen Schaltung vereint. So bietet der Golf Variant nicht nur maximalen Komfort für Ihre Fahrgäste – sondern auch für Sie als Fahrer. Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert zwischen 6,3 und 3,7, CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 125 und 92.



¹Kraftstoffverbrauch des Golf Variant mit 81 kW (110 PS) TDI und Automatikgetriebe/DSG in l/100 km: innerorts 5,4–5,3, außerorts 4,2, kombiniert 4,6–4,5, CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 120–119. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Geschäftsbericht



Einführung Das Taxi- und Mietwagengewerbe Deutschlands wird derzeit vor Allem bewegt von den erweiterten Aufzeichnungs- und Speicherpflichten über den so genannten Fiskaltaxameter. Auch wenn die Branche angesichts fehlender eindeutiger gesetzlicher Regeln noch vor großen offenen Fragestellungen steht, werden viele Unternehmen im Taxibereich dieses Instrument ab 2017 anwenden und diese stehen deshalb auch technisch sowie organisatorisch vor Umrüstungsmaßnahmen. Insofern scheint bei vielen Betrieben aufgrund dieser praktischen Anstrengungen fast etwas aus dem Blick geraten zu sein, dass die viel größere Bewährungsprobe noch ansteht: die gesamtgesellschaftlich sich auswirkende Digitalisierung wird die Branche gewaltig umkrempeln. Die durch die App-Vermittlung ausgehenden Veränderungen sind das Eine. Hier hat die Branche reagiert, es gibt ausgezeichnete gewerbeeigen betriebene Apps dieser Art wie Taxi Deutschland und Taxi.eu. Diese werden sich aber nur dann auf Dauer erfolgreich im Wettbewerb behaupten können, wenn sich die Wettbewerber ebenfalls an die Regeln halten und nicht mit Fouls und Unmengen von Geldern ihrer finanzstarken Mütter den Markt jetzt kaufen, um dann nach Erlangen des angestrebten Monopols auf dem Markt Kasse zu machen. Weiterhin läuft der Kampf bereits gegen die Uber’s dieser Welt, die eine Menge eingekauftes Lobbying ausschließlich dazu verwenden, die Marktordnungen mit der Zielsetzung zu pulverisieren, um dann ein Heer von prekären und selbstausbeutenden Privatfahrern unsere Innenstadtstraßen verstopfen zu lassen. Die Politik über die wahren Hintergründe aufzuklären ist eine der wichtigsten Aufgaben der Verbände in nächster Zeit. Eine weitere gravierend sich auf die Gewerbestrukturen auswirkende Digitalisierungsfolge wird irgendwann das autonome Fahren sein. Das wird es noch nicht in fünf Jahren geben, aber es dürfte mittelfristig schon kommen. Damit wird das Gewerbe nicht obsolet, aber der Aufgabenkreis wird sich hin zu den weiterhin notwendigen begleiteten Beförderungen, so für Patienten, Ältere und Mobilitätseingeschränkte, ändern. Auch hier hat das Gewerbe sich neu zu definieren. Es gilt also sehr viel zu tun, die Maßnahmen und Forderungen des Bundesverbandes näher darzulegen ist eine der Aufgabenstellungen, die dieser Geschäftsbericht erfüllen soll. Im Geschäftsbericht 2015/2016 des Deutschen Taxi- und MietwagenMichael Müller - Präsident -
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Dietmar Schmidt - Vizepräsident -



verbandes e.V. (BZP) können wir Ihnen ausführlich über die wirtschaftliche Entwicklung der Branche, gewerbepolitische Entwicklungen wie Zusammenarbeit innerhalb des ÖPNV zur Sicherstellung der Mobilität vor allem in den ländlichen Bereichen und solche zur Förderung der gewerbezugehörigen Taxibestell-Apps, Zusammenarbeit mit der Industrie vieler Bereiche sowie erfolgreiche Gestaltung von Kampagnen, Foren und Messen berichten. Nachfragen verdeutlichen, dass auch die Rechtsprechungsübersicht großes Interesse findet. Weiterhin berichten wir im Geschäftsbericht 2015/2016 über die internationale Arbeit des BZP im Rahmen der International Road Transport Union (IRU), die mit ihrem „UpTop Global Taxi Network“ ein weltweites und stark wachsendes Netzwerk legaler Taxi-Anbieter initiiert hat. Zudem liefern wir aktuelle Informationen über die leider sehr notwendige Tätigkeit der TAXIstiftung Deutschland. Die bewährte konzeptionelle Ausrichtung des Geschäftsberichts, gleichzeitig Informationsquelle wie Arbeitsunterlage zu sein, bleibt bestehen: der Geschäftsbericht verdeutlicht der interessierten Öffentlichkeit, den Medien und natürlich den durch den Verband vertretenen Taxi- und Mietwagenunternehmen Gewerbestrukturen, legt Rechenschaft ab über die Aktivitäten der Spitzenorganisation in den Jahren 2015 und in den ersten drei Quartalen 2016 und stellt zudem Strukturdaten der Branche dar. Schließlich enthält er die wichtigsten organisatorischen Daten für die Mitglieder und Partner. Der Verband hat sich im engen Zusammenwirken mit seinen Mitgliedsorganisationen und den in seinen Ausschüssen mitwirkenden Fachleuten engagiert den vielfältigen Anforderungen gestellt. Der BZP ist unverzichtbar für die Wahrung der Interessen der Taxi- und Mietwagenunternehmer und dies wird auch so bleiben. Nur weil die Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung und Industrie mit dem BZP einen organisationsstarken und kompetenten Ansprechpartner haben, nur weil unser Verband mit seinen 54 Mitgliedsorganisationen und weiteren 21 Fördermitgliedern starke und engagierte Mitstreiter hat, werden die Interessen des Gewerbes adäquat zur Geltung gebracht. Dem Auftrag zur effektiven Gewerbevertretung wird der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) auch zukünftig effektiv und erfolgreich nachkommen! Frankfurt am Main, im Oktober 2016 Peter Zander - Vizepräsident -



RA Thomas Grätz - Geschäftsführer -
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Präsidium, Vorstand, Ehrenmitglieder und Geschäftsführung



BZP-Präsidium Präsident Michael Müller (Göttingen) geb. am 26. August 1957, Taxi- und Mietwagenunternehmer seit 1983, geschäftsführender Gesellschafter der MX-Gruppe seit 1999. Vorstandsmitglied im Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen seit 1992, Vorsitzender der FV Taxi und Mietwagen im Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen, dessen Vizepräsident seit 2007. Vizepräsident des BZP seit 2007, Präsident seit November 2011.



Vizepräsident Dietmar Schmidt (Berlin) geb. am 4. April 1952, Taxiunternehmer seit 1982, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxibesitzer eG seit 1995. Vorstandsmitglied der Innung des Berliner Taxigewerbes e.V. von 1998 bis 2015. Im Vorstand des BZP seit 2007. Vizepräsident des BZP seit November 2008.



Vizepräsident Peter Zander (Köln) geb. am 2. April 1954, Taxiunternehmer seit 1983, im Vorstand der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein seit 1993, deren Vorsitzender seit Dezember 1994. Vorstandsmitglied des BZP seit 1997. Vizepräsident des BZP seit November 2011.
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Präsidium, Vorstand, Ehrenmitglieder und Geschäftsführung



BZP-Vorstand Vorstandsmitglied Wolfgang Oertel (Chemnitz) geb. am 9. August 1967, Taxiunternehmer seit 1995, Geschäftsführender Vorstand der Taxi-Genossenschaft Chemnitz eG seit 1996. Vorstandsmitglied im LV Sachsen seit 2005. Im Vorstand des BZP seit November 2008.



Vorstandsmitglied Roland Böhm (Münster) geb. am 15. Mai 1961, Taxiunternehmer seit 1990, seit 2000 Vorstand der Taxi Zentrale Münster e.G.. Vorstandsmitglied des BZP seit November 2011.



Vorstandsmitglied Frank Kuhle (München) geb. am 5. Dezember 1966, Taxiunternehmer seit 1997, seit 2009 im Vorstand der Taxi München eG, deren Vorstandsvorsitzender seit 2010. Vorsitzender im Landesverband Bayern seit 2009. Vorstandsmitglied des BZP seit November 2011.



Vorstandsmitglied Herwig Kollar (Frankfurt am Main) geb. 25 Juni 1955 in Frankfurt am Main, juristisches Studium in Frankfurt am Main, Assessorexamen 1987 in Frankfurt am Main, seit 1987 Rechtsanwalt. Vorsitzender der Taxi-Union Frankfurt e. V. seit 1995. Im Vorstand des BZP seit November 2015.
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Präsidium, Vorstand, Ehrenmitglieder und Geschäftsführung



BZP-Ehrenmitglieder Ehrenmitglied Peter Metschen (Duisburg) geb. am 7. Januar 1932. Übernahme des elterlichen Taxi- und Mietwagenbetriebes in Rheinhausen 1964, seit 1966 im Vorstand des LV Nordrhein und Vorsitzender 1980 - 1995, Vorsitzender des Gesamtverbandes Nordrhein von 1990 - 1993, Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied des LV Nordrhein 1995. Im BDP/BZP-Vorstand 1980 - 1997. BZP-Ehrenmitglied seit 1997. Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande 1990.



Nachruf Der langjährige BZP-Vize-Präsident Hans-Günther Bartels ist verstorben Der Oldenburger Taxiunternehmer Hans-Günther „Gustav“ Bartels ist 75-jährig geworden am 3. Juli 2016 an den Folgen einer heimtückischen Krankheit verstorben. Der Verstorbene war ein Vorzeigeunternehmer in seiner Heimatstadt, in der er die Taxizentrale Taxiring Oldenburg und das von den Schwiegereltern übernommene Unternehmen „Auto Bald“ zusammen mit seiner Frau Gundi über mehrere Jahrzehnte erfolgreich betrieb. Das Interesse an den Sorgen und Nöten, aber auch den Vorstellungen seiner Kolleginnen und Kollegen bewegte ihn auch sehr bald in seinem Berufsleben ehrenamtliche Aufgaben in der Verbandsarbeit engagiert und erfolgreich zu übernehmen: So war er seit 1980 im Vorstand des Gesamtverbandes des Verkehrsgewerbes Niedersachsen (GVN) aktiv, dort von 1995 bis 2007 auch als Vorsitzender der Fachvereinigung Taxi und Mietwagen. 2007 wurde er Ehrenvorsitzender des GVN. Zum BZP stieß Hans-Günther Bartels 1991 als Vorstandsmitglied, von 1995 bis 2007 war er Vizepräsident des Bundesverbandes. Besonderes Engagement widmete er seinen zahlreichen Ehrenämtern, so im Vorstand der TAXIstiftung Deutschland, diversen Ausschüssen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen wie auch dem örtlichen Turnverein in seiner Heimatstadt Oldenburg, in dem er 1. Vorsitzender war. Für sein langjähriges Wirken im berufsständischen Bereich und seine zahlreichen sozialen Ehrendienste wurde Hans-Günther Bartels 2003 das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Wir werden Hans-Günther Bartels als verdienten Kollegen immer ein ehrendes Andenken bewahren.
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Präsidium, Vorstand, Ehrenmitglieder und Geschäftsführung



BZP-Geschäftsführung Geschäftsführer Thomas Grätz geb. am 30. Mai 1957. Juristisches Studium in Köln, Assessorexamen 1989 in Düsseldorf, seit 1990 Rechtsanwalt. Beim BZP seit 1990, Geschäftsführer seit 1991. Seit 2004 Vizepräsident der IRU-Gruppe „Taxi und Mietwagen mit Fahrer“. Bearbeiter des Personenbeförderungsgesetz-Kommentars „Fielitz/Grätz“, Autor des Fachkundeleitfadens „Fachkunde & Prüfung für den Taxi- und Mietwagenunternehmer“ sowie Mitverfasser des Praxishandbuches „Taxi und Mietwagen“.



Stellvertretender Geschäftsführer Frederik Wilhelmsmeyer geb. am 11. Oktober 1964. Juristisches Studium in Münster, Assessorexamen 1996 in Düsseldorf, seit 2001 Rechtsanwalt. Beim BZP seit Oktober 1997 tätig, seit 2002 Stellvertretender Geschäftsführer.
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BZP - Spitzenverband des Taxi- und Mietwagengewerbes



Funktionen und Aufgaben des BZP Der BZP besteht in seiner heutigen Organisationsstruktur seit 1984 und führte zunächst den Namen Bundes-Zentralverband der Deutschen Personenverkehrsunternehmer mit PKW e.V. bzw. seit 1992 BundesZentralverband Personenverkehr - Taxi und Mietwagen e.V. Zum 1. 1. 2000 hat sich der BZP von dieser umständlichen Namensgebung gelöst und heißt seitdem Deutscher Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP). Die Beibehaltung des Kürzels BZP erklärt sich mit dessen Bekanntheitsgrad in Politik, Verwaltung und Industrie. Der BZP ist aus dem Zusammenschluss des Bundesverbandes des Deutschen Personenverkehrsgewerbes e.V. (BDP) und dem Bundesverband des Deutschen Taxigewerbes e. V. (BDT) hervorgegangen. Die Interessen der deutschen Taxi- und Mietwagenunternehmer auf Bundesebene werden bereits seit 1947 vom BZP wahrgenommen. Er führte von 1947 bis 1965 den Namen Arbeitsgemeinschaft Personenverkehr für das Bundesgebiet e.V. und war als „AGP“ bestens als der Zusammenschluss von Landes-, Regional- und Fachorganisationen bekannt. Danach nannte er sich von 1965 bis 1984 Bundesverband des Deutschen Personenverkehrsgewerbes (BDP) e.V.



Aufgabe des BZP ist es, die Gesamtinteressen der Personenverkehrsunternehmer mit PKW auf nationaler und internationaler Ebene gegenüber Ministerien und anderen Behörden, Organisationen und der Öffentlichkeit zu vertreten. Der BZP und seine Landesverbände sowie die ihm angeschlossenen örtlichen Organisationen des Taxi- und Mietwagengewerbes leisten auf Bundesebene ganze Arbeit durch die Betreuung und Förderung gemeinsamer Interessen der Verbandsmitglieder. Zu unserer Arbeit gehört: • Die Interessenwahrung gewerbepolitischer Ziele bei: Gesetzesvorhaben und -veränderungen in allen Bereichen des Personenbeförderungsrechts, des sonstigen Gewerberechtes sowie des Straßenverkehrsrechts, des Arbeitsrechts und der Verkehrssicherheit, soweit das Taxi- und Mietwagengewerbe hiervon berührt wird, Verbesserungen der Gewerbebedingungen und Zugangsvoraussetzungen. • Mit Satzungsänderung vom 3.7.2014 vertritt der BZP zudem auch die sozialpolitischen Gesamtinteressen des Gewerbes, er kann damit als Spitzenorganisation im Sinne des Tarifvertragsrechtes und für die Mitglieder, die ihm als Unternehmen angehören, als Tarifver-



Wesentliche Strukturdaten des Taxi- und Mietwagengewerbes in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 2012/2013 im Vergleich zum Jahr 2008 2012



seit 2008



Unternehmer, die nur Taxiverkehr betreiben 21.751 Unternehmer, die nur Mietwagenverkehr betreiben 8.431 Unternehmer, die Taxi- und Mietwagenverkehr betreiben (mit sog. Mischkonzessionen) 1.293 Unternehmer, die Taxi- und Mietwagenverkehr betreiben (ohne sog. Mischkonzessionen) 4.528 Zusammen 36.003



- 3,0 % + 8,6 % - 8,9 % + 8,3 % + 0,6 %



Genehmigte Fahrzeuge im Taxiverkehr Genehmigte Fahrzeuge im Mietwagenverkehr Genehmigte Fahrzeuge im Taxi- und Mietwagenverkehr (sog. Mischkonzessionen) Zusammen Einwohner pro Taxi im Durchschnitt der Bundesrepublik Das Bundesland mit der höchsten „Taxidichte“ ist Berlin Das Bundesland mit der niedrigsten „Taxidichte“ ist Thüringen



53.554 35.955 3.291 92.800



+ 7,1 % + 20,3 % - 2,8 % +12,8 %



1.528 Einwohner pro Taxi 446 Einwohner pro Taxi 3.005 Einwohner pro Taxi



Die Zahlen basieren auf einer Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012, ergänzt durch eigene Erhebungen des BZP



Verkehrsdaten 2015 Beförderte Personen im Taxi- und Mietwagengewerbe im Jahr 2015 (geschätzt) Personenkilometer im Taxi- und Mietwagengewerbe im Jahr 2015 (geschätzt) Einnahmen im Taxi- und Mietwagengewerbe im Jahr 2015 (geschätzt in Euro)
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423.000.000 2.860.000.000 4.893.000.000
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BZP - Spitzenverband des Taxi- und Mietwagengewerbes



Funktionen und Aufgaben des BZP tragspartei tätig sein. Hierfür unterhält der BZP einen sozialpolitschen Ausschuss, der die sozialpolitische Verhandlungskommission (Tarifkommission) während Verhandlungen beratend begleitet. • Information der Mitgliedsverbände und -organisationen über alle für das Gewerbe wichtigen Angelegenheiten durch BZP-Report sowie allgemeine und vertrauliche Rundschreiben, das Internetangebot unter www.bzp.org sowie seit 2006 auch über ein BZP-Intranet. • Förderung des Austauschs gewerbepolitischer, wirtschaftlicher und technischer Informationen der BZPMitglieder untereinander durch Informationsdienste, durch regelmäßige Tagungen der Fachausschüsse sowie im Rahmen von Mitgliederversammlungen und Fachkongressen. • Begleitung und Unterstützung wichtiger Forschungsvorhaben. • Initiierung/Koordination von gewerbe- und umweltpolitisch bedeutsamen Pilotprojekten. • Interessenvertretung gegenüber Behörden und anderen Stellen, wie z.B. Mitwirkung bei der Festsetzung von Taxitarifen und Abschluss von Vereinbarungen mit Krankenkassen. • Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Behörden und anderen Stellen in Form von Beratung und Mitwirkung. • Interessenwahrung der arbeits-, steuerrechtlichen und sozialpolitischen Belange. • Förderung nationaler und internationaler Zusammenarbeit mit Organisationen des Verkehrsgewerbes mit gleicher Zielsetzung sowie den in der IRU zusammengeschlossenen weltweiten Verbänden des Taxi- und Mietwagengewerbes. • Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft, insbesondere mit der Fahrzeug- und Zubehörindustrie sowie der Versicherungs- und Werbewirtschaft. • Kooperation mit anderen öffentlichen Verkehrsträgern,
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so z.B. das Rahmenabkommen mit der Deutschen Bahn über das Störfallmanagement bei Zugausfällen und Verspätungen. • Entwicklung von Reiseangeboten für Behinderte in Zusammenarbeit mit deren Spitzenverbänden und der Deutschen Bahn AG. • Veranstaltung von fachbezogenen Kongressen und Seminaren, beispielhaft des ÖPNV-Taxi-Kongresses, der Taxizentralen-Kongresse und Seminarangeboten für Taxiunternehmer. Seine Aufgaben nimmt der BZP im einvernehmlichen Zusammenwirken mit seinen Mitgliedsorganisationen des Taxi- und Mietwagengewerbes in der Bundesrepublik Deutschland wahr. Der föderative Aufbau des BZP gewährleistet eine sachgerechte Interessenwahrnehmung auf allen Ebenen. Zu den herausragendsten Erfolgen der gewerbepolitischen Arbeit des BZP und seiner Mitglieder in den letzten Jahrzehnten zählen: Die Neuregelung der Rechtsvorschriften für das Taxiund Mietwagengewerbe im Rahmen der am 1. Oktober 1983 in Kraft getretenen 5. Novelle zum Personenbeförderungsgesetz, der so genannten „Taxi-Novelle“. Mit der Neuregelung wurde langjährigen Anliegen des Gewerbes entsprochen: • Eine verbesserte Zulassungsregelung; • eine verbesserte Regelung im Zusammenhang mit der Übertragung und Verpachtung von Genehmigungen; • eine erheblich verbesserte Abgrenzung zwischen Taxis und Mietwagen im wohlverstandenen Interesse beider Verkehrsformen; • eine Anpassung der Taxivorschriften entsprechend den zwischenzeitlich eingetretenen tatsächlichen Verhältnissen. Im Jahre 1993 initiierte der BZP gleich zwei beachtliche gesetzliche Novellierungen, die die Arbeit im Taxi-
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BZP - Spitzenverband des Taxi- und Mietwagengewerbes



Funktionen und Aufgaben des BZP gewerbe und damit auch die Dienstleistung gegenüber dem Fahrgast entscheidend verbesserten sowie für die Zukunft des Gewerbes insgesamt als ergänzendes Verkehrsmittel im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erhebliche Bedeutung haben: • Neufassung der Straßenverkehrsordnung (StVO) in § 12, sodass: 1.) das bisher geltende Parkverbot an Taxenständen in ein absolutes Halteverbot umgewandelt wurde, 2.) die Taxifahrerin bzw. der Taxifahrer ihr/sein in zweiter Reihe stehendes Fahrzeug auch verlassen darf, um Fahrgäste ggfs. auch von der Haustür abholen zu können bzw. dort hinzubringen. • Weitere Anerkennung der Taxis und Mietwagen innerhalb der Systematik des öffentlichen Verkehrs durch Einbeziehung in die Definition des Begriffes Öffentlicher Personennahverkehr in § 8 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes im Rahmen der Eisenbahnstrukturreform. Darüber hinaus wurden außerdem folgende Ziele erreicht: • die Einführung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung im Mietwagenverkehr, mit der eine bessere Ordnung in diesem Bereich erreicht wurde; • ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Beförderung von Personen im Taxiverkehr; • Sonderrechte für den Taxiverkehr im Rahmen des Straßenverkehrsrechtes, insbesondere die Mitbenutzung von Sonderspuren; • Einführung einer Fachkundeprüfung für Taxi- und Mietwagenunternehmer; • Verbesserung der Bedingungen für den Einsatz von Taxis im Linienverkehr; • Ermöglichung des Einbaus eines sicherheitsverbessernden „blinkenden“ Taxi-Dachzeichens;



Zu den verbandspolitischen Erfolgen muss man auch so genannte Abwehrerfolge zählen. So konnte der BZP Bestrebungen erfolgreich entgegentreten, die auf eine Aufweichung und Aufgabe wichtiger, bewährter Teile des Ordnungsrahmens für das Taxi- und Mietwagengewerbe abzielten. Nur durch das geschlossene Auftreten des Gewerbes konnte die Aufhebung des Gebots des einheitlichen Farbanstrichs für Taxen sowie die bundesweite Freigabe der Eigenwerbung für Taxis und Mietwagen verhindert werden. 1992 konnte der BZP die Deregulierung des Taxiwesens (geplant waren Aufhebung der Konzessionierung und in weiten Teilen auch des Taxitarifsystems) verhindern. 2004 gelang es, die Aufhebung der Rückkehrverpflichtung für Mietwagen zu verhindern. Wäre dieses wichtige Abgrenzungsmerkmal zwischen Taxi und Mietwagen gefallen, hätte ein interner „Gewerbekrieg“ gedroht. In Zusammenarbeit mit der IRU und den anderen nationalen Schwesterverbänden in der EU wurde im Frühsommer 2006 erreicht, dass die EU-Dienstleistungsrichtlinie in einer deutlich abgeschwächten Form von den EU-Regierungen verabschiedet wurde. Das ursprünglich vorgesehene „Herkunftslandprinzip“ wurde verhindert und durch die „Freiheit der Dienstleistungen“ ersetzt. Gleichzeitig wurden wichtige Bereiche wie Sozial- und Pflegedienste sowie der Verkehr samt Taxen und Nahverkehr von der Dienstleistungsfreiheit ausgenommen. Vorher war es den Gewerbevertretern gelungen, die Gefahren für die öffentlichen Verkehrsinteressen aufzuzeigen, wenn sich Unternehmen ohne die Beachtung der nationalen Verkehrsordnungen als Taxibetriebe überall in der EU und ohne weiteres hätten niederlassen können. In fünf wichtigen bundesgerichtlichen Entscheidungen hat sich seit 1989 die bisherige Verbandslinie zu wesentlichen gewerbepolitischen Fragen niedergeschlagen. Die Verbandsarbeit des BZP wurde dadurch auf dem Rechtsweg höchstrichterlich bestätigt. • Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. September 1989 zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes.



• Spezifizierung und Entwicklung eines „stillen Taxialarms“ auf Basis der GPS-Satellitenortung.



12



BZP - Geschäftsbericht 2015/2016



BZP - Spitzenverband des Taxi- und Mietwagengewerbes



Funktionen und Aufgaben des BZP In diesem Urteil wurde bestätigt, dass die Einrichtung eines Beobachtungszeitraumes zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes durch die Zulassungsbehörden rechtmäßig ist und die zur Feststellung der Reihenfolge der zu berücksichtigenden Bewerber geführte Vormerkliste materiell-rechtliche Bedeutung hat. • Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Oktober 1989 zur Beurteilung der Sittenwidrigkeit und der Verfassungsmäßigkeit der rechtsgeschäftlichen Übertragung von Taxikonzessionen. Das Bundesverfassunggericht hat in dem Beschluss festgestellt, dass Alt-Konzessionen aufgrund des durch eigene unternehmerische Leistung geprägten Vermögenswertes als Ergebnis der aufbauenden Pflege, des „Goodwill“, der Stammkundschaft und wegen des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes schützenswert sind und deshalb übertragbar sein müssen. • Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14. November 1989 zur Rückkehrpflicht von Mietwagen. Die Verfassungsmäßigkeit des Rückkehrgebotes von Mietwagen wurde bestätigt und damit das Unwesen der Minicar-Unternehmen beseitigt, sich gegenüber ordentlichen Mietwagen- und Taxiunternehmen wettbewerbsfeindlich zu verhalten. • Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 11. Februar 1992 zum ermäßigten Umsatzsteuersatz bei der Personenbeförderung mit Taxen. Mit der gewerbepolitisch äußerst wertvollen Erwägung, dass das Taxi öffentliches Verkehrsmittel ist, erklärte das höchste deutsche Gericht die umsatzsteuerrechtliche Bevorzugung des Taxis gegenüber dem Mietwagen als mit dem Grundgesetz vereinbar. • Urteil des Bundesfinanzhofes vom 31. Mai 2007 zum ermäßigten Umsatzsteuersatz bei Krankenfahrten. Das oberste Finanzgericht bestätigte die vom BZP vertretene Auffassung, dass Hin- und Rückfahrt zwei getrennte Beförderungsleistungen darstellen, sofern der Fahrgast am Behandlungsort abgesetzt und später
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wieder abgeholt und zurückbefördert wird. Das Urteil hat entscheidenden Einfluss auf die Besteuerung von Krankenfahrten, bei denen die einfache Fahrtstrecke zwischen 25 und 50 Kilometern liegt. Im Februar 2007 konnte der BZP mitteilen, dass durch die beharrliche Arbeit des Bundesverbandes ein bei der Gesundheitsreform 2007 vorgesehener 3%iger Pauschalabschlag bei Kranken- und Rettungsfahrten verhindert und dem Gewerbe die weitere Belastung in diesem schon sehr gebeutelten Geschäftsbereich erspart bleibt. Im Juni 2008 konnte im Rahmen einer umfassenden Änderung von Vorschriften des Fahrerlaubnisrechts durch die ausgewogene Argumentation des Bundesverbandes verhindert werden, dass der in § 48 Fahrerlaubnisverordnung bei Orten mit über 50.000 Einwohnern vorgeschriebene Nachweis der Ortskenntnis bei Mietwagenfahrern gestrichen wird. Nach jahrelangem Drängen ist im Oktober 2015 endlich die Verkehrssicherheit dadurch erhöht worden, dass die anachronistische Gurtpflichtbefreiung für Taxiund Mietwagenfahrer bei der Beförderung gestrichen wurde. In der nächsten Zeit gilt es, eine weitere Bewährungsprobe zu bestehen. Denn auch wenn derzeitig seitens der Europäischen Kommission im Rahmen des Subsidaritäts-Prinzips die Regelung der Taximarktordnung den nationalen Mitgliedsstaaten überlassen wird, so wird dies sicher nur mittelfristig eine Atempause bieten. Darüber hinaus wird auch der gemeinsame Binnenmarkt Aufgaben stellen, die die Notwendigkeit einer schlagkräftigen Gewerbevertretung verlangen. Auch wenn die wirtschaftliche Lage es so manchem schwerfallen lässt, den Beitrag für seinen Landesverband zu entrichten, so muss es doch jedem Taxi- und Mietwagenunternehmer klar sein, dass - vor allem auch in schwierigen Zeiten - nur ein hoher Organisationsgrad eine schlagkräftige Gewerbeorganisation trägt. Nur wenn jeder einzelne Unternehmer erkennt, dass die Sicherung einer dauerhaften Existenz bei leistungsgerechter Rendite auch davon abhängt, dass die gewerblichen Interessen adäquat vertreten werden, ist gesichert, dass bei der Flut von Gesetzen und Verordnungen aus Berlin und aus Brüssel seine Interessen Berücksichtigung finden.
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Organisatorische Gliederung des BZP



Organisationsdiagramm des BZP Das Präsidium



Schmidt



Müller



Zander



Die Geschäftsführung



Der Vorstand



Kollar



Oertel



Böhm



Kuhle



Grätz



Wilhelmsmeyer



Die Mitglieder des Erweiterten Vorstandes Athanasiou Bahr Balkan Beer Böhm Borning Buchholz Cati Clüver Dornheim Dragicevic Ehret



Bielefeld Halle/Saale Karlsruhe Altenburg Münster Koblenz Bremen Solingen Hanau Freiburg / Mannheim Köln Stuttgart



Fuchs Gergin Gleixner Grossmann Gutendorf Hartmann Henschel Hess Keiler Klusmeier Kocak Kollar



Witten Frankfurt Krefeld Gelsenkirchen Koblenz Saarbrücken Magdeburg München Schwerin Düsseldorf Duisburg Frankfurt



Kuhle Kura Ladwig Lenz Lohse Lubkoll Menrath Müller Nadolski Ploke Rosmanek Roßberg



München Hagen Hannover Bonn Hamburg Bielefeld Marl Kassel Berlin Berlin Essen Dresden



Scheffel Schlenker Schmidt Th. Schneider Schötz Schütte Schwuchow Ucar Waldner Weidmann Zander Zillmann



Kaiserslautern Frankfurt Frankfurt Offenbach Remscheid Hamburg Erfurt Berlin Berlin Bochum Monheim Düsseldorf



Die Mitgliederversammlung



Ordentliche Mitglieder Die Ausschüsse und ihre Vorsitzenden



Verkehrs- und Gewerbepolitik



Arbeit, Soziales und Fortbildung Schmidt



Goldberg



Krankenfahrten und Kooperationen



Taxizentralen, Verwaltung und Tarife Spitzlei



Pettau



Öffentlichkeitsarbeit



Technik und Software Kessler



Schütte



Haushalt und Revision



Sozialpolitischer Ausschuss Peters



Goldberg



Außerordentliche Mitglieder Adam Opel AG Citroën Deutschland GmbH Daimler AG Finn Frogne GmbH FMS GmbH Ford-Werke GmbH Gefos • Gesellschaft für offene Systeme mbH
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HALE electronic GmbH Ingenico Payment Service GmbH Interfacom S.A. - Taxitronic Kienzle Argo Taxi International GmbH mobile GARANTIE Deutschland GmbH MuchⓇ Autohaus GmbH Prävent GmbH



Seibt & Straub GmbH Semitron S.A. Taxi-Rent-Partner GmbH Telekom Deutschland GmbH VdK Versicherung der Kraftfahrt AG Volkswagen AG Volkswagen Nutzfahrzeuge
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Organisatorische Gliederung des BZP



Die BZP-Geschäftsstelle Hauptgeschäftsstelle: Gerbermühlstr. 9 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 (69) 959615-0 Telefax: +49 (69) 959615-20 E-Mail: [email protected] Internet: www.bzp.org



Leitung:



Margarete Reinhardt



Rechtsanwalt Thomas Grätz (Geschäftsführer) E-Mail: [email protected] [email protected] Rechtsanwalt Frederik Wilhelmsmeyer (Stellvertretender Geschäftsführer) E-Mail: [email protected]



Im Sekretariat der Hauptgeschäftsstelle: Margarete Reinhardt Mirja Schmidt Petra Kroll



E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] Mirja Schmidt



Bürozeiten: Montag - Donnerstag 8.30 bis 16.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 15.30 Uhr



Petra Kroll



Foto: Michael Linke
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Mitgliedsorganisationen des BZP Ordentliche Mitglieder des BZP (54) Sortierung: Zentralen nach Stadt, Landesverbände nach Bundesland



Verband des Verkehrsgewerbes Baden e.V. Freiburg / Mannheim Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. Stuttgart Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen-Unternehmen e.V. München Innung des Berliner Taxigewerbes e.V. Berlin Taxi Verband Berlin, Brandenburg e.V. Berlin Taxi Deutschland Berlin e.V. Berlin Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxibesitzer eG Berlin TaxiFunk Berlin TZB GmbH Berlin Taxiruf Würfelfunk „0800-CABCALL“ AG Berlin Quality Taxi Vermittlungs GmbH Berlin Taxi Berlin TZB GmbH „Cityfunk“ Berlin Speed Cab Taxifunk GmbH Berlin Bielefelder Funk-Taxi-Zentrale e.G. Bielefeld Funk-Taxi-Zentrale Hansa Bielefeld Taxi Bochum eG Bochum Taxi Bonn eG Bonn Fachvereinigung Personenverkehr • Verband für das Personenverkehrsgewerbe Landesverband Bremen e.V. Bremen Taxi Dortmund eG Dortmund Taxi Düsseldorf eG Düsseldorf Taxi-Funktaxi-Zentrale Duisburg e.G. Duisburg Taxi Essen eG Essen Taxi-Union Frankfurt e.V. Frankfurt Taxi 33®EchoFunk® Frankfurt Frankfurt’s TAXI-RUF® 23oo01 Frankfurt Taxi Gelsen IG Gelsenkirchen Taxi & Mietwagengenossenschaft Halle/Saale eG Halle/Saale Taxi Hagen e.G. Hagen Hansa Funktaxi e.G. Hamburg Taxen-Union Hamburg e.V. Hamburg Taxi-Dienst Hanau Stadt und Land e.G. Hanau Landesverband Hessen für das Personenverkehrsgewerbe e.V. Frankfurt Taxi-Funk-Zentrale Karlsruhe eG Karlsruhe Fachverband PKW-Verkehr Hessen e.V. Kassel Krefelder Funktaxi-Besitzerverein Krefeld Taxi Koblenz e.G. Koblenz TAXI RUF Köln wirtschaftliche Vereinigung Kölner Taxiunternehmer eG Köln Taxi Jakubiak Marl Landesverband für das Taxi- und Mietwagengewerbe Mecklenburg/Vorpommern e.V. Schwerin IsarFunk Taxizentrale GmbH & Co. München



Fusion



Neumitglied
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Taxi-Zentrale Münster e.G. Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. • Fachvereinigung Taxi und Mietwagen Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. Taxi-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. Taxi-Funk Offenbach e.G. Funk-Taxi-Vereinigung Remscheid Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland e.V. • Fachvereinigung Droschken- und Mietwagenverkehr Verband des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz e.V. Landesverband Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) e.V. Landesverband Personenbeförderungsgewerbe Taxi und Mietwagen Sachsen-Anhalt e.V. Landesverband Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmer e.V. Taxi-Zentrale Solingen eG Landesverband Thüringen der Taxi- und Mietwagenunternehmer e.V. Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV) e.V. • FV Personenverkehr Funk-Taxi-Zentrale Witten GbR



Münster Hannover Monheim Düsseldorf Offenbach Remscheid Koblenz Kaiserslautern Saarbrücken Magdeburg Dresden Solingen Altenburg Erfurt Witten



Außerordentliche Mitglieder (21) Fahrzeug-Industrie



Taxizubehör-Industrie



Taxi-Spezialanbieter und Dienstleister



Adam Opel AG Rüsselsheim Citroën Deutschland GmbH Köln Daimler AG Berlin Ford-Werke GmbH Köln Volkswagen AG Wolfsburg Volkswagen Nutzfahrzeuge Hannover Gefos Gesellschaft für offene Systeme mbH Schwerte HALE electronic GmbH Salzburg (A) Finn Frogne GmbH Tübingen FMS GmbH Graz (A) Interfacom S.A. - Taxitronic Barcelona (ES) Kienzle Argo Taxi International GmbH Berlin Seibt & Straub GmbH Stuttgart Semitron S.A. Thessaloniki (GR) Ingenico Payment Services GmbH Ratingen Much Autohaus GmbH Bad Tölz Prävent GmbH Dortmund Taxi-Rent-Partner GmbH Augsburg Telekom Deutschland GmbH Bonn GARANTIE Deutschland GmbH Wedemark VdK Versicherung der Kraftfahrt AG Dortmund Ⓡ



Telekommunikation Versicherungswirtschaftmobile
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Jahresrückblick



Geschäftsbericht 2015/2016



Foto: Michael Linke



Langjährig stabile Umsatzentwicklung Die stabile wirtschaftliche Entwicklung der Gesamtwirtschaft seit Beginn dieses Jahrzehnts hat sich auch im Geschäft der Taxi- und Mietwagenbranche abgebildet. Auch die eher krisenhaften Jahre 2012 bis 2014 mit den zahlreichen Euro-, Ukraine- und Griechenland-Negativmeldungen wirkte nur relativ schwach auf die Umsatzzahlen des Gewerbes. Infolge der allgemeinen Mindestlohngeltung ab 1. Januar 2015 wurde ein deutlicher Dämpfer erwartet, da zum Jahreswechsel und den ersten Monaten in sehr vielen Taxitarifbereichen auch sehr deutliche Erhöhungen in Kraft gesetzt wurden, was zwangsläufig die Taxifahrten für die Kunden verteuert. Im Wesentlichen und glücklicherweise konnte der Umsatz aber gehalten werden, vielerorts gab es sogar aufgrund der Anhebung der Tarife deutliche Umsatzsteigerungen zu verzeichnen. Insbesondere im Taxibereich ist das Angebot in der Folge heruntergefahren worden, weil die Unternehmen mindestlohnbedingt unternehmerischer agieren, was auch bedeutet, dass die Personal-Einsatzplanung nun dazu führt, dass zu den Rand- und damit nachfrageschwachen Zeiten deutlich weniger Taxifahrzeuge als früher unterwegs sind. Mancherorts, insbesondere im ländlichen Bereich, führt dies auch schon zu Klagen, dass nun zu wenig Taxi-Angebot besteht. Hier ruft der Bundesverband dazu auf, dass sich die Kollegen vor Ort über Einsatzpläne absprechen, denn für die Anerkennung des Taxis als öffentliches Verkehrsmittel kann es sehr gefährlich werden,



© Frederik Wilhelmsmeyer
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wenn der Betriebspflicht nicht mehr über 24 Stunden/7 Tage nachgekommen wird. Eine adäquate Lösung besteht auch darin, dass die Genehmigungsbehörden ihre gesetzliche Möglichkeit wahrnehmen, dem örtlichen Taxigewerbe Dienstpläne vorzuschreiben. Der stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ebenfalls in den Jahren 2015/2016 folgend kann auch die Taxi- und Mietwagenbranche sich über ein weiterhin stabiles Fahrtenaufkommen freuen. Auch wenn man dies nicht verallgemeinern kann, weil natürlich in manchen Regionen auch schon einmal Rückgänge verzeichnet werden müssen, ist aktuell aus Sicht der gesamten Branche mindestens über eine schwarze Null, wenn nicht sogar über ein bis zwei Prozent Fahrtensteigerung zu berichten. Diese stabile und sogar leicht positiv verlaufende Entwicklung auch 2016 ist zu einem deutlichen Teil auf die Taxiangewiesenheit der stetig älter werdenden Bevölkerung zurückzuführen, deren Mobilitätsbedürfnisse schon wegen den Tendenzen zu zentralisierten Versorgungszentren (Einkaufszentren auf der grünen Wiese, zentrale Ärztehäuser etc.) sogar noch wachsen. Diese demografische Entwicklung ebenso wie der damit zusammenhängende Rückzug des ÖPNV aus der Fläche ist eine auf das Gewerbe zulaufende Aufgabenstellung. Der Wandel der Mobilitätsbedürfnisse – natürlich auch durch die Digitalisierung - und die steigende Taxiangewiesenheit der alternden Bevölkerung erfordert Reaktionen, birgt aber auch beachtliche Marktchancen.
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Geschäftsbericht 2015/2016 Keine Ängste muss die Branche daher auch vor den gesetzmäßig agierenden neuen Marktteilnehmern haben. Wettbewerb durch neue Angebote, welche die Regeln beachten, ist förderlich, dem stellt sich die Branche erfolgreich, denn sie ist innovativ und flexibel. Dort wo alternative Mobilitätskonzepte wie free-floating carsharing à la car2go, drive now, flinkster etc. auftauchen, sind keinesfalls sinkende Umsätze die Folge, auch wenn dies lange von vielen Stimmen aus dem Gewerbe befürchtet wurde. Das ist leicht damit zu erklären, dass das Vorhandensein einer Vielzahl von Mobilitätsangeboten letztlich zu einer geringeren Nutzung des Privatwagens führt, was dann zwangsläufig auch die Taxinachfrage steigen lässt.



Monopolkommission: Alter Deregulierungswein in neuen Schläuchen Kaum ist die Druckertinte des XX. Hauptgutachtens der Monopolkommission aus 2014 trocken, beschäftigte sich die Monopolkommission in einem Sonderkapitel ihres im September 2016 vorgestellten XXI. Hauptgutachtens erneut mit der Taxi-Marktordnung, nun unter



der Überschrift aktuelle Wettbewerbsfragen im Bereich der Sharing Economy und bei digitalen Finanzdienstleistungen. Dabei standen digitale Vermittlungsplattformen wie Uber und AirBnB im Mittelpunkt, von deren dynamischen Wachstum weltweit vor allen Dingen das Taxi- und Mietwagen- sowie das Beherbergungsgewerbe betroffen sind. Die Monopolkommission begrüßt die mit den neuen Diensten einhergehende Intensivierung des Wettbewerbs in diesen Märkten, sieht aber auch vereinzelten Regulierungsbedarf – (natürlich) vor allem im Bereich der Personenbeförderung. Nach Ansicht der Monopolkommission sollte auf den Eintritt neuer digitaler Wettbewerber nicht mit Verboten, sondern mit der Schaffung eines angemessenen Ordnungsrahmens für diese reagiert werden. So sollte neben dem bestehenden Taxi- und Mietwagenverkehr ein Angebot mit Privat-/Gelegenheitsfahrern zugelassen werden, hierfür könnte durch Schaffung einer neuen Beförderungskategorie im PBefG ein Ordnungsrahmen geschaffen werden, der sich an Beispielen aus den USA orientiert. Immerhin erkennt die Monopolkommission dabei aber an, dass qualitative



Foto: Michael Linke
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Geschäftsbericht 2015/2016 Mindestanforderungen für die Fahrer und Fahrzeuge sowie ein hinreichender Versicherungsschutz unabdingbar sind. Gleichzeitig wird mit dem Argument, dass traditionelle Unternehmen aufgrund eingeschränkter Reaktionsmöglichkeiten von den neuen Wettbewerbern aus dem Markt gedrängt werden könnten, (mal wieder) als Allheilmittel die Liberalisierung des bestehenden Ordnungsrahmens eingefordert. Insbesondere sollten die objektiven Zulassungskriterien des § 13 Abs. 4 PBefG aufgehoben und die im Taxigewerbe bestehende Tarifpflicht zumindest gelockert werden. Im Mietwagenverkehr soll die Rückkehrpflicht entfallen und die Vermittlung über digitale Plattformen uneingeschränkt ermöglicht werden. Die Ortskundeprüfung wird aufgrund der weiten Verbreitung von Navigationsgeräten für nicht mehr erforderlich gehalten. Der BZP hat sofort mit einer breit aufgenommenen Pressemitteilung reagiert. Im Hinblick auf die behauptete Verzichtbarkeit der behördlichen Festsetzung von Taxitarifen ist dabei vom Bundesverband erklärt worden, dass die Forderung nach freien Tarifen im Taxigewerbe ebenso alt wie nicht praktikabel ist. Sie könne damit nicht mal mehr als alter Wein in neuen Schläuchen gelten. Wir haben immer darauf hingewiesen: Ein flä-



chendeckendes und weitgehend verfügbares Beförderungsangebot mit bezahlbaren Preisen muss als notwendige Ergänzung des Linienverkehrs bereitstehen. Das ist mit einem rein wettbewerblich ausgerichteten Angebot nicht zu schaffen. Während sich in Ballungsräumen Anbieter einen vermutlich ruinösen Preiskampf liefern, würden ländliche Gegenden als wirtschaftlich unattraktiv abgestempelt – und vom Verkehr abgeschnitten. Gerade auf dem Land ist das Taxi teilweise heute schon die einzige Verbindung für die von der demografischen Entwicklung, von Kaufkraftverlusten und Infrastrukturabbau besonders betroffenen Gegenden. Als bezahlbares Beförderungsangebot fahren die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Taxis auch dann noch, wenn der öffentliche kommunale Linienverkehr längst nicht mehr unterwegs ist.



Etappensiege gegen Schwarzkonkurrenz von Uber Das mit fast grenzenlosen Kapitalmitteln ausgestattete amerikanische Unternehmen Uber hat bereits 2014 den Angriff auf das deutsche Taxisystem begonnen. Im Vordergrund stand das Geschäftsmodell UberPop, welches auch in einigen Großstädten, so Berlin, Frankfurt und München gestartet worden war. Das UberPop-Modell bedeutet, dass die App von Uber für deren Benutzer



Eine eigene Website informiert über Schwarzkonkurrenz
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einen Privat-Pkw mit ebenfalls privaten Fahrern organisiert, wobei nach Uber-Angaben für die per Navi ausgerechnete Fahrtstrecke rund 80 % vom normalen Taxipreis fällig wird. Von diesem per Kreditkarte abgezogenen Preis erhält Uber 20 %. Rechtswidrige Fakten sind also, dass es sich hierbei um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, die ohne Genehmigung abläuft, ohne, dass der Privatfahrer einen Personenbeförderungsschein hat, ohne, dass er die für eine gewerbliche Beförderung notwendige Versicherung eingegangen ist, wahrscheinlich auch ohne, dass Fiskus und Sozialversicherung ihre Steuern und Beiträge erhalten. Dank der in zwei Instanzen erfolgreichen Verfahren der Taxi Deutschland eG vor dem Landgericht Frankfurt in Sachen UberPop und anderer Verfahren u.a. in Berlin hat das Gewerbe wichtige juristische Etappensiege über Uber eingefahren. Ende 2015 hat Uber dann auch mitgeteilt, dass das UberPop-Modell in Deutschland nicht mehr verfolgt wird. Derzeit schaltet der Internetkonzern medial auf Schmusekurs um, was die Wachsamkeit der Branchenverbände aber nicht einlullen wird. Das Geschäftsmodell von Uber ist und bleibt zerstörerisch, deshalb ist die neue Aktion, konzessionierte Unternehmer sowohl im Taxi- („UberTaxi“) wie auch Mietwagenbereich(„UberX“) einzusetzen, nur auf den ersten Blick eine Umkehr. Mit Geld verbrennen sind die Unternehmensziele mit Gewissheit nicht definiert, deshalb werden der Bundesverband und seine Mitgliedsorganisationen auch nicht
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auf den Wolf im Schafspelz hereinfallen. Zur Aufklärung über Uber & Co hat der BZP eine Internetseite unter www.schwarzkonkurrenz.de eingerichtet. Das Kammergericht Berlin hat die Firma Uber im November 2015 in einem vom BZP unterstützten Klageverfahren eines Berliner Taxiunternehmen dazu verurteilt, es zu unterlassen, in Berlin die von ihr herausgegebene Smartphone-Applikation UberBlack für Mietwagenfahrer und Mietwagenunternehmer für die Vermittlung von Fahraufträgen einzusetzen, soweit diese Beförderungen entgeltlich erfolgen. Die Kernaussagen lauten, dass die mit Uber kooperierenden Mietwagenunternehmer und die bei diesen Unternehmen arbeitenden Mietwagenfahrer regelmäßig gegen die personenbeförderungsrechtliche Rückkehrpflicht für Mietwagen verstoßen haben. Hintergrund dessen ist, dass durch eine Bestellung über die UberBlack-App eine E-Mail ausgelöst wird von Seiten Uber, welche zwar einerseits an den Betriebssitz des Mietwagenunternehmers weitergeleitet wird, darüber hinaus aber auch gleichzeitig an dessen Fahrer, der sich am nächsten zum Standort des Bestellers befindet. Damit verstößt dieses Benachrichtigungsmodell gegen die PBefG-Verpflichtung, dass ein Auftrag nur dann empfangen werden darf, wenn sich der Mietwagen am Betriebssitz oder in der Wohnung des Mietwagenunternehmers aufhält oder sich auf der Hin- und Rückfahrt vom Betriebssitz oder der Wohnung zum Zielort befindet. Eine ohne Frage erfreuliche Entscheidung, die allerdings
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Geschäftsbericht 2015/2016 auch die Zulassung der Revision enthält. Die will Uber auch noch austesten, so dass sich zwischenzeitlich auch noch der BGH mit der App von UberBlack befassen muss. UberBlack ist mittlerweile vom Markt genommen, das wahrscheinlich nur leicht modifizierte Nachfolgeprodukt nennt sich UberX und wird in München und vor Allem Berlin angeboten.



Rabattaktionen von mytaxi verstoßen gegen den festen Taxitarif Erstmalig im Dezember 2015 fing die Vermittlungsapplikation mytaxi an, den Wettbewerb mit unfairen und auch nach BZP-Einschätzung nicht mehr legalen Mitteln zu führen. Die mittlerweile vollständig von Daimler übernommene Gesellschaft zahlt nicht nur Provisionen für neugewonnene Taxifahrer, sie rabattierte zudem Fahrgästen über längere, fast aneinander anschließende Zeiträume und mit bis zu 50 % die Taxifahrten. Dies ist kein normaler Akt von Kundengewinnung über qualitative Maßnahmen, sondern eine Verdrängung der örtlichen Taxizentralen mit finanziellen Mitteln, welche die Taxizentralen nicht haben. Es ist auch deshalb unfair, da die Taxizentralen, die als Genossenschaften von Taxiunternehmern betrieben werden, sich einem Unterbietungswettbewerb aus rechtlichen Gründen gar nicht stellen dürfen. Denn wenn die Taxizentrale ebenfalls Taxifahrten rabattieren würde, würden dann die genossenschaftlich angeschlossenen Unternehmer mittelbar gegen das geltende Tarifrecht, welches keine Unterbietung des Tarifes zulässt, verstoßen. Der BZP hat im Mai 2015 mit einer einstweiligen Verfügung wegen Gewährung des Rabatts im Zusammenhang mit dem Taxipreis vor dem Landgericht Hamburg die Rechtslage zunächst noch nicht in seinem Sinne klären können. Der Position des Bundesverbandes, dass der Festpreischarakter des Taxitarifs als Marktverhaltensregel auch von mytaxi, die gegenüber dem Kunden als Beförderer auftritt, einzuhalten ist, hat sich das Landgericht Hamburg nicht angeschlossen. Der Rechtsweg wird aber weiter beschritten, der Zerstörung der Tarifpflicht als wichtigstem Pfeiler des Ordnungsrahmens wird der Verband nicht tatenlos zusehen und deshalb steht nun in erster Instanz die Hauptsacheentscheidung an.
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Anders als in Hamburg hat sich in dem Verfahren der Taxi Deutschland Servicegesellschaft e.G. gegen mytaxi das Landgericht Frankfurt erfreulich eindeutig und hervorragend begründet entschieden, dass die in der Vergangenheit wiederholt von mytaxi vorgenommenen Rabattaktionen unlauter sind. Das Frankfurter Gericht sieht die die Tarifpflicht begründende Vorschrift des § 39 PBefG als Marktverhaltensregelung, deren Zweck es ist, sicher zu stellen, dass im ausgeglichenen Interesse aller Beteiligten von der Höhe der festgesetzten Entgelte nicht abgewichen werden soll. Mytaxi ist auch Normadressat der Tarifregelung, wonach insbesondere die durch den Taxitarif festgesetzten Preise weder übernoch unterschritten werden dürfen. Denn wenn mytaxi auch keine Unternehmerin im Sinne des PBefG ist, da sie keine eigene Beförderungsleistung durchführt, unterfällt sie nach der Begründung des Frankfurter Gerichts trotzdem der Preisbindung. Die im Taxibereich geltende Preisbindung bezweckt, einen ruinösen Preiswettbewerb im Taxigewerbe zu verhindern und so das für die allgemeine Daseinsvorsorge wichtige Funktionieren des örtlichen Taxenverkehrs zu sichern. Würde man die Preisbindungsregelung so eng auslegen, dass nur die Taxiunternehmer der Preisbindung unterliegen, würde dieser Zweck faktisch nicht erreicht, denn der Preiswettbewerb wäre auf die Ebene der Taxivermittler verlagert. Dadurch ergäben sich dann aber wieder sehr schnell für die Taxiunternehmer die Folgen, die das Gesetz ausdrücklich verhindern will. Denn ein Preiswettbewerb der Vermittler würde dazu führen, dass sie die Provisionen bzw. Mitgliedsbeiträge unmittelbar auf die angeschlossenen Taxiunternehmen abwälzen würden. Die Unternehmer aber können aufgrund der Regelung des § 39 Abs. 3 PBefG dem Endkunden diese Preiserhöhung eben nicht weitergeben. Daraus folge dann ein ruinöser Verdrängungswettbewerb. Auch gegen die Argumentation von mytaxi, dass die Taxifahrer doch das volle tarifliche Beförderungsentgelt erhalten, hat das Landgericht die passende Erwiderung parat: Das Geschäftsmodell der Beklagten stellt sich aus Sicht des Kunden so dar, dass er für seine Fahrt nur den halben Betrag und nicht die volle Summe zahlt. Auch wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von mytaxi ausdrücklich darauf hingewiesen wird, unterscheidet der Endkunde eben nicht danach, dass der Unternehmer den vollen Betrag erhält und er selbst dann an mytaxi nur einen verminderten Beitrag bezahlt. Vielmehr ist
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Geschäftsbericht 2015/2016 für den Kunden der Bezahlvorgang ein einheitlicher Vorgang, der 50 % billiger ist als bei solchen Taxiunternehmen, die nicht mit mytaxi zusammenarbeiten.



Senioren die einzig wachsende Bevölkerungsgruppe sein werden. Ob die Effekte durch die Einwandererwelle sich umkehrt oder abmindert, wird von Fachleuten eher bezweifelt. Damit sind zwei Effekte für die Taxibranche Der BZP begrüßt das Urteil in Frankfurt, das die Taxi vorherzusehen und auch schon zu spüren: in der Stadt Deutschland e.G. erstritten hat, außerordentlich – auch wird die Entwicklung zu einer Auftragsbelebung führen, wegen der bundesweiten Wirkung und wegen der da der Taxiverkehr noch mehr in die Rolle eines Garanten Tatsache, dass auch jeder andere Rabatt oder jede innerstädtischer Mobilität wächst. Denn die eigene andere Gutschrift vom Gericht als Verstoß gegen das PKW-Motorisierung ist bei den Älteren nicht mehr im Tarifrecht verboten wurde. Es geht beileibe nicht darum, hohen Maße vorhanden. Anders ist es aber im ländlichen dass wir dem Kunden kein Schnäppchen gönnen. Es Raum, der von einer hohen PKW-Motorisierung geprägt geht um einen fairen Wettbewerb mit gleichen Regeln ist und bleibt. Das Angebot der „großen“ ÖPNV-Anbieter für alle. Marktverzerrende Rabattaktionen untergraben dort ist zunehmend dadurch beeinträchtigt, dass der die Taxitarife als sicherlich wichtigstes Marktelement. hohe Anteil von Schülerverkehren aufgrund des RückVermittler wie mytaxi verfügen über keine eigenen Fahr- ganges der Zahl der Kinder und Jugendlichen im zeuge, sondern bringen lediglich Taxi und Fahrgast – ländlichen Raum stetig sinkt. Damit aber ist auch das und dies nur über App – zusammen. Taxizentralen da- Angebot für den Berufs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr, hingegen bieten die Vermittlung über alle Kommunika- der sich an den Schülerverkehr dranhängt, nicht einmal tionswege und stellen auch die Beförderung bei besonderen mehr annähernd kostendeckend zu gewährleisten. Aber Anforderungen wie dem Wunsch nach Großraumfahr- auch die Taxiunternehmen in den strukturschwachen zeugen, Patienten- und Rollstuhlbeförderungen sicher. Gebieten sind in hohem Ausmaße bereits erkennbar Wäre es mytaxi mithilfe der rechtswidrigen Tarifverstöße von diesem demografischen Wandel betroffen. Da kaum gelungen, die Taxizentralen zu verdrängen, blieben die mehr Fahrgäste da sind, ist im ländlichen Raum auch Kunden mit Sonderanforderungen trotz großer Anstrengungen ein als erste auf der Strecke. Die wirtschaftlicher Taxibetrieb nicht Freude über das Schnäppchen mehr leistbar. Die verbliebenen währt für den Kunden nur für kurze Unternehmer in der Fläche ziehen Zeit, zukünftig müssten alle Kunden sich teilweise zurück und bieten dann aber das, was mit den Rahöchstens noch Mietwagen an, bei battaktionen rausgepulvert wurde, denen sie keine Betriebs- und Bewieder nachzahlen. Die Taxiunterförderungspflicht haben. In sinehmen würden bei einer erfolgcherlich 10 % der deutschen Fläche reichen Verdrängung der Taxizengibt es gar keine Taxiunternehmer tralen dann ebenfalls die Zeche mehr. Genau dort wollen aber auch über weit teurere Vermittlungsdie großen ÖPNV-Betriebe wegen provisionen zahlen. der aufgezeigten Schwierigkeiten den Linienbetrieb einstellen und durch bedarfsgesteuerte BedienKooperation für Verkehrsformen ersetzen. Das ist der Hintergrund, warum der Verband Deutund Taxiunternehmen vor scher Verkehrsunternehmen (VDV) Allem in der Fläche ist notund der BZP mittlerweile in engen wendiger denn je Gesprächen sind und der BZP auch Die demografische Entwicklung in der VDV-AG "Differenzierte Bein Deutschland bewirkt, dass eidienung" intensiv mitarbeitet. In nerseits die Einwohnerzahlen insdiesen Diskussionen mit den ÖPNVgesamt sinken, andererseits die Trägern ist mittlerweile auch durchBZP-Präsident Michael Müller
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Foto: Michael Linke



aus schon die Einsicht zu erkennen, dass eine Aufrechterhaltung des Mobilitätsangebots auch bedeuten kann, dass solche von Taxenunternehmen geführte Verkehre bezuschusst werden müssen. Ihnen ist mehr und mehr bewusst, dass es immer noch billiger ist, dem Taxiunternehmen einen kostendeckenden Betrieb auch durch Subventionen zu ermöglichen, statt noch viel mehr Geld in ein von Kunden unausgelastetes Bussystem zu stecken. Noch nie war die Bereitschaft auf der Seite so groß, Kooperationen einzugehen. Drei Fliegen würden mit einer Klappe geschlagen: der Aufgabenträger erfüllt seine Pflicht zur Gewährleistung des Mobilitätsangebotes, die Kooperation sichert die Existenz von Taxibetrieben im ländlichen Raum, die Mobilitätsbedürfnisse die Bevölkerung werden erfüllt. Die zunehmende Kooperationsbereitschaft zeigt sich auch daran, dass der BZP zu den Großveranstaltungen eingeladen wird, um dort die Problemlösungseigenschaften des Gewerbes vorzustellen. Ein großer Erfolg in diesem Sinne war der gemeinsam vom Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz und den beiden Rheinland-Pfälzischen Verkehrsverbänden VVRP und VDV ausgetragene 11. Deutsche Nahverkehrstag Anfang Juni 2016 in Koblenz. Über 750 Experten aus dem Bereich des ÖPNV folgten den zahlreichen Beiträgen und Foren. Das Taxi- und Mietwagengewerbe konnte sich dort erstmals präsentieren. BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz stellte dar, dass das Taxi- und Mietwagengewerbe der Problemlöser für die Sicherstellung für Mobilität im ländlichen Raum
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ist, wenn er denn entsprechend durch die Nahverkehrsträger und Verkehrsbetriebe auch eingebunden wird. BZP-Präsident Michael Müller legte bei der sehr gut besuchten Veranstaltung dar, dass die Digitalisierung auch dem ÖPNV durch Vernetzung von Verkehren, Lieferung von Echtzeit-Informationen und Verkehrssteuerung Vorteile bringt. Beachtet aber werden muss, dass sie die Digitalisierung der Arbeits- und Dienstleistungsprozesse bis hin zu disruptiven Geschäftsmodellen ermöglicht. Sein Credo: Im Verbraucherinteresse die Chance der Digitalisierung auch im ÖPNV nutzen, zum Schutz des Wettbewerbs aber disruptive Geschäftsmodelle abwehren.



Überlegungen zum so genannten Fiskaltaxameter müssen auch Mietwagen einbeziehen – Verfahrenssicherheit jetzt Stark berührt wird das Gewerbe weiterhin von der ab 2017 zu erwartenden Ausweitung der steuerlichen Aufzeichnungspflichten, zum Drucklegungszeitraum ist es im Gewerbe trotz Uber, mytaxi eigentlich das Thema Nr. 1. Neben vielen Detailfragen und Widersprüchen sind vor allen Dingen immer noch die dicken Bretter zu bohren, wie einerseits der Mietwagenverkehr adäquat in die Regelungen einbezogen wird, damit es nicht zu massivsten Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsformen kommt. Anderseits ist im Interesse der Beförderungsunternehmen wie der Zulieferer zu klären,



BZP - Geschäftsbericht 2015/2016



Jahresrückblick



Geschäftsbericht 2015/2016 Hochinteressante Ergebnisse beim BZP- Forum „TAXI-ZUKUNFT“ Mitte November 2015 veranstaltete der BZP in Berlin ein Forum zur Zukunft unseres Gewerbes. Renommierte Fachleute stellten unter dem Motto „TAXI-ZUKUNFT“ in Fachvorträgen die Sichtweisen von Politik und Wissenschaft vor. In spannenden Diskussionen wurde über die Perspektiven für das Taxigewerbe gesprochen. Einige der Kernstatements der Referenten: „Wer sich nicht mitverändert, der wird später verändert, ohne dass er noch die Möglichkeit zur Gestaltung hätte“ (Michael Müller, BZP-Präsident und Moderator bei der Einführung in den Kongress) Zum Thema „Technische Herausforderungen“: „Es geht ohne Stickoxide und mit einem geringen CO2 Ausstoß, nämlich mit dem Hybrid-Antrieb ohne dass ich mich im Alltagsbetrieb großartig umstellen muss“ (Dirk Breuer, Toyota Deutschland) „Bei reinem Elektroantrieb haben wir zero emission cars, es wird lokal nichts ausgestoßen“ (Marcus Gawron, Volkswagen) „Wir fahren in Singapur 520 km in 2 Schichten rund um die Uhr, das Elektrotaxi wird nach 6 Stunden über Schnellladestationen für weitere 200 km aufgeladen“ (Prof. Dr. Markus Lienkamp, Technische Universität München) „Autonom würde bedeuten, dass das Auto selbstverantwortlich ganz alleine alle seine Tätigkeiten selbst vollführt. Sie können sich herum drehen und Zeitung lesen“ (Prof. Michael Schreckenberg, Universität Duisburg/Essen) Zum Thema „Mobilitätsplattformen“: „Die Erfindung des Internets ist mehr oder weniger spurlos am Betrieb des Nahverkehrs vorbeigegangen, was natürlich für andere Industrien überhaupt nicht gilt“ (Dr. Tom Kirschbaum, ally) „Wir wollen, dass mit 3 oder 4 Klicks die Fahrzeugtür offen ist, man sich nicht anmelden muss und auch die Kreditkarte oder andere Zahlungsmittel nicht bemühen muss“ (Dr. Eileen Mandir, moovel) „Taxis sind die innovativsten Teilnehmer des ÖPNV, denn das Ziel gibt nur der Fahrgast vor“ (Michael Nielsen, IRU) Zum Thema „Was erwartet der Verbraucher insbesondere zur Qualität und Sicherheit“ „Preisdifferenzierung ist ein Merkmal funktionierender Märkte. Wo ist der Anreiz beim Markt, der so durchreguliert ist, dass da gar nichts mehr geht“ (MdB Thomas Jarzombek, CDU) „Wir werden es an viel zu viel Stellen in den nächsten Jahren erleben, dass die, die sagen, es geht uns doch gut, es soll alles bleiben wie es ist, dass die weggespült werden und keine Chancen haben werden, auf dem Markt zu existieren“ (MdB Lars Klingbeil, SPD) „Mobilität ist eine Gewohnheitssache, das sind lange eingeübte Verhaltensweisen. Die ändern sich nicht vom einen Tag auf den anderen, nur, weil Angebote da sind“ (Dr. Otmar Lell, Verbraucherzentrale Bundesverband) „Einer der Gründe, warum die Stauumfahrungshinweise zunehmend nicht mehr funktionieren, ist, dass gesagt wird, in 10 km ist Stau. Dann fahren alle da nicht mehr hin“ (Prof. Michael Schreckenberg, Universität Duisburg/Essen)
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Geschäftsbericht 2015/2016 wird. Gemeinsam mit Taxameter- und Automobilherstellern sowie deren Verbänden VDA und VDIK steht der BZP hierzu u.a. mit dem Arbeitsausschuss Fahrpreisanzeiger der Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) weiterhin in engem Kontakt. Ziel und Hauptknackpunkt ist vor allem eine einheitliche Dokumentation der fahrzeugseitigen Anforderungen. Das neue Eichrecht betrachtet aufgrund von Vorgaben aus der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID) Taxameter und Fahrzeug als eine Einheit, die ein national geregeltes, neues Messgerät darstellt. Deshalb benötigt nicht nur der Taxameter eine Bauartzulassung, sondern das nach Taxametereinbau in das Fahrzeug neue „Gesamtsystem“ muss sich der Konformitätsbewertung unterziehen. Immer aktuell, die Facebook-Fanpage



wie schnellstmöglich Verfahrenssicherheit hergestellt werden kann. Zu diesen komplexen Fragestellungen enthält dieser Geschäftsbericht einen separaten Beitrag.



Eichrechtsnovelle hat viele Unternehmen sehr bewegt Mit dem Inkrafttreten des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung (MessEV) am 01.01.2015 ist die bisherige behördliche Ersteichung von Messgeräten zur Ermittlung des Beförderungsentgelts durch ein privatrechtliches „Konformitätsbewertungsverfahren“ (KBV) ersetzt worden. Auch aufgrund der sehr kurzfristigen Umsetzung wurde das neue Verfahren erst einmal von den Landeseichdirektionen ausgesetzt, je nach Bundesland mindestens bis zum 30.06.2015. Dies auch, weil am Jahresanfang keine einzige privat betriebene Konformitätsbewertungsstelle (KBS) zur Verfügung stand – was auch bis heute nicht der Fall ist. Die Landeseichdirektionen haben dann auf Betreiben des BMWi (zunächst für 2 Jahre) über privatwirtschaftliche Töchter Konformitätsbewertungsstellen in den einzelnen Bundesländern eingerichtet. Aufgrund sehr unterschiedlicher Vorstellungen in den einzelnen Bundesländern hierzu drohte das Eichrecht in Deutschland zu einem regelrechten Flickenteppich zu werden. Der BZP setzte sich deshalb intensiv für eine bundesweit einheitliche und möglichst unbürokratische Handhabung ein, die gleichzeitig den Zielvorgaben des Eichrechts gerecht
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Letztlich konnte nach vielen Verhandlungsrunden ein modus vivendi gefunden werden, der bundesweit nunmehr wohl weitgehend einheitlich angewendet wird: Eine Konformitätsbewertung ist notwendig bei: • Einbau eines neuen oder gebrauchten Taxameters in ein neues Fahrzeug oder ein gebrauchtes Fahrzeug, welches zuvor nicht als Taxi genutzt wurde. • Einbau eines neuen oder gebrauchten Fahrpreisanzeigers mit innerstaatlicher Bauartzulassung in ein neues Fahrzeug oder ein gebrauchtes Fahrzeug, welches zuvor nicht als Taxi genutzt wurde*. • Einbau eines neuen oder gebrauchten Wegstreckenzählers in ein neues Fahrzeug oder ein gebrauchtes Fahrzeug, welches zuvor nicht als Mietwagen genutzt wurde. Eine Eichung ist dagegen ausreichend bei: • Eingriff (z.B. Tarifänderung) durch einen Instandsetzerbetrieb • Austausch eines EU-Taxameters gegen ein EUTaxameter gleichen Typs, wenn das Gesamtsystem bereits konformitätsbewertet wurde. • Austausch eines Fahrpreisanzeigers mit innerstaatlicher Bauartzulassung gegen einen Fahrpreisanzeiger mit innerstaatlicher Bauartzulassung gleichen Typs im gleichen Fahrzeug, sofern eine Eichung oder Konformitätsbewertung vorlag. • Austausch eines Wegstreckenzählers gegen einen Wegstreckenzähler gleichen Typs, sofern eine Eichung oder Konformitätsbewertung vorlag. * nur noch bis 30.10.2016 möglich gewesen
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Geschäftsbericht 2015/2016 Die Umrüstung von Taxen oder Mietfahrzeugen mit Wegstreckenzählern im Zuge der Pflichterfüllung steuerrechtlicher Anforderungen (also des Einbaus von sog. MID-Geräten) stellt keine Maßnahme dar, welche das Vorliegen eines erneuerten Messgerätes zur Folge hat, denn die erfolgte Änderung hat nicht das Ziel der Modifizierung bestimmter Eigenschaften des Messgerätes. Mit einer Eichung kann das Messgerät einschließlich des bisher verwendeten Signalweges umfassend bewertet werden, wenn das Fahrzeug mit eingebautem Taxameter/Wegstreckenzähler vor der Umrüstung nachweislich rechtmäßig im geschäftlichen Verkehr verwendet wurde.



Medienarbeit hat ordentlich Fahrt aufgenommen Die Branche hat insbesondere im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen mit Uber und mytaxi eine mediale Aufmerksamkeit wie selten zuvor. Das Gewerbe kann so seine Positionen und sein weites Leistungsspektrum klar und deutlich vermitteln. In der Auseinandersetzung mit RaubtierFirmen wie Uber erfährt die Branche so viel Rückenwind und Unterstützung in der Presse und Öffentlichkeit, auch die wichtige Rolle des Taxis in der ÖPNV-Systematik wird dabei gewürdigt. Neben zahlreichen Pressemitteilungen, die dazu geführt haben, dass der BZP so häufig wie noch nie in den Medien war, sind auch Twitter („bzporg“), die Web-Seiten Schwarzkonkur-
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renz.de und last but not least taxipedia.info probate Werkzeuge, die den Themen des Bundesverbandes ein ganz anderes Ankommen in der Öffentlichkeit bereitet. Der BZP weitet seine Informationsangebote auch darüber hinaus weiter konsequent aus. Neben der seit 1995 betriebenen klassischen Internetseite www.bzp.org sowie den in den letzten Jahren hinzugekommenen Informationsangeboten schwarzkonkurrenz.de und taxipedia.info ist der Bundesverband auch zunehmend in den sozialen Medien unterwegs. Der User von Facebook profitiert von hoher Informationsdichte und -aktualität. Selbst wenn der allergrößte Hype vielleicht bereits vorbei ist und auch andere soziale Netzwerke wie Instagram (bei der der BZP ebenfalls vertreten ist) an Bedeutung gewinnen, wird Facebook wohl auf absehbare Zeit die Nummer eins bleiben. Grund genug, dass der Bundesverband nach bereits vielen Unternehmen der Taxi- und Mietwagenbranche sowie Taxizentralen auch hier Flagge zeigt. Der Start von BZPorg auf Facebook war beeindruckend, bereits nach wenigen Tagen gab es über 200 Follower, das halbe tausend permanenter Follower ist im Herbst 2016 erreicht. Durch laufende, meist mehrmals täglich stattfindende, Aktualisierungen mit Statements und interessanten Links rund um das Taxi- und Mietwagengewerbe mit großer themati-
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scher Bandbreite wird die Fanpage BZPorg noch sehr viele Freunde und Follower finden.



BZP gewinnt zum 4. Mal die EU-weite Ausschreibung der Deutsche Bahn AG für Taxifahrten! Der BZP ist seit 2007 Rahmenvertragspartner der Deutsche Bahn AG insbesondere für Taxifahrten im Rahmen des Störungsmanagements des Eisenbahnunternehmens. Der bisherige Rahmenvertrag lief aus und wurde im Herbst 2015 neu ausgeschrieben. Erfreulicherweise konnte der Bundesverband die EU-weite Ausschreibung der Taxidienstleistungen erneut für sich und seine Mitglieder entscheiden. Ausschlaggebend war insbesondere, dass der BZP mit seinem hohen Organisationsgrad auf eine praktisch flächendeckende Struktur in der Bundesrepublik zurückgreifen und rund um die Uhr an jedem Bahnhof Deutschlands Taxidienstleistungen gewährleisten kann, weshalb sich die in den letzten Jahren intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Partnern Bahn und BZP sehr bewährt hat. Die Abwicklung des seit einigen Jahren sehr gut eingespielten bargeldlosen Gutscheinverfahrens erfolgt über ein Netzwerk eingebundener Zentralen. Die Preisverhandlungen für den frisch unterzeichneten Rahmenvertrag waren auch angesichts der derzeit sehr niedrigen Treibstoffpreise nicht einfach. Der BZP hat aber erfolgreich verhandelt, der zum 1.1.2015 vor dem Hintergrund der
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Mindestlohneinführung deutlich gestiegene Preis konnte so stabil gehalten werden. Außerhalb der Gebiete mit Tarifbindung gilt ab dem 1.3.2016 also weiterhin ein Entgelt von 0,85 Euro je gefahrenen Kilometer bzw. 0,98 Euro pro gefahrenen Kilometer bei Großraumfahrzeugen (jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Informationen über die Gutscheinfahrten für die Bahn wie die vereinbarten Preise, aktualisierte Merkblätter sowie eine Übersicht der abrechnungsberechtigten Taxizentralen sind unter www.bzp.org/bahnpartner.htm abrufbar.



Enge Verbindung mit den Partnern des Gewerbes gepflegt Auch 2015/2016 hat der Bundesverband eine intensive Zusammenarbeit mit den Partnern des Gewerbes gepflegt: die Rahmenverträge des Bundesverbandes mit ARAL und Total, die spürbare Vergünstigungen bieten, werden unverändert stark nachgefragt, ähnliches gilt bei Orlen bzw. Star Tankstellen. Ebenfalls wird die novofleet-Flottenkarte, mit der BZP-Mitgliedsunternehmen bei den Discountmarken günstiger tanken können, kräftig in Anspruch genommen. Neben der „klassischen“ A.T.UCard, mit der alle Reparaturen und Einkäufe in den über 560 A.T.U-Filialen bargeldlos erfolgen, kann auch eine spezielle Rabattkarte für Barzahlungen ausgestellt werden. Die Taxigarantie-Versicherung der mobile GA-
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Geschäftsbericht 2015/2016 RANTIE Deutschland GmbH schützt den beim BZP organisierten Unternehmer zum Sonderpreis auch nach Ablauf der Herstellergarantie vor unliebsamen Überraschungen durch eventuell auftretende Schäden an seinen Fahrzeugen. Die wichtigsten technischen Baugruppenteile von Motor, Getriebe und Kraftstoffanlage sowie Turbolader/Kompressor, die Gasanlage und Hybrid-Komponenten von Taxis und Mietwagen sind im Rahmen einer Neuwagenanschlussgarantie oder Gebrauchtwagengarantie versicherbar. Mercedes hat einige Aktionen gestartet, die eine Menge Widerhall im Gewerbe gefunden haben. Auch die Nr. 2 im Markt gibt mit den unverändert gut im Gewerbe vertretenen Volkswagen Touran-, Sharan- und Passat-Modellen ordentlich Gas. Auch Citroën ist mit C5 und Jumpy gut im Geschäft und hat eine Neuaufstellung seiner Taxiansprache entwickelt. Ford bietet dem Gewerbe durch seinen spezialisierten und bundesweit liefernden Händler Auto-Fiegl über den BZP regelmäßig branchenzugeschnittene Angebote. Die Telekom hat über ihr spezielles Verbändebetreuungsteam unverändert große Erfolge mit ihren günstigen Tarifen für M2M, also Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die als Besonderheit nicht nur die Datenkommunikation, sondern auch einen ins Fahrzeug eingehenden Sprachkanal hat. Auch ansonsten ist das Taxiteam des Telekommunikationsunternehmens ein allzeitbereiter Partner für alle Anforderungen des Gewerbes und bietet jede Menge Vorteile. Damit sind nun im Herbst des Jahres 2016 exakt 54 Organisationen des Taxi- und Mietwagengewerbes engere Mitglieder des BZP. Dazu kommen 21 Firmen aus dem Bereich der Fahrzeug-Industrie, Softwarehäuser, Taxizubehör-Industrie, der Taxi-Vermietung, Versicherungswirtschaft sowie Bezahlsysteme-Industrie, welche als außerordentliche Mitglieder die Arbeit des Bundesverbandes unterstützen.



Fazit: Diese Darstellung der Tätigkeit der Interessenorganisation des Deutschen Taxi- und Mietwagengewerbes ist umfangreich, trotzdem reißt sie nur an, welche Ergebnisse mit den vielen Initiativen und Tätigkeiten des Präsidiums, Vorstandes und der Geschäftsführung sowie der Fachausschüsse im Zusammenwirken mit den Mit-
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gliedsorganisationen erzielt wurden. Die vielen Einzelanfragen, die Herstellung einer Vielzahl von persönlichen Kontakten zu Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Industrie, die Bearbeitung von zahlreichen Medienanfragen, die Initiierung von eigenen Projekten wie auch die Prüfung von Konzepten der Industrie können schon aus Platzmangel nicht alle dargestellt werden, aber auch diese in ihrer Gesamtheit sehr wichtigen Tätigkeiten sind vom Deutschen Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP) im Geschäftsjahr 2015 und 2016 erfolgreich bewältigt worden. Die derzeitige wirtschaftliche Situation ist ordentlich, der gesetzliche Mindestlohn hat einige strukturelle Änderungen in der Taxi- und Mietwagenbranche erbracht, aber keine wirklichen Verwerfungen hervorgebracht. Probleme wie Betriebspflichterfüllung sind mancherorts noch zu lösen. Gesteigerte Aufzeichnungs- und Speicherpflichten über den Taxameter werden in nächster Zeit viele in der Branche weiter beschäftigen, politisch ist weiterhin die Aufgabenstellung offen, hundertprozentige Verfahrenssicherheit wie einigermaßen vergleichbare Verpflichtungen auch für die Mietwagenwegstreckenzähler herzustellen. Auch die generellen Herausforderungen der Digitalisierung des alltäglichen Lebens können auch ohne die diversen Uber-Produkte und Fouls von mytaxi noch in manchem Unternehmen Kopfschmerzen bereiten, die Taxizentralen sind vielerorts schon auf einem guten Weg. Gerade in dieser Situation sollten aber diese, vor allem auch die bisher unorganisierten Unternehmer nicht zuletzt anhand dieses Geschäftsberichts nachprüfen, was der Spitzenverband BZP und seine Mitgliedorganisationen alles geleistet haben. Die bereits organisierten Unternehmer werden feststellen, dass sie nicht nur gewerbepolitisch, sondern auch handfest wirtschaftlich profitiert haben. Aber auch der Unorganisierte wird feststellen, dass er an der Verbandsarbeit partizipiert hat, also auch dann, wenn er gar nicht selbst in den Verbänden und sonstigen Gewerbeorganisationen mitgearbeitet hat. Deshalb eine sehr ernst gemeinte Aufforderung: Denken Sie mit, diskutieren Sie mit, arbeiten Sie mit! Jede weitere Unterstützung wird zu einer Stärkung der Schlagkraft des gesamten Gewerbes führen. Das braucht der Verband, das braucht das Gewerbe, das brauchen Sie selber auch für Ihr Unternehmen – einen von der ganzen Branche getragenen Bundesverband.
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Termin Oktober 2016



Fiskaltaxameter Der „Fiskaltaxameter“ startet in 2017 Drei Entwicklungen aus den letzten 10 Jahren werden dafür sorgen, dass ab 2017 verstärkte Aufzeichnungsund Aufbewahrungsverpflichtungen mit fiskalischem Hintergrund auf die Branche einwirken werden.



MID



Schichtzettelinhalte: ▶ Angaben der jeweiligen Fahrer ▶ Datum der Schicht, Schichtbeginn, Schichtende ▶ Total-und Besetztkilometer ▶ Gefahrene Touren ▶ Fahrpreise ▶ Tachostände ▶ Fahrten ohne Uhr ▶ Gesamteinnahmen ▶ Lohnabzüge, sonstige Abzüge ▶ Verbleibende Resteinnahmen ▶ An den Unternehmer abgelieferte Beträge



Die am 31.04.2004 verabschiedete EU-Richtlinie über Messgeräte (Measuring Instruments Directive – MID) sieht vor, dass ein Taxameter mit nicht rückstellbaren Zählwerken ausgestattet sein muss, die bspw. Wegstrecke, mit Fahrgästen zurückgelegte Wegstrecke, Gesamtzahl der Fahrgastübernahmen, die Gesamtsumme der in Rechnung gestellten Zuschläge und die als Fahrpreis BMF-Schreiben zur Aufbewahrung digitaler in Rechnung gestellten Beträge erfassen müssen. Über Unterlagen bei Bargeschäften eine geeignete gesicherte Schnittstelle hat das Gerät Die zwei vorhergehenden Entwicklungen wurden vom diese und weitere Daten auch ausdrücklich für fiskalische Bundesministerium der Finanzen mit dem sogenannten Zwecke übertragbar vorzuhalten. Die Measuring Instru- BMF-Schreiben vom 26.11.2010 zusammengefasst und ments Directive ist eine wie folgt bewertet: Richtlinie und ist von der nationalen EichordAuch für digitale Unnung so übernommen terlagen aus Registrierworden, dass Messgekassen, Taxametern und räte alten Zuschnitts Wegstreckenzählern gelnur bis längstens zum ten 30. 10. 2016 in den Ver• Grundsätze ordnungskehr gebracht und in gemäßer Buchführung, Betrieb genommen werdie seit 2015 in der den können. Bedeutsam GOBD (Grundsätze zur für das Gewerbe und ordnungsgemäßen FühINSIKA-Szenario Problematik der MID ist, rung von Büchern, Aufdass sie ausschließlich Taxameter betrifft. zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) aufgestellt sind. Insbesondere Vollständigkeit und Unveränderbarkeit der Daten Schichtzettelentscheidung werden verlangt Ebenfalls im Jahr 2004 hat der Bundesfinanzhof • Einzelaufzeichnungspflicht geurteilt, dass die Einzelaufzeichnungspflicht im Ta- • Verdichtung der Daten oder ausschließliche Speicherung der Rechnungsendsummen ist nicht zulässig xenbereich auch für nicht buchführungspflichtige Unternehmen - also solche mit Umsätzen von weniger als • Maschinelle Auswertbarkeit: ausschließliches Vorhalten von Unterlagen in Papierform reicht nicht 600.000 € bzw. Gewinn unter 60.000 € – gilt. Die im Taxigewerbe gebräuchlichen Schichtzettel sind nach • Datenzugriffsrecht der Steuerbehörden über die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler dieser Entscheidung als EinnahmeursprungsaufzeichUnterlagen (GDPdU) nungen zehn Jahre lang aufzubewahren. Die vom BFH am 26.02.2004 aufgestellten einzelnen Parameter, die • Daten und Strukturinformationen müssen in auswertbarem Datenformat vorliegen aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, sind sehr umfangreich:
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Termin Oktober 2016



Fiskaltaxameter Die wesentlichen Folgerungen aus dem BMF-Schreiben für die Branche: 1. Die Schichtzettel-Parameter sind zu speichern; wenn dies nicht in dem neuen Taxameter möglich ist, muss dies unveränderbar und maschinell auswertbar auf externem Datenträger geschehen. 2. Es wird eine Übergangsfrist für Altgeräte, die nur teilweise oder nicht den Anforderungen genügen, bis längstens 31.12.2016 gewährt. Eine für die Diskussion zu beachtende Tatsache ist, dass vom Rechtscharakter her ein BMF-Schreiben nicht wie ein Gesetz nach außen direkt gegenüber dem Bürger wirkt, sondern es sich um eine bloße Anweisung an die Finanzbeamten handelt.



Kritik und Problemlagen Einsatz der Taxameter-Altgeräte zeitlich begrenzen Taxameter-Altgeräte, die nicht aufzeichnen und nicht alle Anforderungen der MID/BMF-Schreiben erfüllen können, dürfen nur nicht neu in den Verkehr gebracht und in Betrieb gesetzt werden. Diejenigen, die zu diesem Stichtag 31.10.2016 bereits in Verkehr gebracht und in Betrieb gesetzt worden sind, dürfen unbegrenzt weiter eingesetzt werden.



Gemischtgenehmigungen weg § 46 Abs. 3 PBefG sollte es nicht weiter zulassen, dass Unternehmer Fahrzeuge mit sogenannten Gemischtgenehmigungen einsetzen dürfen. Gemischtgenehmigte Fahrzeuge sind solche, die mit einer Taxi- wie auch gleichzeitig Mietwagengenehmigung ausgestattet sind, was in Orten mit unter 50.000 Einwohnern erlaubt werden kann. Die Unternehmer mit dem Besitz solcher Genehmigungsformen unterliegen einem hohen Anreiz, sich im Einsatz die jeweils steuergünstigere Einsatzform herauszusuchen. Deshalb wird die Änderung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten diese Verkehrsform mit ihren Ausweichmöglichkeiten noch mehr attraktivieren.



Wegstreckenzähler müssen auch aufzeichnen und speichern Um es auszugleichen, dass die MID nur Taxameter
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aber keine Wegstreckenzähler betrifft, sollte nach Ansicht des Bundesverbandes eine Vorschrift Gesetz werden, dass auch die Wegstreckenzähler alle im BFH-Urteil und dem BMF-Schreiben aufgeführten Parameter aufzuzeichnen und zu speichern haben. Letztlich dürfte den Wegstreckenzähler vom Taxameter nur unterscheiden, dass dort keine laufende Ausweisung des Fahrpreises geschehen darf.



Wegstreckenzähler gesetzlich einbeziehen Hinsichtlich des Taxameters ist schon aus der MID klar, dass er den veränderten Aufzeichnung- und Aufbewahrungspflichten genügen muss. Die allein aus dem BMF-Schreiben abgeleitete Behauptung, dass alle Vorgaben aus dem BMF-Schreiben auch für Wegstreckenzähler gelten, ist zu wenig. Dementsprechend fordert der BZP, dass aus Rechtsgründen der Wegstreckenzähler per Gesetz als kassenähnlich zu definieren ist.



Auftragseingangsbuch beleben Die Vorschrift des § 49 Abs. 4 Satz 4 PBefG, wonach ein Mietwagenunternehmer die Eingänge der Beförderungsaufträge aufzuzeichnen und ein Jahr aufzubewahren hat, ist eine Aufzeichnungsvorschrift, die eine gewisse Gleichbehandlung mit dem Taxigewerbe und dessen Pflichten herzustellen in der Lage ist. Die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der Angaben in den Eingangsbüchern beträgt nicht nur das eine Jahr nach PBefG, sondern zehn Jahre nach den steuerrechtlichen Vorschriften (§§ 140, 147 Abs. 3 Abgabeordnung). Die praktische Problematik ist aber, dass diese Vorschrift und deren Überprüfung seit vielen Jahren und von sehr vielen Genehmigungsbehörden ganz einfach nicht mehr wahrgenommen wird. Damit haben sich auch viele Mietwagenunternehmen gefragt, wenn denn sowieso niemand die Daten haben will, warum sie sie noch weiter aufzeichnen sollten. Dementsprechend fordert der BZP in Richtung der Verkehrsverwaltungen eine Belebung der Vorschrift. Die Daten der Eingangsbücher sollten eingehend von den Genehmigungsbehörden, aber auch den Finanzämtern geprüft werden. Sie würden dann schon viele steuerrelevante Angaben enthalten und können damit zur einer Plausibilitätsprüfung der Unternehmensangaben mindestens unterstützend herangezogen werden.
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Fiskaltaxameter Keine Ausnahmen mehr vom Wegstreckenzählereinbau Eine weitgehende Angleichung der Wegstreckenzähler an die Vorgaben, die für Taxameter bestehen, hilft natürlich dann nicht, wenn die Mietwagenunternehmen gar keine Wegstreckenzähler eingebaut haben. Denn seit geraumer Zeit werden vielfach von den Genehmigungsbehörden Ausnahmen vom Einbau eines Wegstreckenzählers ausgesprochen, was grundsätzlich über die §§ 30 und 43 Abs. 2 BOKraft auch möglich ist. Da es nach kommendem Recht vorzusehen ist, dass der Wegstreckenzähler beim Mietwagen das Grundinstrument zur Erhebung steuerrelevanter Parameter wird, verlangt der BZP die Streichung der Ausnahmemöglichkeit.



Flucht in den Mietwagen verhindern Es gibt bei isolierter Betrachtung nur des Taxibereiches zwischenzeitlich viele Argumente, die insgesamt die dortige Stimmungslage so haben umschwenken lassen, dass sicherlich die Mehrheit der Unternehmen mittlerweile den Fiskaltaxameter gar nicht mehr für Teufelszeug hält. Mit einem solchen Instrument käme man doch aus der so häufig zitierten Schmuddelecke, schwarze Schafe hätten es weitaus schwieriger, ihren Betrieb durch Umgehung der geltenden Regelungen, welche die Kollegen beachten, durchzuführen. Es wäre ein wichtiges Instrument für die Herstellung von Wettbewerbsgleichheit. Nicht zuletzt könnte auch der weitgehend unproduktive Buchhaltungsaufwand jedenfalls im städtischen Bereichen deutlich entschlackt und vereinfacht werden. Aber wenn die Unternehmen des Mietwagenbereiches nicht eine zumindest ansatzweise vergleichbare Behandlung bekommen, besteht die Möglichkeit, dass diejenigen, die wie bisher weitermachen wollen, in den Mietwagenbereich wechseln werden. Diese Flucht in den Mietwagen will der Bundesverband mit aller Macht entgegentreten, denn der größte Verlust träte dann insoweit ein, als Taximobilität vieler Orts ganz einfach nicht mehr angeboten werden kann. Dies trifft dann die Bevölkerung und insbesondere diejenigen, die wie Kranke, Alte und Mobilitätseingeschränkte, auf ein funktionierendes Taxiwesen zur Bewältigung ihrer Mobilitätsbedürfnisse existentiell angewiesen sind. Mit einer solchen Entwicklung wäre natürlich auch verbunden, dass die Verbesserung der Steuereinnahmen konterkariert würde und letztlich ein Nullsummenspiel
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bliebe. Schon deshalb müsste die öffentliche Hand großes Interesse an einer weitgehend deckungsgleichen Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflicht im Taxi wie im Mietwagen haben!



Kassengesetz: Bisher keine Verfahrenssicherheit Das Bundesministerium der Finanzen hatte im März 2016 einen Referentenentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen sowie einer Technischen Verordnung dazu vorgelegt. Die Hoffnung, dass vielleicht doch die vom Verband vielfach eingeforderten Antworten des Gesetzgebers auf die offenen Fragestellungen zum Fiskaltaxameter angepackt werden, zerstob leider sehr schnell. In der Anhörung zum Gesetz kritisierte der BZP, dass das Gewerbe weiterhin draußen war, was dann auch in einer Resolution vom Erweiterten Vorstand des BZP so zusammengefasst wurde:



Endlich Verfahrens- und Rechtssicherheit beim Fiskaltaxameter herstellen Der BZP, der Bundesverband der 36.000 deutschen Taxi- und Mietwagenunternehmen, fordert die Bundesregierung, hier insbesondere die Bundesminister für Finanzen und Wirtschaft, nochmals eindringlich auf, für die Unternehmen Rechtssicherheit angesichts der im November dieses Jahres bevorstehenden Umsetzung der Europäischen Messgeräteverordnung („Fiskaltaxameter“) herzustellen. Die Europäische Messgeräteverordnung führt im Zusammenwirken mit den nationalen Eichregelungen dazu, dass ab 01.11.2016 für neu in Verkehr gebrachte Taxameter eine Vielzahl von Geschäftsdaten aufzuzeichnen ist. Zudem sind diese in einem manipulationssicheren Verfahren für fiskalische Zwecke bereitzuhalten. Weder hinsichtlich der aufzuzeichnenden Daten noch zum manipulationssicheren Verfahren liegt bisher eine klare Vorgabe durch Gesetz oder Verordnung vor. Der gerade aktuell vom Bundesministerium für Finanzen vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen befasst sich aus-
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Fiskaltaxameter schließlich mit den Registrierkassen des Einzelhandels und lässt unverändert die vom Bundesverband seit sechs Jahren angemahnten Klarstellungen und notwendigen Regulierungen für das Taxi- und Mietwagengewerbe unbeantwortet. Der BZP stellt erneut fest, dass folgende Problemlagen weiterhin bestehen und durch gesetzgeberischen Akt bis zum 31.10.2016 zu lösen sind:



zu bekämpfen. Weiter fordert der Bundesrat, dass die vorgesehenen Sicherungsverfahren auch für alle kassenähnlichen Systeme (so auch für Taxameter, Wegstreckenzähler) einzuführen sind. Ausdrücklich und mit positiver Bewertung weist der Bundesrat in diesem Zusammenhang auf das bereits in Hamburg erprobte INSIKA-Verfahren hin.



▶ Der Wegstreckenzähler des Mietwagens, der in jedem nach § 49 Abs. 4 PBefG konzessionierten Mietwagenfahrzeug zwingend einzubauen ist, muss vergleichbaren Regelungen wie der Taxameter unterliegen. ▶ Den Unternehmen und auch den Geräteherstellern muss per Gesetz oder Verordnung Verfahrenssicherheit vermittelt werden, in welcher Form der Schutz vor Manipulationen an Ursprungsaufzeichnungen herzustellen ist, z.B. durch Anerkennung des “INSIKA-Verfahrens“ oder einer vergleichbaren Lösung. ▶ Bei Erfüllung der beiden vorstehenden Forderungen sollte die bisher noch zulässige unbefristete Weiternutzung von nicht MID-konformen Geräten mit einer Übergangsfrist von maximal zwei Jahren beendet werden, um eine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen zu unterbinden. Leipzig, den 11.04.2016



Stand für die Unternehmen



Das Bundeskabinett hat dann nach Durchführung der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf Im Juli 2016 einen geänderten Entwurf eines Kassengesetzes beschlossen, welcher aber den Forderungen des Gewerbes zur Herstellung von eindeutiger Verfahrenssicherheit wieder nicht nachkommt. Auch im Regierungsentwurf zum Kassengesetz sind Taxameter und Wegstreckenzähler nicht erwähnt. Immerhin wird das INSIKA-Konzept (INtegrierte SIcherheitslösung für messwertverarbeitende KAssensysteme) positiver als vorher besprochen, insoweit als die INSIKA-Smartcard ohne großen Aufwand nach kleineren, noch erforderlichen Anpassungen als ein technisches Sicherheitsmodul zertifiziert werden kann. Erfreulich ist weiterhin das Ergebnis der Beratungen des Bundesrates. In dessen Stellungnahme zum Regierungsentwurf wird die Gesetzesinitiative der Bundesregierung begrüßt, gleichzeitig aber besorgt, dass der Gesetzentwurf ungeeignet ist, den Steuerbetrug bei Bargeschäften durch systematische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen wirksam und schnell



BZP - Geschäftsbericht 2015/2016



Auch wenn also derzeit die Möglichkeit nicht mehr ganz so fern ist, dass auch der Gesetzgeber für den Taxi- und Mietwagenbereich noch Regelungen trifft, so würden die nach derzeitigem Stand erst 2022 gelten. Angesichts MID- und BMF-Wirkung ab 2017 fragen sich die Unternehmen aber jetzt, ob und was sie denn jetzt tun müssen? Dazu kann der BZP derzeit, im Herbst 2016, mit folgender Positionierung antworten: 1. Sofern ab dem 01.11.2016 neue Taxameter eingebaut werden, müssen dies sogenannte MID-Taxameter („Fiskaltaxameter“) sein. 2. Nach unserer Auffassung gibt es allerdings weder aus eich- und messtechnischen noch fiskalischen Vorschriften die Verpflichtung, zum 01.11. bzw. 01.01.2017 Altgeräte gegen neue auszutauschen. 3. Auch wenn wir den Status des sogenannten BMFSchreibens vom 26.11.2010 als bloße nach innen wirkende verwaltungsinterne Anweisung betrachten, womit auch hieraus keine direkte gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers herzuleiten ist, sehen wir die von jedem Unternehmen selbst für seinen Betrieb zu bewertende Gefahr, dass sich ab dem 01.01.2017 die Prüfungspraxis der Finanzämter an diesem Schreiben ausrichten wird. 4. Die Unternehmen können ihre Buchführung auch weiterhin „händisch“ erledigen, was von niemanden beanstandet werden kann, wenn sie fehlerlos (nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet) ist. Sofern die Unternehmen auf die „sichere Seite“ gehen wollen, empfiehlt sich ein elektronisches Aufzeichnungssystem unter Einbindung der Taxameter.



33



Aktuelles Thema



TAXIstars Professionelle TaxifahrerAusbildung - jederzeit und überall: TAXIstars TAXIstars ist eine internationale, IT-basierte Lernplattform, die von 8 Projektpartnern aus 7 Ländern in dreijähriger Projektlaufzeit mit Förderung durch das EUProgramm "Lebenslanges Lernen“ entwickelt wurde und seit Ende 2015 dem Gewerbe zur Verfügung steht. An der Entwicklung waren neben dem deutschen BZP der internationale Dachverband des Verkehrsgewerbes IRU und die mit der Ausbildung von Taxifahrern besonders erfahrenen Kollegen des finnischen Schwesterverbandes STL als Partner des Taxigewerbes maßgeblich beteiligt, renommierte IT- und Ausbildungsspezialisten aus Griechenland, Italien, Österreich und Zypern sorgten für den europaweiten Input.
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Ein besonderer Vorteil ist, dass TAXIstars auch kleineren Unternehmen und Zentralen ohne größere eigene Ressourcen für Lernmaterial kostenlos und frei zur Verfügung steht und damit eine sehr gute universelle Basis für
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TAXIstars



Foto: Michael Linke



Schulungen darstellt, die nach Belieben durch eigenes, z.B. ortsbezogenes Material ergänzt werden kann. Taxistars ist auf der IT-Plattform (http://training.taxistars.eu) mit 8 Lernkapiteln in 7 Sprachen (Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Finnisch und Griechisch) auf PC, auf Android- und Apple-Geräten und auch als PDF-Dokument in Druckversion verfügbar. Es richtet sich nicht nur an den Berufsanfänger, auch der bereits langjährig im Taxigewerbe Aktive wird so manche wertvolle Tipps und Anregungen mitnehmen. TAXIstars eignet sich z.B. auch hervorragend, um zwischendurch unterwegs das Wissen mit dem Tablet aufzufrischen, zum Beispiel während langer Wartezeiten am Halteplatz. TAXIstars ist genauso mobil wie das Gewerbe, für das es geschaffen wurde! Haben wir Ihr Interesse geweckt? Über www.bzp.org oder direkt auf die Homepage www.taxistars.eu, Sprache auswählen… und los geht s auf PC und Laptop. Android und Apple-User gehen in den Google Playstore bzw. den Apple App Store, geben „Taxitraining“ ein und laden „TaxiTraining DE“ vollständig runter. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Die Weltorganisation der Straßenverkehrsunternehmen



International Road Transport Union Das ist die IRU Die International Road Transport Union (IRU), gegründet in Genf am 23. März 1948, ist die internationale Organisation, die sich weltweit um die Interessen der Straßenverkehrsbranche, also die Unternehmer von Linien- und Reisebussen, den Taxi- und Mietwagenverkehr sowie den Güterverkehr, kümmert. Über ihr Netzwerk von 138 Mitgliedsorganisationen ist die IRU in über 100 Staaten auf allen fünf Kontinenten dieser Welt vertreten. Die IRU ist damit die globale Stimme des Straßenverkehrs und fördert die berufliche Fachkundigkeit in diesen Sektoren, um die Qualität der Dienstleistung zu steigern. Sie verteidigt die Wahlmöglichkeit des Fahrgastes zwischen den verschiedenen Beförderungsund Transportarten und die gesetzgeberische Gleichbehandlung aller dieser Zweige. Der Verband arbeitet gemeinsam mit seinen Mitgliedern an der harmonischen Entwicklung des Straßenverkehrs und an der Verbesserung des Branchenimage. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sie sich zum einen des Generalssekretariats in Genf (seit 1948), darüber hinaus weiteren Geschäftsstellen in Brüssel (als Verbindungsbüro zur Europäischen Union, seit 1973), Moskau (als Verbindungsbüro für Eurasien, seit 1998), Istanbul (als Verbindungsbüro zum mittleren Osten und der Region, seit 2005) sowie seit 2013 einem Verbindungsbüro in New York zu den Vereinten Nationen. In Genf besteht auch ein Sekretariat für Afrika.



Die IRU-Mitglieder Die IRU begann als eine Gruppierung von nationalen Organisationen aus acht westeuropäischen Staaten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz und Großbritannien. Aktive Mitglieder der IRU mit vollem Stimmrecht können nur die repräsentativen nationalen Straßenverkehrsvereinigungen sein. Fördernde Mitglieder kommen aus der Industrie, die enge Beziehungen mit dem Straßenverkehr unterhält, also vor allen Dingen aus den Reihen der Fahrzeughersteller sowie der Reifen-, Treibstoff- und Informationssystemanbieter. Die IRU-Mitglieder setzen ihr berufliches Wissen, ihre Erfahrungen und ihr politisches Gewicht für das weltweite Netzwerk der Organisation ein. Aufgrund ihrer demokratischen Struktur ist die IRU in der Lage, ihre Mitglieder global, national und ggf. sogar lokal zu



36



beraten und zu unterstützen. Die Einheit der IRU-Mitglieder gibt dem ganzen Verkehrssektor für die Kontakte mit den Regierungen, den Regierungszusammenschlüssen, anderen Industriesektoren und der Gemeinschaft Autorität, Seriosität und Stärke.



Die Leitlinien Die Hauptleitlinien der IRU ergeben sich aus ihrer Satzung, die sie verpflichtet, zwei Hauptströmungen zu fördern: Die nachhaltige Entwicklung und die Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Diese beiden Hauptschwerpunkte sind Grundlage für die Arbeitsprogramme. Unter „Nachhaltiger Entwicklung“ ist die langwirkende politische Strömung zu verstehen, die ökonomische, soziale und Umweltschwerpunkte in Einklang zu bringen versucht. Sie ist definiert in der Agenda 21, welche in Rio de Janeiro 1992 von 182 Staaten verabschiedet wurde. Die IRU fühlt sich den Grundsätzen der Produktivität, der Straßenverkehrssicherheit, der Energieeinsparung und der Reduktion von Emissionen und anderen umweltschädlichen Einflüssen verpflichtet. Förderung der Leichtigkeit des Straßenverkehrs bedeutet, administrative Hürden und körperliche Barrieren für den Straßenverkehr, und damit auch gleichzeitig für die ökonomische Entwicklung des Handels und Tourismus, abzubauen. Die Hauptstoßrichtungen der IRU in diesem Feld sind die Harmonisierung und die Erleichterung von nationalen und internationalen Straßenverkehrsregeln, Grenzformalitäten und Verkehrsverträgen.



Die Gremien Die IRU ist eine demokratische, von ihren Mitgliedern abhängige Organisation, welche folgende satzungsgemäße Körperschaften hat: Die Generalversammlung ist die oberste Organisation der IRU, welche alle Mitglieder zusammenführt. Diese treffen sich mindestens 2 x im Jahr. Die Rolle der Generalversammlung besteht in der Definition und Überwachung der IRU-Verkehrspolitik. Die Transporträte: Der Güterverkehrsrat und der Personenverkehrsrat setzen sich zusammen jeweils aus den Güter- bzw. Personenverkehrsmitgliedsverbänden,
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Die Weltorganisation der Straßenverkehrsunternehmen



International Road Transport Union welche die IRU-Politik in ihren jeweiligen spezialisierten Bereichen entscheiden.



Mobilität und Qualität der Dienstleistung im Interesse der Kunden und der Gesellschaft als Ganzes an.



Das IRU-Präsidium vereint den IRU-Präsidenten, zwei Vizepräsidenten (die Vorsitzenden der beiden Verkehrsräte) und neun weitere Repräsentanten. Präsident der IRU ist derzeit der Deutsche Christian Labrot, der für die Wahlperiode 2016/2017 gewählt wurde, unterstützt wird er von dem Vizepräsidenten Yves Mannaerts aus Belgien (Personenverkehrsratsvorsitzender) sowie dem Spanier Pere Padrosa (Vorsitzender des Güterverkehrsrates). Labrot ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Bundesverbandes Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) und hat eine vielfältige Karriere im Transportwesen durchlaufen, die nun mit der IRU-Präsidentschaft ihren Höhepunkt findet. Unterstützt werden die satzungsgemäßen Körperschaften der IRU durch Ausschüsse und Arbeitsgruppen. In diesem Zusammenhang kommt die IRU-Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ ins Spiel: Die Taxigruppe ist Vollmitglied des Personenverkehrsrates, um so die Berührungspunkte mit den Interessen der Busbranche - bspw. beim beruflich genutzten Treibstoff, dem Zugang zum Beruf, der Straßenverkehrssicherheit, den Arbeitszeiten und der Sicherheit im öffentlichen Verkehr - zu nutzen. Alle diese Fragen werden - wenn sie auf derselben nationalen Rechtsbasis beruhen - zusammen von dem Taxi- und Mietwagengewerbe sowie der Busbranche im Rahmen des Personenverkehrsrates beraten.



Das Präsidium der Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ besteht nach deren Wiederwahl im März 2016 nun im 13. Jahr aus dem Präsidenten Hubert Andela (KNV-Taxi, Niederlande) und dem Vizepräsidenten Thomas Grätz (BZP, Deutschland).



Das aktuelle Arbeitsprogramm der Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“: I. ZIELE UND DAUERARBEITSPRORGAMM Die Hauptzielrichtung der IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer" (TA) ist es, die definierte Transportpolitik gemäß Artikel 2 der IRU-Verfassung, zu fördern und national wie international die Mobilität von Taxis und der Mietwagen mit Fahrer weiter zu entwickeln sowie der Schutz der Interessen der Branche. Im Rahmen der oben genannten allgemeinen Ziele verfolgt die IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer" folgende Hauptprioritäten: 1. Vertretung der Interessen des Sektors und Kommunikation der entwickelten Positionen an alle in Frage kommenden Entscheidungsträger; 2. Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ziele der nachhaltigen Entwicklung in diesem Sektor.



IRU-Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“



II. ARBEITSPROGRAMM 2017



Die IRU-Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ wurde in den 60iger Jahren gegründet und umfasst derzeit 19 nationale Verbände aus Europa, USA und neu auch Australien. Taxis und Mietwagen mit Fahrer sind im Selbstverständnis der Gruppe wichtige Teile der öffentlichen Transportkette, die sehr individuelle Services für Kunden anbietet. Die Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ umfasst Experten, die Erfahrung, das Wissen und das Eintreten für die globale Taxibranche einbringen, um Marktentwicklungen, solchen der Technologie und den rechtlichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Im Umfeld dessen, dass sich die Taxibranche derzeit durch innovative Technologien, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle tiefgehend wandelt, bietet die Gruppe Wachstumschancen sowie Verbesserung der



1. INTERESSENVERTRETUNG a. Auf der Grundlage der Ergebnisse und Empfehlungen der IRU-Studie über die Auswirkungen der neuen Technologien und Geschäftsmodelle auf das Funktionieren der Taxis und Mietwagen mit Fahrer und Wettbewerbsfragen unter Einbeziehung möglicher Szenarien für den Marktzugang Entwicklung einer dezidierten Position zu IRU-Grundsätzen für die Regulierung für Taxis und Mietwagen mit Fahrer. b. Sicherstellung eines aktiven Beitrags der Branche und der Meinungsführerschaft in der globalen Debatte über kollaborative Wirtschaft und den digitalen EUBinnenmarkt mit einem dezidierten Lobby-Plan. c. Sorgfältige Überwachung und Stellungnahmen in
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Die Weltorganisation der Straßenverkehrsunternehmen



International Road Transport Union der Debatte über die nachhaltige Mobilität in der Stadtplanung, Luftqualität und Umweltzonen sowie Aktualisierung der IRU-Position über den Taxi-Einsatz in städtischen Umweltzonen. d. Entwicklung von mehrwerthaltigen Allianzen und/oder Ad-hoc-Partnerschaften mit repräsentativen Partnerorganisationen auf einer internationaler Ebene, wie Gewerkschaften (insbesondere ITF und/oder ETF), den Vertretungen der Städte, der Verbraucher, anderen Branchen (insbesondere Hotels) und/oder PartnerModi usw., um gemeinsame prioritäre Ziele zu verfolgen. 2. AUSWEITUNG a. Gewinnung neuer Mitglieder aus der ganzen Welt zum Beitritt in die IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer“, die durch ihren Eintritt die Interessenvertretung, das Know-how, die Innovationskraft, die Ausbildung und das Dienstleistungspotenzial stärken. b. Förderung von UpTop, dem globalen Taxi-Netzwerk, als Neugeburt der Taxibranche und integraler Bestandteil der IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer". In dieser Hinsicht sind die Beziehungen zu neuen Partnern aus der ganzen Welt mit UpTop zu verknüpfen, Synergien mit anderen Verkehrsarten und Branchen herzustellen und zu implementieren sowie eine konkrete, allüberzeugende Lösung für Roaming zu schaffen. c. Sicherstellung des aktiven Beitrags und Meinungsführerschaft der Taxibranche innerhalb der bereits bestehenden High Level-Gruppen in Europa, der GUS und Indien, sowie in zukünftigen Gruppen. In diesem Zusammenhang Konzentration auf Prioritäten und Erarbeitung von konkreten Vorschlägen für Politik und Wirtschaft, wie die Verwendung von Taxis und Mietwagen mit Fahrer als Teil der kollektiven Passagiertransportkette erhöht werden kann. 3. INNOVATION UND DIENSTLEISTUNGEN a. Sicherstellung des aktiven Beitrags und Führerschaft der IRU-Gruppe “Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ in
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die CTP Mobility Innovation Task Force. In diesem Zusammenhang Konzentration auf die Schaffung und Förderung des IRU-Leuchtturmprojekts für elektrische Taxis und die (standardisierte) Einbeziehung von Taxis in alle zukünftigen „Mobility as a Service (MaaS)“-Initiativen. b. In Abstimmung mit der IRU Akademie Förderung der Entwicklung von speziellen Ausbildungsprodukten für Taxiunternehmer und Fahrer. In diesem Zusammenhang Promotion des neu ins Leben gerufenen IRU-Akademie Schulungspakets, bezogen auf das TAXI-Stars-Projekt, und Konzentration auf die Entwicklung eines speziellen Schulungsprogramms für die Elektromobilität, welches sich an die Fahrer richtet. c. Förderung der Entwicklung von kommerziellen Dienstleistungen, die von der IRU und von den Mitgliedsverbänden für ihre Mitglieder, die Flottenbetreiber, angeboten werden. In dieser Hinsicht Sicherstellung, dass die IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer" einen aktiven Beitrag in der IRU Kommission für Dienstleistungen liefert, so dass ein besseres Verständnis entwickelt wird, um auf strukturelle Marktherausforderungen und Chancen reagieren zu können d. In Abstimmung mit der IRU-Projekte-Gruppe Bewerbung einer aktiven Beteiligung der Taxibranche an den Vorschlägen für ko-finanzierte Projekte. 4. WISSENSAUSTAUSCH a. Ausarbeitung und Verabschiedung einer aktualisierten "Vision 2030" zu der Rolle und Stellung der Taxis und Mietwagen mit Fahrer in der zukünftig wachsenden digitalisierten kollektiven Mobilitätskette im Rahmen von der Initiative "Taxi der Zukunft". b. Förderung der Rolle und des Bildes des Taxis, insbesondere durch UpTop, dem globalen IRU Taxi-Netzwerk, sowie der "Taxis - jederzeit und überall" Kampagne auf internationalen (IRU) und nationalen (Mitgliedsverbände) Ebenen. c. Organisieren von regionalen Taxi-Foren und Beteiligung an anderen einschlägigen Veranstaltungen von Mitgliedern oder Partnerorganisationen.
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International Road Transport Union Das globale Taxi-Netzwerk der IRU wächst rasant weiter und heißt jetzt „UpTop“! Im Rahmen der Europäischen Taximesse in Köln wurde im November 2014 das „IRU Global Taxi Service Quality Network“ - GTN - offiziell gestartet, das auf Betreiben der International Road Transport Union (IRU), der internationalen Dachorganisation der Straßenverkehrsbranche, von zunächst drei Partnern gegründet wurde: „Taxi.eu“ (Deutschland), “Taxi 40100“ (Österreich) und „eCab“ aus Frankreich. Mit dem Aufbau des Netzwerkes soll eine hochwertige und sichere Dienstleistung für Kunden durch den Einsatz der neuesten Technologie für Taxi-Smartphone-Anwendungen möglichst global sichergestellt werden. Die Initiative erfuhr eine geradezu rasante Entwicklung, im Januar 2015 trat die weitere große deutsche taxizugehörige Vermittlungs-App „Taxi Deutschland“ bei, mit den damit im Januar 2015 dazugekommenen 50.000 über diese App vermittelbaren Taxifahrzeugen wurden bereits Anfang 2015 drei Kontinente, über 150 Städte und 150.000 Taxifahrzeuge abgedeckt. Sukzessive traten weitere Anbieter z.B. aus Russland, Nordamerika und Australien sowie die größte nordamerikanische Taxiverbandsorganisation, die „Taxicab, Limousine & Paratransit Association“ (TLPA) mit 500 Taxigesellschaften bei. Und das rasante Wachstum hält an. Nach 250.000 Taxis Mitte 2015 sind im Februar 2016 weltweit bereits 350.000 Taxis im Netzwerk orga-
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nisiert. Am 5.2.2016 gab sich das Netzwerk im Rahmen der 2nd TAXIWORLD TURKEY in Istanbul einen neuen Namen, das bisherige GTN firmiert seitdem als „UpTop“. Mitte des Jahres 2016 berichtete die IRU von weiteren Beitritten zu UpTop, sodass unter diesem Dachzusammenschluss mittlerweile eine halbe Million Taxis anzufinden sind.Das Netzwerk dient zunächst dem Erfahrungsaustausch und der Sammlung der besten Praktiken, um dem Fahrgast überall auf der Welt sichere und gesetzeskonforme Taxi-Vermittlungs-Apps anzubieten, darüber hinaus wird längerfristig auch eine technische Verknüpfung („roaming“) der Partner angestrebt. Das Netzwerk ist integraler Bestandteil der IRU-Gruppe "Taxis und Mietwagen mit Fahrer".



Das Netzwerk führt Mitglieder und Partner zusammen: – Mitglieder von UpTop sind die in der IRU zusammengeschlossenen Mitgliedsverbände, die für das Taxigewerbe tätig sind. – Partner von UpTop kann jeder Taxi-SmartphoneApp-Serviceprovider werden, der ordnungsgemäß nach den Bedingungen zertifiziert wurde. Die Bedingungen, die vollständige Partnerliste und noch mehr Infos finden Sie unter dem Link www.uptop.taxi
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Die Weltorganisation der Straßenverkehrsunternehmen



International Road Transport Union BZP und IRU nehmen mahnend Stellung zu den EU-Leitlinien zur kollaborativen Wirtschaft Die EU-Kommission hat Ende Mai 2016 sog. „Guidelines“ zur Sharing Economy und vor Allem den Plattformen, die sich vermittelnd zwischen Verbraucher und Dienstleister/Anbieter ansiedeln, herausgegeben. Mit dieser Mitteilung will die Kommission nach eigenen Worten dazu beitragen, die Vorteile der nun als kollaborativen (= zusammen arbeitenden) Wirtschaft bezeichneten Plattformen wie airbnb, uber etc. zu nutzen und die Bedenken wegen der Unsicherheit über die Rechte und Pflichten der Beteiligten beizulegen. Zu diesen unverbindlichen Leitlinien für die Anwendung des bestehenden EU-Rechts auf die kollaborative Wirtschaft hat der BZP unter dem Grundtenor “same business – same rules“ mahnende Stellung bezogen: „Wir sehen diese Entscheidung mit Sorge um einen fairen Wettbewerb. Wir fürchten keine Konkurrenz, wenn die Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer gleich sind. Die deutsche und die europäische Taxi- und Mietwagenbranche haben in



der letzten Zeit viele Anstrengungen unternommen, um ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Beispielsweise sind die Bestellung per App oder ein Bewertungssystem für die Fahrer längst kein Alleinstellungsmerkmal neuer Marktteilnehmer. UpTop, das globale Taxi Network, erlaubt die Bestellung und Abrechnung einer Taxifahrt fast weltweit - und ist das am schnellsten wachsende Taxi-Netzwerk. Uns treibt vielmehr die Sorge, dass die Sharing Economy ihre Partner als selbstständige Unternehmer einstuft - mit allen Konsequenzen für die Sozialkassen. Das verhindert einen fairen Wettbewerb. Wenn ein Unternehmen keine Sozialabgaben oder Steuern abführt, wird der Fahrpreis immer geringer sein können als der des Unternehmens, das seinen Pflichten nachkommt. Die soziale Absicherung der Fahrer bis hin zu Krankengeld, Urlaub oder Rente ist bei den Geschäftsmodellen der Sharing Economy nicht gesichert. Zugleich sorgen wir uns um den Zugang zur Mobilität für alle Menschen. Für Taxis gibt es Pflichtfahrgebiete sowie eine Beförderungspflicht rund um die Uhr. Regieren die Gesetze der Sharing Economy, besteht die Gefahr, dass



IRU-Delegation beim Fachgespräch mit der EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc v.l. Thomas Grätz, Vice President IRU Taxi Group; Florence Berthelot, President IRU EU Goods Transport Liaison Committee; Yves Mannaerts, Vice President IRU & President IRU Passenger Transport Council; Kommissarin; Michael Nielsen, General Delegate, IRU
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International Road Transport Union nur lukrative Fahrten ausgeführt werden. Ältere, behinderte und kranke Menschen oder Bewohner ländlicher Gebiete werden dann nicht mehr bedient - oder nur zu astronomischen Preisen. Ähnliches droht auch in größeren Städten - nach Konzerten, zu Silvester oder auch schlichtweg bei schlechtem Wetter. Verbraucher, die sich vielleicht anfangs über Schnäppchenpreise gefreut haben, müssen bei höherer Nachfrage auch höhere Preise zahlen.“ Auch die IRU nahm in einer Erklärung Stellung zu der EU-Mitteilung. Sie begrüßte zwar vorsichtig das Papier, aber einige Aspekte bleiben der Weltverkehrsorganisation zu vage. Die IRU argumentiert, dass die Transportnetzgesellschaften dasselbe Geschäft betreiben und deshalb sollten sie auch den einschlägigen



branchenspezifischen Vorschriften unterliegen. Weiter kommentiert sie positiv die in der Leitlinie erwähnten Bestrebungen einiger Mitgliedstaaten, einen Unterschied zwischen der echten Sharing Economy und derjenigen, die nur aus Gewinnorientierung vermittelt, zu machen. Darüber hinaus begrüßt die IRU die Unterstreichung des Punktes, dass alle kollaborativen Plattformen, wie auch die anderen Wirtschaftsteilnehmer, den Steuervorschriften unterliegen sollten. Schlussfolgerung der IRU: Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin ordnungsgemäß das geltende Recht umzusetzen. Es kann und darf nicht sein, dass für neue digitale Player andere Regeln als für die bewährten Wirtschaftsteilnehmer gelten.



IRU-Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ CH Schweiz Association Suisse des Transporteurs Routiers (ASTAG) Wölflistr. 5 3006 Berne Tel. (0041-31) 370 85 85 Fax (0041-31) 370 85 88 E-mail: [email protected] Internet: www.astag.ch



IRL Irland Taxi Dispatch Operators Representative Association (TDORA) 218 Lower Kilmacud Road Dublin 14 Tel: +353 1 296 2772 / +353 87 2413 408 E-mail: [email protected]



N Norwegen Norges Taxiforbund (NT) Postboks 6114, Etterstad 0602 Oslo 1 Tel. (0047) 23 21 04 00 Fax (0047) 23 21 04 01 E-mail: [email protected] Internet: www.taxiforbundet.no



A Österreich Arbeitsgemeinschaft Internationaler Straßenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ) Wiedner Hauptstraße 63 1045 Wien Tel. (0043) 590 900 3170 Fax (0043) 590 900 283 E-mail: [email protected] Internet: www.aisoe.at



D Deutschland Deutscher Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP) Gerbermühlstr. 9 60594 Frankfurt Tel. (0049-69) 95 96 15-0 Fax (0049-69) 95 96 15-20 E-mail: [email protected] Internet: www.bzp.org



I Italien Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia (SATaM) 57 Via Messina 20154 Milan Tel : +39 2 33 10 62 64 Fax: +39 2 33 10 64 99 E-mail: [email protected] Internet: http://satam.it



RO Rumänien Union Nationale des Transporteurs Routiers de la Roumanie (UNTRR) Str. Lenachita Vacarescu nr. 60, Sector 4 40157 Bucarest Tel. (0040-21) 336 77 88 Fax (0040-21) 337 48 53 E-mail: [email protected] Internet: www.untrr.ro



AU Australien Australian Taxi Industry Association (ATIA) PO Box 1388 QLD 4509 North Lakes Australia Tel. (+61) 734 67 35 60 Fax (+61) 730 54 72 27 E-Mail: [email protected] Internet: www.atia.com.au



DK Dänemark Dansk Taxi Rad (DTR) Valnojs Allé 126 2610 Roedovre Tel. (0045) 38 77 78 90 Fax (0045) 38 71 78 91 E-mail: [email protected] Internet: www.taxi.dk



I Italien Tassisti Artigiani Milanesi (TAM) Via Russoli 1 20143 Milan Tel: +39 2 861 466 Fax: +39 2 89 77 73 26 E-mail: [email protected] Internet: http://www.taxitam.it



S Schweden Svenska Taxiförbundet (STF) Box 20147 Gardsfogdevägen 18 B 16102 Bromma Tel. (0046-8) 56 62 16 60 Fax (0046-8) 56 62 16 81 E-mail: [email protected] Internet: www.taxiforbundet.se



B Belgien Groupement National des Entreprises de Taxis et de Voitures de Location (GTL) „Dobbelenberg“ Avenue de la Métrologie 8 1130 Bruxelles Tel. (0032-2) 245 11 77 Fax. (0032-2) 245 80 48 E-Mail: [email protected] Internet: www.glt-taxi.be



F Frankreich Union Nationale des Industries du Taxi (UNIT) 22-28 Rue Henri Barbusse FR-92110 Clichy Tel. (0033) 141 27 46 26 Fax (0033) 147 39 17 65 E-mail: [email protected] Internet: -



L Luxemburg Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (FLEAA) 7, rue Alcide de Gaspéri, b. p. 482 2014 Luxembourg Tel. (00352) 43 9444-1 Fax (00352) 43 94 50 E-mail: [email protected] Internet: www.clc.lu



TR Türkei Istanbul Otomobilciler Esnaf Odasi (ITEO) Ibrahim Karaoglanoglu Cad. Nr. 3 Seyrantepe-Kagithane Istanbul - Turkey Tel. (+90) 212 325 15 15 Fax (+90) 212 325 29 98 E-Mail: Internet: www.iteo.org.tr



BG Bulgarien Association des Entreprises Bulgares des Transports Internationaux et des Routes (AEBTRI) 6, Iskarski Prolom str. 1680 Sofia Tel. (00359-2) 958 14 75 Fax (00359-2) 958 12 59 E-mail: [email protected] Internet: www.aebtri.com



FIN Finnland The Finnish Taxi Owners Federation (STL) Nujiamiestentie 7 P.O.Box 50 00400 Helsinki Tel. (00358) 20 77 56 804 Fax (00358) 20 77 56 819 E-mail: [email protected] Internet: www.taksiliito.fi



NL Niederlande Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV-Taxi) Spui 188 • Postbus 19365 2500 CJ Den Haag Tel. (0031-70) 375 17 51 Fax (0031-70) 345 58 53 E-mail: [email protected] Internet: www.knv.nl



USA Vereinigte Staaten Taxicab, Limousine and Paratransit Association (TLPA) 3200 Tower Oaks Blvd. Suite 220 Rockville, MD 20852 Tel. (001-301) 984 57 00 Fax (001-301) 984 57 03 E-mail: [email protected] Internet: www.tlpa.org
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Aktuelles Thema



Der BZP startete am Parlamentarischen Abend am 19.10.2016 vor den Gästen aus Bundestag, Berliner Abgeordnetenhaus, Ministerien und vor Industrie- und Branchenvertretern die Kampagne „Verlässlich ist modern“. Diese von der Berliner Agentur für Strategieberatung Elephantlogic entwickelte und begleitete Kampagne soll für eine Beibehaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und gegen die Aufweichung unter dem Deckmantel einer „Modernisierung“ des Personenbeförderungsgesetzes werben – gerade auch unter dem Aspekt, dass im Herbst 2017 ein neuer Bundestag gewählt wird. Andere wollen, dass dem Gewerbe der Boden unter den Füßen weggezogen wird, sie haben für dieses Ziel In PR und Lobbying bereits viel Geld investiert. Und in Politik und Medien fällt diese Botschaft zum Teil schon auf fruchtbaren Boden. Dem stellen wir entgegen: Verlässlich ist modern.
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Die glaubwürdigsten Absender unserer Kampagne sind wir alle, wir, das Gewerbe – vom Fahrer über den Unternehmer bis zum Verband - müssen unsere Story erzählen. Nutzen wollen wir, dass die Politiker und Meinungsmacher überproportional oft Taxi fahren.



Hintergrund Taxi und Mietwagen sichern Mobilität für alle. Wir sorgen dafür, dass in Deutschland jeder überall und zu jeder Zeit sein Ziel erreicht. Das ist wichtig: • für ältere Menschen, die abends am Bahnhof in ihrer Kleinstadt ankommen, • für Frauen, denen das leuchtende Taxi-Schild in der Dunkelheit einen sicheren Heimweg garantiert, • für Kranke auf dem Weg zum Arzt oder Rehabilitation, • für Partygänger, die ihr eigenes Auto besser stehen lassen sollten und
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Verlässlich ist modern - TAXI • für Geschäftsleute, die pünktlich beim nächsten Termin sein müssen. Ihnen allen bieten wir ein sicheres Ankommen, mit geprüften Fahrzeugen, professionellen Fahrerinnen und Fahrern und zu festen Preisen. Verlässlichkeit ist unsere größte Stärke. Sie beruht auf fairen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Diese Stärke wollen wir erhalten. Moderne Technik verändert die Mobilität. Wir wollen diese Veränderung mitgestalten. Dabei müssen die Bedürfnisse der Kunden und der Schutz der Verbraucher an erster Stelle stehen. Wir sind überzeugt: Verlässlich ist modern.



Unsere Kampagne Das Personenbeförderungsgesetz erlegt uns Pflichten auf und schützt uns gleichzeitig vor unlauterem Wettbewerb. Manche würden die Spielregeln gerne ändern: Alle Rechte und Möglichkeiten bekommen, aber keine Pflichten übernehmen. Deshalb gibt es unsere Kampagne: Verlässlich ist modern. Die Taxi-Branche ist mittelständisch organisiert. Deshalb können wir auch nicht Millionen in eine
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Kampagne stecken. Wir machen das anders: • In unserer Kampagne treten echte Taxifahrerinnen und Taxifahrer auf, die stolz sind auf ihre Arbeit sind. • Wir zeigen Bilder, Fakten und Informationen, die unsere Stärken sichtbar machen. • Wir nutzen unsere Präsenz im öffentlichen Raum, um Werbung in eigener Sache zu machen. Unser Ziel: Wir werben für faire Spielregeln, die für alle Dienstleister und Vermittler gelten. Dann garantieren wir auch in Zukunft Sicherheit, Verlässlichkeit und gute Arbeitsplätze.



Die Story Wir wollen, dass Politik und Öffentlichkeit unsere Stärken und unser Anliegen verstehen. Dazu haben wir eine „Story“ entwickelt Unsere Story besteht aus fünf Punkten:  Unsere Stärken: Verlässlichkeit, Sicherheit und gute Arbeitsplätze.  Unsere Modernität: Neue Antriebstechnik und Nutzung neuer Kommunikationsformen.  Unser Anspruch: Der Kunde steht im Mittelpunkt, nicht der schnelle Profit.
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Aktuelles Thema



Verlässlich ist modern - TAXI



 Unsere Forderung: Gleiche Regeln für alle Dienstleister und Vermittler.  Unser Angebot an die Politik: Wir gestalten innovative Mobilitätsangebote mit und garantieren auch in Zukunft Sicherheit, Verlässlichkeit und gute Arbeitsplätze.



Umsetzung der Story Um potentielle Kunden und die Öffentlichkeit, aber auch alle Unternehmer und Fahrer als Multiplikatoren zu erreichen, wird die Story mit einem Video erklärt. Die sogenannte Simple-Show ist ein ausgesprochen probates Mittel, jeder Deutsche sieht sich täglich acht Videos im Internet an (über zwei Drittel sogar jedes Video zweimal) und teilt es dann mit anderen. Geplant ist weiter, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu einem politisch günstigen Datum per Belegung von Großflächen-Plakatwänden in der Nähe des Reichstages anzusprechen. Taxi-Beklebungen sollen signalisieren, dass wir nicht wie Uber Millionen Euro für Kampagnen ausgeben, aber die Kampagne gemeinsam mit unseren Mitgliedern machen.
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Wir wollen zahlreiche Berliner Taxis, die Bundestagsabgeordnete fahren, mit Kopfstützen und InfoFlyern versehen. Über sogenannte Pledge-Cards in Postkartengöße, die vornehmlich in den Taxis verteilt werden sollen, werden wir unsere Botschaften schriftlich verbreiten. Schließlich soll in 2017 auch mittels eines eMagazins,



Das Simple-Show-Video
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Aktuelles Thema



Verlässlich ist modern - TAXI



also einer digitalen Zeitung, über unsere politischen Themen, aber auch Partnernetzwerke und Technik informiert werden. Dieses eMagazin kann auch als Printausgabe bestellt werden. Schließlich soll in regionalen Workshops mit den Landesverbänden und in Kooperation mit der Deutschen Telekom die Verbreitung der Kampagne befördert werden.



Über uns Wir sind 250.000 Frauen und Männer, die dafür sorgen, dass Sie gut ankommen. Überall in Deutschland.
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Rund um die Uhr. Wir sind Profis. Wir kennen uns auf den Straßen aus und finden den schnellsten Weg durch den Stau. Wir fahren mit sicheren Fahrzeugen, die regelmäßig überprüft werden. Immer öfter fahren wir mit Erdgas oder mit Hybridmotoren – und in Zukunft komplett elektrisch und ohne Schadstoffe. Wir sind erreichbar: auf der Straße, am Taxistand, über das Telefon oder per App. Auf uns können Sie sich verlassen. Besuchen Sie die Kampagnenwebseite www.verlaesslich-ist-modern.taxi
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Technik und Software Der Ausschuss für Technik und Software hat im Berichtzeitraum einmal am 30.08.2016 in Frankfurt getagt. Die Themen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht grundlegend geändert, weil die ganz großen technischen Innovationen im Moment ausbleiben. Das Taxigewerbe ist bereits deutschlandweit auf einem sehr hohen technischen Standard unterwegs und offen für fast jede Neuerung in diesem Bereich.



Taxis mit umweltfreundlichen Antrieben Taxis mit rein elektrischem Antrieb werden sehr wahrscheinlich bald unser Straßenbild bestimmen. Im Moment ist allerdings das Betreiben solcher Fahrzeuge noch sehr aufwendig und leider nicht ganz billig. Rein elektrisch betriebene Autos, die als Taxi nutzbar wären, gibt es zur Zeit nicht viele. Sie sind zum Teil sehr teuer wie z.B. die Modelle von Tesla, oder zu klein und mit zu geringen Reichweiten versehen. Des Weiteren fehlt es an Möglichkeiten des „Auftankens“, also des Ladens der Batterie. Hier müsste eine großflächige Infrastruktur geschaffen werden, um E-Taxis in die Städte zu bekommen. Vorstellbar wären unter anderem Induktionsschleifen, die im Bereich der Taxi-Standplätze eingelassen würden, um die dort wartenden Fahrzeuge aufzuladen. In naher Zukunft sollen die Batterien der Fahrzeuge deutlich weniger Gewicht bei doppelter Kapazität aufweisen, damit würden die Fahrzeuge immer attraktiver für das Taxigewerbe und man könnte die Kunden entsprechend umweltfreundlich bedienen und damit wiederum ein gutes Image unterstützen.



Sven Kessler Vorsitzender des Ausschusses Technik und Software Vorstand der Taxi-Zentrale Münster e.G



Im Bereich der Hybridfahrzeuge wird das Angebot fast ausschließlich von einem einzigen Hersteller bestimmt. An dieser Stelle muss man sich über die großen deutschen Autobauer wundern, die offensichtlich diese Stufe der Entwicklung überspringen und den Markt damit Toyota überlassen. Die Erfahrungen, die Taxiunternehmer mit diesen halb mit Benzin, halb elektrisch betriebenen Fahrzeuge bisher gemacht haben, lassen hoffen, dass eine Zukunft mit ausschließlich elektrisch betriebenen Autos eine zuverlässige Zukunft sein wird.



Bewertungssysteme Immer mehr Taxizentralen in Deutschland arbeiten mit Bewertungssystemen. Der Kunde bekommt nach seiner Bestellung eine SMS mit der Bitte, die Zentrale, das Taxi und die Fahrer zu bewerten. Es werden Punkte
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für Sauberkeit, Pünktlichkeit und Höflichkeit von Fahrer und Telefonist mit einem Punktesystem von eins bis fünf vergeben. Diese Bewertungen können auch in die Vermittlung von Fahrzeugen mit einfließen und tragen damit zu einer hohen Qualitätssteigerung bei. Zusätzlich kann die Zentrale auch besser beurteilen, mit wem sie es auf der Seite der Unternehmer und Fahrer zu tun hat. Für die Umsetzung einer punkteabhängigen Vermittlung ist es natürlich wichtig, dass die jeweilige Zentrale mit Fahrer-bezogenen Systemanmeldungen arbeitet, ansonsten würde man die Chance vertun, gute Fahrer zu belohnen und diejenigen mit schlechteren Bewertungen zu motivieren. Ein überregionales Bewertungsportal ist zwar angedacht, aber relativ schwer technisch umzusetzen. So muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass auch wirklich eine Beförderung stattgefunden hat, damit nicht in die eine oder andere Richtung manipuliert werden kann.



Technische Aspekte des Fiskaltaxameters Eine klare gesetzliche Grundlage für die Pflicht der elektronischen Speicherung fehlt nach wie vor. Es gibt viele Andeutungen von Seiten der Finanzämter und verschiedene Interpretation, aber keine sichere Rechtsgrundlage. Das Einzige was man Unternehmen raten kann, die auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein wollen, ist das nicht ganz unumstrittene „Insika“- Verfahren zur Speicherung der relevanten Daten.



Can Bus Zertifizierung Die Umsetzung des neuen Konformitätsbewertungsverfahrens hat in den Anfängen zu großen Problemen in verschiedenen Bundesländern geführt. Die Einbauwerkstätten von Taxametern sind nun als Hersteller zu betrachten, was natürlich für die in Regel kleinen Betriebe ein größeres Problem darstellt. Meist sind die Aufzeichnungen nicht ausreichend, wodurch die endgültigen Zulassungen dann erheblich verzögert werden. In vier Bundesländern wird mittlerweile eine Herstellererklärung der Autobauer akzeptiert, womit die Sache natürlich deutlich entschärft wird. Allerdings wird es sowohl für die Umrüstung von ehemaligen Privatfahrzeugen, Selbstimporten oder Exoten sehr schwierig, den gesamten Leistungsweg vom Radsensor bis zum Taxameter zu dokumentieren. Die sogenannten Can-Bus-Lauscher die aus dem digitalen Impuls ein analoges Signal für den Taxameter generieren, können nach derzeitigem Stand
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Technik und Software



nicht mehr eingesetzt werden. Man kann nur hoffen, dass sich die Bundesländer auf ein gemeinsames und vor allen Dingen vernünftig umsetzbares Verfahren einigen können, damit es nicht weiter zu einem „Eichtourismus“ in Bundesländer kommt, die das neue Eichrecht weniger bürokratisch umsetzen.



Zukunft Der Ausschuss wird sich auch in Zukunft mit den Fiskaltaxametern und dem Eichrecht auseinandersetzen müssen, obwohl die Technik eigentlich in diesen Bereichen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Hier geht es um Gesetzgebungen und Vorschriften, die zum Teil leider



nicht klar formuliert wurden - und weniger um technische Innovationen. In vielen, meist größeren Städten in Deutschland ist das bargeldlose Bezahlen in Taxis jetzt schon Standard. Auf dem Land und in kleineren Gemeinden wird es sich auch immer mehr durchsetzen, wobei dafür bald andere Lesegeräte vorgehalten werden müssen, weil es eine grundsätzlich Abkehr von Magnetstreifen-Karten geben wird, hin zum NFC-Chip oder dem Bezahlen mit HandyApps. Welche Anbieter und welches System sich an der Stelle durchsetzten wird, ist sicherlich spannend zu beobachten.



Haushalt und Revision Der Ausschuss Haushalt und Revision tagt jährlich. Die Mitglieder des Ausschusses beschäftigen sich mit dem von dem Steuerberater erstellten Geschäftsbericht für das vergangene Jahr, insbesondere mit der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung und der Entwicklung der Mitgliedsbeiträge. In dieser Sitzung wird ebenfalls
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über den Bericht der Rechnungsprüfer gesprochen, der auf der Herbstveranstaltung den Mitgliedern vorgestellt wird. Weiterhin wird vom Ausschuss Haushalt und Revision anhand einer Ausgabenübersicht, Summenund Saldenliste sowie betriebswirtschaftlichen DATEV-Auswertungen



der Etatvorschlag für das kommende Geschäftsjahr erarbeitet. Schließlich wird die Einnahmenund Ausgabenentwicklung der zurückliegenden Monate vom Ausschuss kritisch untersucht, um bei Abweichungen den Vorstand über Verbesserungsmöglichkeiten zu informieren.



Rolf Peters Vorsitzender des Ausschusses Haushalt und Revision
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Arbeit, Soziales und Fortbildung Nach wie vor beschäftigt das Thema Mindestlohn das bundesdeutsche Taxi- und Mietwagengewerbe. Zwar konnten 2015 die erheblichen Steigerungen der Lohnkosten durch zum Teil massive Erhöhungen der Taxitarife und auch der Krankenkassenverträge abgefedert werden, trotzdem sind im Taxi- und Mietwagengewerbe Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplätze verloren gegangen.



Dauerthema Mindestlohn Die Ausschussmitglieder haben bereits 2015 mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die Folgen in



Holger Goldberg Vorsitzender des Ausschusses Arbeit, Soziales und Fortbildung Geschäftsführer der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi - Mietwagen e.V.



vielen Betrieben noch nicht bis ins letzte Detail absehbar waren bzw. auch jetzt noch nicht sind. Viele Unternehmen mussten ihre Personalplanungen und ihre finanziellen Kalkulationen neu überdenken und gerade zu Schwachlastzeiten ihr Fahrtenangebot reduzieren. Die erheblich gestiegenen Lohnkosten waren trotz erhöhter Taxitarife insbesondere in den Nächten und an Sonntagen nicht zu kompensieren. In Großstädten fielen die Verkürzungen der Bereithaltungszeiten wegen der Überbesetzung des Taxigewerbes nicht gravierend auf, in ländlichen Bezirken jedoch ist die Taxiverfügbarkeit geringer als in der Vergangenheit. Zum 01.01.2017, so war es bereits bei der Einführung des Mindestlohngesetzes vorgesehen, wird es zu einer
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weiteren Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes kommen. Die nach dem Gesetz zuständige Kommission hat sich entschieden, nicht nur die rechnerische Erhöhung auf 8,77 €, sondern vielmehr eine Erhöhung auf 8,84 € festzusetzen. Damit ist etwas Praxisfremdes geschehen, was bei der Zusammensetzung dieses gesetzlichen Mindestlohngremiums bereits zu befürchten war. Dabei steht das Taxigewerbe weiterhin vor der Problematik, dass es nicht über die Preishoheit verfügt und von den politischen Gremien der Räte der Stadt und der Kreistage abhängig ist. Tatsächlich findet ja nicht nur eine Erhöhung um 34 Cent statt, sondern es kommen noch die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen hinzu, bei den geringfügig Beschäftigten wegen der Nettoentlohnung die pauschale Abgeltung an das Jobcenter. Von daher bedarf es für viele Unternehmen einer weiteren genauen Kalkulation, ob das bisherige Beförderungsangebot in Zukunft in gleichem Umfang aufrechterhalten werden kann. Bereits vor Einführung des Gesetzes, aber insbesondere danach gab es in erheblichem Umfange Veröffentlichungen und inzwischen auch Urteile der Arbeitsgerichtsbarkeit zu der Frage, welche Zahlungen auf den Mindestlohn anrechenbar seien und welche nicht. Nach dem die Arbeitsgerichtsbarkeit in einigen Fällen eine Anrechenbarkeit in Urteilen festgeschrieben hat, gibt es bereits eine Gesetzesinitiative der Bundesländer Brandenburg, Thüringen und Hamburg, die eine Festschreibung der anrechenbaren Zulagen im Gesetz fordert. Nachdem der Ausschuss sich bereits am 02.07.2015 mit den Auswirkungen des Gesetzes auf die Mitgliedsunternehmen befasst hatte und auch die arbeitsvertraglichen Muster der neuen Rechtslage angepasst hatte, stand das Thema auch bei der turnusmäßigen
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Arbeit, Soziales und Fortbildung Sitzung am 08.06.2016 im Vordergrund. Zunächst befassten sich die Ausschussmitglieder mit der Entwicklung des Mindestlohnes und die Auswirkungen auf das Gewerbe. Es fand eine ausführliche Diskussion über die Frage statt, welche Empfehlungen man den Mitgliedern für die zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung noch nicht bezifferte Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2017 geben könne. Letztendlich lautet die Empfehlung des Ausschusses an die angeschlossenen Organisationen des BZP, nach Bekanntgabe der Mindestlohnerhöhung eine sorgfältige Kalkulation durchzuführen, ob bzw. inwieweit die Taxitarife und Krankenkassenvereinbarungen



in angemessener Höhe angepasst werden müssen. Dabei betonen die Ausschussmitglieder auch deutlich, dass dies regional unterschiedlich sein kann. Das Mindestlohngesetz hat nicht nur eine erhebliche Kostensteigerung mit sich gebracht, sondern den Unternehmern auch einen zusätzlichen administrativen Aufwand aufoktroyiert. So sind vom Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung im Jahre 2015 expliziert Unternehmer aufgefordert worden, die Arbeitszeitaufzeichnungen nach § 17 Mindestlohngesetz vorzulegen. Ist dies nicht innerhalb einer Frist von ca. 6 Wochen geschehen, sind direkte Meldungen an den Zoll als zuständige Aufsichtsbehörde ergangen. Da in der Sozialversicherung nicht das Zuflussprinzip, sondern vielmehr
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das Anspruchsprinzip gilt, müssen die Unternehmen bei Sozialversicherungsprüfungen mit Nachforderungen auf die Beitragshöhe rechnen, wenn der gesetzliche Mindestlohn nicht erfüllt worden ist. Die Prüfer der Rentenversicherung machen dann den entgangenen Beitrag bis zur Höhe des Mindestlohnes geltend.



Urlaubs- und Weihnachtsgeld im Mindestlohn? Kurz vor der Sitzung wurde eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bekannt, nach der Weihnachts- und Urlaubsgeld auf den Mindestlohn ange-



rechnet werden kann, wenn dieses anteilig umgelegt und verstetigt monatlich mit dem Lohn ausgezahlt worden ist. Die Ausschussmitglieder halten die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts für richtig. Sie raten dennoch den Mitgliedsunternehmen von der Umsetzung ab. Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden in den meisten Unternehmen nicht aufgrund von tarifvertraglichen Ansprüchen gezahlt, sondern vielmehr auf freiwilliger Basis. Gerade beim Weihnachtsgeld kann durch entsprechende schriftliche Vorbehalte verhindert werden, dass es zu regelmäßigen Zahlungsansprüchen kommt. Gleiches gilt für Urlaubsgeldansprüche. Werden derartige Zahlungen aber verstetigt gezahlt, so ergibt sich aufgrund betrieblicher Übung ein zukünftiger Rechtsanspruch der Arbeitnehmer. Eine weitere Folge
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Arbeit, Soziales und Fortbildung ist, dass auf der Basis dieser Entlohnung auch die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen zu leisten ist. Jeder Unternehmer möge für seinen Betrieb berechnen, ob eine solche Zahlungsform nicht dauerhaft erheblich teurer ist, so die Ausschussmitglieder.



Wichtiges Urteil des Bundesarbeitsgerichtes Viele Taxi- und Mietwagenunternehmer sind auch in der Schüler- und Behindertenbeförderung tätig. Sie können derartige Fahrten meist mit den vorhandenen Fahrzeugen in den Tagesablauf gut einbauen. Seit einigen Jahren sind sie aber verstärkt einem Wettbewerbsdruck unterworfen, weil es Anbieter gibt, die aufgrund von Dumpingpreisen den Zuschlag für diese Fahrten bei Ausschreibungen gewinnen. Diese Dumpingpreise können unter anderem nur deswegen angeboten werden, weil zum Teil die Löhne weder nach dem Mindestlohngesetz, schon gar nicht nach den Vergabeund Tariftreuegesetzen der einzelnen Bundesländer gezahlt werden. Noch wesentlicher ist aber, dass viele der Anbieter nur die Zeit der tatsächlichen Personenbeförderung bezahlen, nicht aber die Fahrten von den Betriebshöfen bzw. den Wohnungen des Fahrpersonals bis zur ersten Einstiegstelle und nach Beendigung der Fahrt von der letzten Ausstiegsstelle zurück. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung vom 18.11.2015 - 5 AZR 814/14 - nun die vom Ausschuss schon lange vertretene Meinung bestätigt, dass die gesamte Fahrzeit Arbeitszeit und damit vergütungspflichtig sei. Unternehmen, die aufgrund solcher Wettbewerber bei Ausschreibungen unterlegen sind und möglicherweise sogar frühere Vergabelose verloren haben, können sich sowohl an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit als auch an die zuständigen Vergabekontrollstellen der jeweiligen Bundesländer wenden, um derartige Verstöße zu melden. Da die Entscheidung erst kurz vor der Sitzung veröffentlicht worden ist, konnten die Ausschussmitglieder noch keine Erfahrungswerte in die Diskussion einbringen, ob viele Arbeitnehmer dieser Unternehmen bereits Klage wegen der nicht gezahlten Arbeitsstunden erhoben haben. Die Vergabestellen und ihre Aufsichtsbehörden werden in Zukunft sicherlich sorgfältig die Einhaltung der gesetzlichen Mindestlohnzahlungen kontrollieren müssen! Die Ausschussmitglieder beschäftigten sich auch mit dem Werdegang des TAXIstars Projektes, das national
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und international auf positive Kritik gestoßen ist, bedauerlicherweise aber nicht in dem Umfang von den Mitgliedern genutzt wird, wie dies sinnvoll und naheliegend erscheint. Der Ausschuss hat die Empfehlung abgegeben, TAXIstars wiederholt zu bewerben und auch in die nächste Auflage des Taxiknigge einzuarbeiten. Ein weiteres Thema war ein aktueller Referentenentwurf zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit aus dem Bundesfinanzministerium. Durch gesetzliche Änderung soll beispielsweise die Übermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten aus dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundesamts an die Zollbehörden im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermöglicht werden. Außerdem sollen die Bundesländer eigene Prüfungsbefugnisse bei der Bekämpfung gewerblicher Schwarzarbeit erhalten. Auch über einen Kabinettsbeschluss zur Neuregelung des Mutterschutzrechtes wurde gesprochen. So soll die arbeitsschutzrechtliche Gefährdungsanalyse künftig auch ohne das tatsächliche Vorliegen einer Schwangerschaft im Betrieb auf Aspekte der Schwangerschaft und des Stillens ausgeweitet werden. Dies ist wieder eine praxisferne Idee aus Beamten- und Politikerköpfen, welche die Unternehmen mit überflüssigen administrativen Aufgaben belastet und die seitens der Verbände im Rahmen von Gesetzesanhörungen als vollkommen praxisfremd bekämpft werden muss. Die Ausschussmitglieder haben auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus geschaut. Thema war nämlich auch, dass in Frankreich seit dem 01.07.2016 für den Straßengüter- und Personenverkehr ein Mindestlohn von knapp 10,00 € pro Stunde vorgesehen ist. Dieser soll sowohl für grenzüberschreitende Fahrten als auch für Kabotageverkehre gelten. Lediglich Transitverkehre sind davon ausgenommen, wobei z.B. Busreisen als solche angesehen werden. Für das grenznahe Taxigewerbe mit grenzüberschreitenden Fahrten kann dies aber relevant werden. Aus allem Vorstehenden wird deutlich, dass auch in Zukunft viele Themen zu bearbeiten sind. Mein Dank gilt den Ausschussmitgliedern und meinem Stellvertreter Guido Borning für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie auch dem Team der BZP-Geschäftsstelle.
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Bericht des Ausschussvorsitzenden



Verkehrs- und Gewerbepolitik



Der Ausschuss „Verkehrs- und Gewerbepolitik“ befasste sich im Berichtszeitraum mit Fragen des Personenbeförderungsrechts. Auf Beschluss des Erweiterten Vorstandes erörterte der Ausschuss intensiv die Frage, ob und – gegebenenfalls – wie Vermittler von Fahraufträgen ins PBefG aufgenommen werden sollen. Hintergrund dafür sind die heftigen Versuche etwa von mytaxi und Uber, in den Personenbeförderungsmarkt einzudringen und das traditionelle Taxi- und Mietwagengewerbe zu verdrängen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Der Ausschuss hat demgemäß hierzu einen Formulierungsvorschlag erarbeitet, der als erste Diskussionsgrundlage dient. Außer Frage steht dabei, dass auch die klassischen Taxizentralen – allein schon wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes – von einer Neuregelung betroffen wären. Grund zur Sorge sollte dies aber nicht sein. Denn der Kernpunkt einer Erlaubnispflicht wäre, dass nur an Unternehmen vermittelt werden darf, die selbst im Besitz einer Taxioder Mietwagengenehmigung sind. Diese Anforderung erfüllen die klassischen Taxizentralen bereits heute. Auch das allgemeine Erfordernis der persönlichen Zuverlässigkeit sollte akzeptabel sein, zählt es doch in allen Bereichen zu den Grundvoraussetzungen einer gewerblichen Tätigkeit. Ein weiterer Anlass, sich mit dem Personenbeförderungsrecht zu beschäftigen, lieferte die Agenda der EUKommission vom 2. Juni 2016 zur „kollaborativen Wirtschaft“. In ihrem umfangreichen Papier beschreibt die EU-Kommission sehr weitgehende Deregulierungsansätze. Die Grenzen zwischen Verbraucher und Unternehmer sowie zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden dabei immer mehr verwischt. Solche Reformüberlegungen stehen im krassen Gegensatz zum gesetzlichen Mindestlohn und dem Fiskaltaxameter. Auf EU- und auf Bundesebene treffen somit zwei gegenläufige Entwick-



BZP - Geschäftsbericht 2012 / 2013



lungen aufeinander, die dem deutschen Taxi- und Mietwagengewerbe sehr schaden können. Der Europa- und der Bundespolitik muss daher schnell und deutlich die Dramatik aufgezeigt werden. Mit Mitgliedern des Vereins „cnetz“, dem auch mehrere Bundestagsabgeordnete angehören, wurde daher am 28. Juni 2016 in Berlin über dessen Beschluss vom 18. April 2016 zur Reform des PBefG diskutiert. Denn der Verein hält das Personenbeförderungsrecht für überreguliert und schlägt daher sehr weitreichende Änderungen vor. Der BZP konnte in dieser Diskussion argumentativ dagegen halten und sogar für mehr Klarheit in Fragen der Sicherheit, der Beförderungspflicht, der Mindestversorgung sowie der Tarifpflicht sorgen. Dies war ein rundum gelungener Auftakt in einer Debatte mit den Vertretern der Share Economy. Der Weg des Dialogs muss jetzt unbedingt fortgesetzt werden.



Hartwig Schmidt Vorsitzender des Ausschusses Verkehrsund Gewerbepolitik Geschäftsführer des Landesverbandes Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) e.V.



Der Ausschuss und seine Arbeitskreise berieten zudem über die künftige Ausrichtung des PBefG und versuchten im Hinblick auf die – im nächsten Jahr anstehende – Bundestagswahl, neue Ansätze zu entwickeln. Dabei wurde schwerpunktmäßig die Möglichkeit von Festpreisen, die Beförderungspflicht, die Flexibilisierung bei Sondervereinbarungen, die Förderung von E-Taxen, TaxiSharing, bessere Kenntlichmachung von Taxen und Mietwagen, Erleichterungen bei den Eichfristen sowie die Anpassung des Mindestalters bei der Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung ins Auge gefasst. Bei den Beratungen wurde schnell klar, dass die eine oder andere Regelung im PBefG nun doch überholt ist und deswegen reformiert werden sollte. Letztlich muss allen dabei klar sein, dass am Ende nur ein zufriedener Kunde, der ja zugleich Wähler ist, das wirtschaftliche Überleben des Taxi- und Mietwagengewerbes sichert. Allzu viele Tabus bringen also so oder so nichts. Auch die Angst vor Veränderungen wäre hier ein schlechter Ratgeber.
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Bericht der Ausschussvorsitzenden



Krankenfahrten und Kooperation Jede Medaille hat zwei Seiten….. so ist auch der Rückblick auf das letzte Jahr zu sehen. Auf der einen Seite haben wir erreicht, dass die durch den seit dem 01. 01. 2015 zu zahlenden Mindestlohn anfallenden Mehrkosten sich in den Taxitarifen und eben auch in den meisten Krankenkassentarifen niederschlagen. Auf der anderen Seite sind wir gerade durch diese Erhöhung auch wieder in den besonderen Focus der Krankenkassen und Politiker gekommen. Die neuen Zahlen der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Krankenkassen für das Jahr 2015 sprechen hier eine deutliche Sprache:



Gisela Spitzlei Vorsitzende des Ausschusses Krankenfahrten und Kooperation



Diese Zahlen lassen ahnen, dass auch am Ende des Jahres 2016 im Bereich der Kosten für Taxi und Mietwagen erneut eine zweistellige (16,86%) Steigerungszahl steht. Hier wäre jetzt ein genaueres Hinsehen sicher von Vorteil, doch leider ist es nur die Prozentzahl und eventuell auch der damit verbundene Betrag, der sich in den Köpfen der Entscheider auf Seiten der Kassen festsetzt. Dass diese Steigerung in 2015 zum Teil auf die Erhöhungen in den Krankenkassentarifen zurück zu führen ist, lässt sich sicher nicht wegdiskutieren. Aber meinem Erachten nach schlägt sich hier die seit Jahren von der WHO prognostizierte Steigerung der Neuerkrankten im Bereich der onkologischen Erkrankungen nieder. Bei



Verkehrsart Gesamtausgabe 2015 Ausgabe je versichertes Mitglied 2015 Flugrettung 194.148.983 € 2,75 € Krankentransportwagen 589.748.214 € 9,74 € Rettungswagen 1.958.721.695 € 27,69 € Notarztwagen 935.307.510 € 13,22 € Taxen und Mietwagen 1.150.732.258 € 16,27 € Sonstige Fahrkosten 82.939.134 € 1,17 € Gesamtsumme 4 911.597.795 € 69,44€ Damit sind die Gesamtausgaben von 2014 zu 2015 für Krankenfahrten (Taxi/Mietwagen, BTW, LMW) um 13,84 % und Krankentransporte (KTW/RTW/NAW und Flugrettung) um 3,6% / 11,58% / 3,05% / und 9,74% insgesamt erneut um 8,99 %, damit jedoch um 5,86% mehr als im Zeitraum 2014 (3,13%) zu 2015 gestiegen.



Geschäftsführerin der Abrechnungsgesellschaft Spitzlei GmbH



Kassenart Gesamtsumme 2014 Gesamtsumme 2015 je Versicherter 2014 je Versicherter 2015 AOK 423.017.565 € 478.372.382 € 17,38 € 19,53 € BKK 128.897.139 € 144.882.803 € 11,06 € 12,37 € IKK 67.934.888 € 78.313.118 € 12,47 € 14,42 € LKK 16.137.624 € 17.469.033 € 22,35 € 25,02 € KBS 48.678.494 € 54.098.478 € 28,08 € 31,51 € VDEK 327.396.490 € 377.596.445 € 12,41 € 14,16 € € € € Gesamt 1.012.062.200 1.150.732.258 14,40 16,27 € Die obigen Zahlen beruhen auf den Veröffentlichungen der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014 zu 2015 des Bundesgesundheitsministeriums für Gesundheit. Und auch die für das erste Halbjahr 2016 vorliegenden Zahlen zeigen wieder eine Steigerung gegenüber 2015: Kassenart Gesamtsumme 1. Halbjahr2016 je Vers. 1. Halbjahr2016 je Vers. 1. Halbjahr 2016 in % AOK 243.480.507 € 9,78 € 4,10% BKK 77.272.798 € 6,55 € 13,07% IKK 41.868.327 € 7,78 € 17,33% LKK 9.047.762 € 13,30 € 7,33% KBS 28.471.143 € 17,41 € 9,13% VDEK 198.676.129 € 7,43 € 11,66% Gesamt 599.816.666 € 8,43 € 8,85%
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Krankenfahrten und Kooperation mehr als 500.000 NEUErkrankten, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Patienten, die der Strahlen- und Chemotherapie bedürfen, bleibt es nicht aus, dass die Ausgaben für die hiermit verbundene Logistik, damit die Versicherten der Krankenkassen diese Behandlung in Anspruch nehmen können, steigen. Hier eine für beide Seiten tragbare Lösung zu entwickeln ist etwa so schwierig wie die eierlegende Wollmilchsau zu finden. In ihren Sitzungen haben sich die Mitglieder des Ausschusses sehr intensiv mit diesem Thema und der Suche nach Lösungen befasst. Die Krankenkassen versuchen zurzeit auf die unterschiedlichste Art die Rosinen aus dem Kuchen der Fahrten über Ausschreibungen zu verteilen. Als Lösung werden am Markt zunächst scheinbar einfache und kostengünstige Vergabe-Apps (siehe Vorjahresbericht) angepriesen, die auch die bestehenden Krankenkassentarife berücksichtigen sollen. Diese Apps wurden auch dem Ausschuss in ihrer Funktion vorgestellt. Bei keiner dieser Vorstellungen konnten die Zweifel, dass, je mehr Unternehmer sich an dieser „Vergabe“ beteiligen, sich diese Portale zu einer reinen Ausschreibungs-App entwickeln, in der dann doch nur der günstigste Anbieter den Zuschlag bekommt, beseitigt werden. Haben sich diese Apps erst einmal - auch durch die Unternehmer gefördert - durchgesetzt, so werden die durch die einzelnen Landesverbände für ihre Mitglieder abgeschlossenen Krankenkassentarife nur noch dann Bedeutung haben, wenn keiner mehr billiger fährt. Es werden dann nur noch unlukrative und mit großem Aufwand verbundene Fahrten übrig bleiben. Eine Jahrzehnt gut funktionierende Logistik wird zerstört werden und in wie weit der Sozialdatenschutz beachtet werden wird, ist ebenfalls äußerst fraglich.
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Wer wird verantwortlich sein, wenn nach der anonymisierten Vergabe dem „Gewinner“ der Ausschreibung die vollständigen Versichertendaten auf sein Handy /Tablet bzw. Laptop übermittelt werden und hierbei durch Dritte in diesen Datenstrom eingegriffen wird? Auch die Idee der Krankenkassen, jetzt in europaweiten Ausschreibungsverfahren Kompaktpakete von zig Dialysefahrten auszuschreiben, ist sicher nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier werden Begehrlichkeiten bereits bei anderen Dienstleistern außerhalb des Taxi- und Mietwagengewerbes geweckt. Der Ausschuss ist daher auch weiterhin gefragt hier Wege zu finden, die seit Jahren hervorragend funktionierende Logistik durch unser Gewerbe zu erhalten. Der Mindestlohn wurde geschaffen, damit die Arbeit von Menschen mit einem Mindesteinkommen abgesichert ist. Dies bedeutet aber auch, dass die dadurch in den Betrieben entstandenen und entstehenden Kosten durch entsprechende Preise erwirtschaftet werden können. Hierfür wurden schon in der Vergangenheit mit den Krankenkassen Verträge über wirtschaftliche Tarife mit Augenmaß abgeschlossen. Unterstützen Sie daher in ihrem eigenen Interesse die Arbeit des Ausschusses und ihres Verbandes damit, dass Sie sich NICHT auf Billigangebote einlassen, auch wenn das manchmal verlockend und scheinbar einfach ist. Sie sind DIENSTLEISTER am Menschen und überbringen keine Wurfsendungen! Daher sind die Forderungen nach wirtschaftlichen Preisen in für alle Unternehmen gültigen Verträgen und klare Regelungen – frei von überzogener Bürokratie – mehr denn je wichtig, um auch in Zukunft und jederzeit diese wichtige und auch für die Krankenkassen unverzichtbare Leistung erbringen zu können.
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Taxizentralen, Verwaltung und Tarife



Wolfgang Pettau Vorsitzender des Ausschusses Taxizentralen, Verwaltung und Tarife Geschäftsführer der Hallo Taxi 3811 GmbH Hannover
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Der Ausschuss beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung mit einem Thema, das immer wieder im Lichte der Öffentlichkeit erscheint: der Überfallschutz für Taxifahrer. Die Mehrzahl der Taxis, die an Zentralen angeschlossen sind, hat schon seit Jahren ein gutes bis sehr gutes Notrufsystem installiert. Das von der Firma peSOS+ vorgestellte, App-basierte Notrufsystem wendet sich in erster Linie an nicht organisierte Taxi- und Mietwagenunternehmen bzw. an kleine Zentralen. Dabei wird der Notruf über eine Bluetooth-Funkfernauslösung aktiviert. Die Notrufdaten werden in Echtzeit an einen frei zu wählenden Notrufempfänger übermittelt, gleichzeitig können auch SMS versendet werden. Der Ausschuss bewertet dieses System als eine durchaus entwicklungsfähige Grundlage für kleine oder mittlere Zentralen. Leider konnte bisher keine Unternehmer/Zentralen für ein Pilotprojekt gewonnen werden. Auch wird die Störungsmöglichkeit bei einer Bluetooth-Verbindung als kritisch angesehen.



Auch die digitale Registrierkasse bleibt ein Dauerbrenner in unserem Gewerbe. Die Politik ist nicht in der Lage, unserem Gewerbe verlässliche Rahmenbedingungen zu liefern. Viele Veranstaltungen zu diesem Thema in den einzelnen Bundesländern wurden von den Unternehmerinnen und Unternehmern gut besucht. Dabei blieben viele Fragen offen. Ob Taxameter überhaupt dem Referentenentwurf eines Kassengesetzes unterliegen, ist nach wie vor kritisch anzusehen. Auch die neu eingeführte Kassennachschau nach § 146 b der AO ist für das Taxigewerbe nicht praktikabel und greift massiv in die Arbeitsabläufe unserer Unternehmen ein. Auch eine neuerliche Initiative des Bundesrates trägt nicht genügend zur Klärung der Rechtslage bei, ist aber im Punkte der dort beabsichtigten Einbeziehung von Wegstreckerzählern als positiv zu bewerten. Der BZP ist nach wie vor dazu aufgerufen, dieses wichtige Thema in aller Offenheit und in einem überschaubaren Zeitraum zu klären.



Das neue Eichrecht führte bundesweit zu unterschiedlicher Handhabung durch die zuständigen Länder. In einigen Bundesländern führt der erhöhte Bürokratieaufwand zu erheblichen Wartezeiten, die unter Umständen zwischen zwei und drei Wochen betragen können. Diese Wartezeit kann gerade für Einwagenunternehmer zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen bis hin zur Existenzgefährdung führen. Die unterschiedlichen Verfahren bei den Eichämtern in den einzelnen Bundesländern führten auch zu einem Eichtourismus, der teilweise groteske Formen annimmt. So trafen sich in Bremerhaven Taxiunternehmer aus München und Hannover zum Eichen. Dieses Thema wird das Taxigewerbe auch leider noch in Zukunft belasten.



Der bestehende Mindestlohn und die bevorstehende Erhöhung belasten das Taxigewerbe ohnehin schon sehr intensiv. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 09. 12. 2015, in der für regelmäßige Nachtarbeit ein Zuschlag in Höhe von 30% als angemessen angesehen wird, schmälert die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten unserer Taxiunternehmer noch weiter, aber auch die der Zentralen. Diese Entscheidung kann aber auch zu weiteren, am Markt schwer durchzusetzenden Taxitariferhöhungen führen. Umso mehr müssen sich unsere Unternehmer gerade in den Großstädten bemühen, ein an der Nachfrage orientiertes Angebot vorzuhalten.
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Taxizentralen, Verwaltung und Tarife Die nach wie vor laufende rechtliche Auseinandersetzung mit mytaxi hat auch in diesem Jahr zu einem verstärkten Informationsaustausch innerhalb der Zentralen geführt. Auch haben der BZP und Taxizentralen aus Deutschland gemeinsam die Sicherheitsleistung für die Vollstreckbarkeit eines Urteils des Frankfurter Landgerichts gegen mytaxi aufgebracht. Um im Wettbewerb mit Vermittlungsplattformen keinen Boden zu verlieren, empfiehlt der Ausschuss, in den Vermittlungszentralen Bewertungssysteme zu installieren. Nach den bisherigen Erfahrungen tragen diese Bewertungsportale sicherlich dazu bei, die Qualität der Dienstleistung weiter zu steigern bzw. auf hohem Niveau zu erhalten. Die Diskussion im Ausschuss, ob Taxizentralen und andere Vermittlungsplattformen in das PBefG aufgenommen werden sollen, wurde mit vielen Argumenten geführt. Der Ausschuss bewertet den Grundsatz „Gleiches Geschäft, gleiche Regeln“ für wichtig und richtig. Die



Aufnahme von Taxizentralen und andere Vermittlungsportalen in das PBefG wird teilweise aber auch als „Wunschdenken“ gewertet. Unabhängig davon wird aber auch für eine defensive Vorgehensweise im Hinblick auf Veränderungen plädiert. Innerhalb der Politik ist der Wille nach einer Öffnung und Liberalisierung des Taximarktes in dem vergangenen Jahr gestiegen. Nicht nur die Monopolkommission, sondern auch der Bundeswirtschaftsminister Gabriel fordert in seinem 12 Punkte-Digitalisierungsplan, ein Tor für webbasierte Anbieter zu öffnen. Dieser Wille nach Veränderung besteht auch bei Bundestagsabgeordneten, die Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Ortskundeprüfung im Zeitalter von
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Navigationsgeräten stellen. Auch neue EU-Leitlinien tragen zu einer weiteren Diskussion über den Ordnungsrahmen bei. Ein finnischer Vorschlag im Hinblick auf die kollaborative Wirtschaft will Gewerbetreibende bis zu einer Schwelle von 10.000,00 Euro im Jahr nur wenigen Regularien unterwerfen. Hier liegt die Befürchtung einer Umgehung mit der Aufteilung auf mehrere „Kleingewerbe“ auf derselben oder unterschiedlichen Plattformen oder dem Aufteilen desselben Geschäftes z.B. auf mehrere Familienangehörige sehr nahe. Eine weitere Sorge bereiten Abrechnungsportale für Krankenfahrten, die zunehmend als Vergabeplattform ausgebaut werden. Diese arbeiten nach eigenem Bekunden intensiv mit den Krankenkassen zusammen und stellen Krankenfahrten in ihr Portal ein, um die sich die Taxiunternehmer dann bewerben können. Ob dort immer verlässlich der vom Gewerbe ausgehandelte Krankenkassentarif hinterlegt oder doch ein Preiswettbewerb nach



unten losgetreten werden soll, bleibt abzuwarten. Zentralen oder auch Landesverbände, die durch die Abrechnungen mit Krankenkassen einen Teil ihres Haushaltes abdecken, könnten damit neuen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausgesetzt werden. Um weiter unseren Kunden attraktive Taxifahrpreise anzubieten, aber auch um weitere Tätigkeitsfelder und Umsatzpotentiale erschließen zu können, wird der Ausschuss noch stärker als bisher mit den anderen BZPFachausschüssen zusammenarbeiten und verschiedene Modelle in die Diskussion einbringen.
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Öffentlichkeitsarbeit



Dirk Schütte Vorsitzender des Ausschusses Öffentlichkeitsarbeit Vorstandsvorsitzender der Hamburger Taxizentrale Hansa Funktaxi eG 1. Vorsitzender des LPVG Hamburg e. V. (Landesverband für das Personen-Verkehrsgewerbe Hamburg e. V.)



Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit hatte, wie in den Jahren zuvor, wieder zahlreiche wichtige Themen auf der Agenda. Aber erst einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei den alten und neuen Mitgliedern des Ausschusses für ihr großes Engagement. Danke auch an den Vorstandsbeauftragten Roland Böhm und den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Jürgen Hartmann für ihre gute Arbeit. Im Folgenden einige Themen und Maßnahmen, die wir zum Teil kontrovers, zum Teil einhellig diskutiert und auf den Weg gebracht haben. Beschäftigt haben uns natürlich die Entwicklung des BZP-Reports und die Verbandskommunikation. Denn die Zusammenarbeit zwischen der BG Verkehr und dem Vogel-Verlag ist beendet worden. Das heißt: Ende 2016 wird die Zeitschrift „Taxi“ eingestellt. Die Berufgenossenschaft plant für 2017 eine eigene Publikation für das Taxigewerbe, die viermal jährlich erscheinen soll. Diese soll den BZP-Report integrieren. Darüber hinaus ist ein regelmäßig erscheinender PDF-Newsletter in Arbeit. Die erste Ausgabe soll bereits zur Europäischen Taximesse im November herausgegeben werden. Auf dem BZP-Messe-Stand sind dann zahlreiche Aktivitäten
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geplant, um einen E-Mail-Verteiler aller Interessierten aufzubauen. Diskutiert hat der Ausschuss intensiv über die Social-Media-Aktivitäten. Hier wird sich im Laufe der kommenden Monate viel tun. So wird es beispielsweise einige Verlinkungen von der BZP-Internetseite zu Facebook und Instagram geben, Fotos auf Instagram sollen mit der Europäischen Taximesse verlinkt werden, Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen und redaktionelle Beiträge werden zukünftig über alle SocialMedia-Kanäle publiziert. Zudem sollen auch die BZPMitglieder mit eingebunden werden. Die Ergebnisse der umfassenden Social-Media-Maßnahmen werden dann im Geschäftsbericht 2017 vorgestellt. Bereits europaweit gelobt wird unser 2015 gestartetes Ausbildungsprojekt TAXIstars. Es werden zukünftig zahlreiche Aktivitäten gestartet, um die Anzahl der Nutzer weiter zu erhöhen. Und um das Image der Branche weiter zu verbessern, wird geprüft, ob demnächst zwei professionelle Imagefilme erstellt werden. Der eine soll sich nach den Vorstellungen des Ausschusses
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Dreh mit dem Düsseldorfer Taxi von Murat Sahin für den ZDF-Fernsehkrimi „Wilsberg“ an die Kunden richten. Ihnen wird dann bildhaft deutlich gemacht, wie die Servicebandbreite und das Leistungsspektrum des Gewerbes aussehen. Im zweiten Imagefilm soll um neue Fahrerinnen und Fahrer geworben werden. Denn der Personalmangel ist bundesweit ein akutes Problem. Geplant ist auch, dass die BZP-Mitgliedsunternehmen die Filme nutzen und gegebenenfalls ihr Logo mit einbinden können.



sondern hat einen eigenen und der BZP-Auftritt wird überarbeitet und noch mehr auf die Besucherwünsche zugeschnitten. Was bleibt, sind gewerbepolitische Diskussionen und Statements. Und die BZP-Werbetaschen. Die waren schon bei der vergangenen Messe der Renner schlechthin. Was zeigt uns das: Auch kleine Aktionen können zu einem gelungenen Auftritt in der Öffentlichkeit beitragen.



Mit den Imagefilmen werden dann hoffentlich genauso gute Erfahrungen gemacht wie mit den Bewertungsportalen. Der Ausschuss empfiehlt auf jeden Fall allen Taxizentralen, dieses Instrument zu installieren. Denn die Erfahrungen zeigen, dass überall dort, wo es bereits Fahrerbewertungen gibt, diese von den Kunden gut genutzt werden. In der Praxis hat sich auch gezeigt, dass weder Unternehmer noch Fahrer Angst vor einer Bewertung haben. Und noch einen positiven Effekt gibt es dabei: Das Thema kommt gut bei den regionalen Medien an.



Mein Fazit der Ausschussarbeit und der realisierten und geplanten Aktivitäten des Verbandes: Auch wenn wir es in der Vergangenheit und sicherlich auch in der Zukunft mit neuen Marktteilnehmern zu tun haben, dürfen wir uns nicht darüber beklagen und unseren Niedergang befürchten, sondern müssen in die Offensive gehen. Wir müssen uns aktiv allen neuen Herausforderungen stellen, Themen setzen, unsere Stärken hervorheben und eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Das muss schließlich auch die Marschroute für die einzelnen Zentralen und Unternehmen in den Städten und Regionen sein. Wenn wir das gemeinsam schaffen, dann sichern wir langfristig unsere gute Marktposition.



Umfassend berichtet wird traditionell über die Europäische Taximesse in Köln. Die Messestände sind gut gebucht, die IRU ist nicht mehr auf dem BZP-Stand,
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Aktuelle Rechtsprechungsübersicht für das Personenbeförderungsgewerbe



Rechtsprechung



Übersicht über wichtige Rechtsprechung aus dem Bereich des Taxi- und Mietwagengewerbes zwischen dem 01.01.2004 und dem 30.09.2016. Von Rechtsanwalt Thomas Grätz, Frankfurt am Main Datum der Entscheidung



Aktenzeichen



§§ Inhalt Fundstelle(n):



I. Bundesverfassungsgericht 04.12.2003
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2 Bvr 1799/03



GG Art. 3 Abs. 1 Wenn ein Taxiunternehmer mit mehreren Fahrzeugen über Jahre hinweg eine Auslastung von nur 20% behauptet, ist eine Durchsuchungsanordnung der Geschäfts- und Wohnräume wegen vermuteter Steuerhinterziehung von Verfassung wegen zulässig. Fundstellen: VRS 108, 321; BZP-Report 2004 H.2 S.34
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Datum der Entscheidung



Aktenzeichen



§§ Inhalt Fundstelle(n):



II. Bundesverwaltungsgericht 27.08.2015



NEU



3 C 14/14



PBefG §§ 2, 3 Unternehmer nach PBefG ist, wer die Personenbeförderung verantwortlich durchführt. Das ist derjenige, der nach außen, also gegenüber den Fahrgästen, als Vertragspartner auftritt, auch wenn er mit der Durchführung der Fahrt einen anderen konzessionierten Unternehmer beauftragt. Fundstellen: BVerwGE 152, 382 = NVwZ 2016, 695 = Buchholz 442.01 § 2 PBefG Nr. 3



09.04.2014



3 C 5.13



StVO § 41 Abs. 1, Anl. 2 Zeichen 229 Wenn ein Fahrzeug entgegen dem sich aus dem Verkehrszeichen 229 ergebenden absoluten Haltverbot an einem Taxenstand abgestellt wird, widerspricht es im Allgemeinen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn dessen Abschleppen auch ohne die Einhaltung einer bestimmten Wartefrist angeordnet wird. Der Verordnungsgeber misst der jederzeitigen bestimmungsgemäßen Nutzbarkeit der Taxenstände eine hohe Bedeutung bei. Nach den konkreten Umständen kann es allerdings dann geboten sein, von Abschleppmaßnahmen abzusehen, wenn eine Beeinträchtigung des reibungslosen Taxenverkehrs ausgeschlossen ist, oder mit der Abschleppanordnung zu warten, etwa wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Verantwortliche kurzfristig wieder am Fahrzeug erscheinen und es unverzüglich selbst entfernen wird. Fundstellen: NJW 2014, 2888 = DVBl 2014, 1139; AR 13/14 v. 07.05.2014; BZPReport 2014 H. 4 T 26



30.04.2008



3 C 16.07



PBefG § 47 Abs. 3 Die Stadt ist für die Regelung einer Fahrerausweispflicht per Taxiordnung unzuständig. Die Zuständigkeit für eine solche grundsätzlich denkbare Ausweispflicht liegt beim Bundesministerium für Verkehr. Fundstellen: BVerwGE 131, 147 = NJW 2008, 3080 = VRS 115, 155; AR 19/08 v. 05.05.2008



30.06.2005



3 C 24.04



BOKraft § 26 Abs. 3 und 4 1. Das generelle Verbot der Eigenwerbung bei Taxen bedeutet einen zu weitgehenden Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit. 2. Dies führt allerdings nicht dazu, dass die Eigenwerbung über die nach § 26 Abs. 4 BOKraft geltenden Grenzen, also die seitlichen Fahrzeugtüren, hinaus zulässig wäre. 3. § 26 Abs. 4 BOKraft ist analog auf die Eigenwerbung anzuwenden, weil wegen der Verfassungswidrigkeit des generellen Verbots der Eigenwerbung sonst eine angesichts der Notwendigkeit der Erkennbarkeit der Taxen nicht hinnehmbare Regelungslücke entstehen würde. Diese Lücke ist zwingend zu schließen, weil dies sicherstellt, dass wesentliche Teile des Fahrzeuges den vorgeschriebenen hellelfenbeinfarbigen Anstrich behalten und damit die Erkennbarkeit als Taxi gewährleistet ist. Fundstellen: NJW 2005, 3510,= NZV 2006, 221 (LS); AR 38/05 v. 18.10.2005; BZP-Report 2005 H. 7 S. 26
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Aktuelle Rechtsprechungsübersicht für das Personenbeförderungsgewerbe



Datum der Entscheidung



Aktenzeichen



§§ Inhalt Fundstelle(n):



III. Bundesgerichtshof NEU



30.04.2015



I ZR 196/13 „Rückkehrpflicht V“



PBefG § 49 Abs. 4 Satz 3 1. Bei der in § 49 Abs. 4 Satz 3 PBefG geregelten Rückkehrpflicht handelt es sich um eine Marktverhaltensregelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG. Diese hat den Zweck, die taxiähnliche Betätigung durch Mietwagenunternehmen zu unterbinden und wirkt sich nicht nur auf den Wettbewerb zwischen Mietwagen- und Taxiunternehmen aus, sondern gilt auch für den Wettbewerb von Mietwagenunternehmen untereinander. 2. Mietwagen, die für die Ausführung von Beförderungsaufträgen bereitgehalten werden, müssen am Betriebssitz des Mietwagenunternehmers abgestellt werden, wenn sie keine Beförderungsaufträge ausführen. Auch wenn dies kein ausdrücklicher Regelungsinhalt ist, liegt dieses Gebot für einsatzbereite Fahrzeuge unausgesprochen der Regelung von § 49 Abs. 4 Satz 3 PBefG zugrunde. 3. Gegen das Gebot zur Rückkehr hat das beklagte Mietwagenunternehmen aber nicht verstoßen, weil die Mietwagen nur dann nicht am Betriebssitz verbleiben, wenn mit ihnen keine Beförderungsaufträge ausgeführt werden können, weil nämlich die Dienstbereitschaft wegen Beendigung der Arbeitszeit geendet hat. 4. Die Ausführung des ersten Beförderungsauftrages nach Dienstbeginn hat vom Betriebssitz des Unternehmers aus zu erfolgen. 5. Mietwagen müssen nach Beendigung des letzten Beförderungsauftrages am Ende der Dienstzeit der Fahrer nicht am Betriebssitz verbleiben. Schon die sowieso durch die Rückkehrpflicht berührte Freiheit der Berufsausübung verlangt es, dass es dem Fahrer eines Mietwagens erlaubt sein muss, das Fahrzeug mit nach Hause zu nehmen. Die Rückkehrpflicht kann nämlich nur dann angenommen werden, solange der Mietwagen für Beförderungsaufträge bereitsteht. Dieses ist solange der Fall, wie sich der Fahrer des Mietwagens im Dienst befindet (einschließlich der vom Mietwagenfahrer eingelegten Pausen). Fundstellen: WRP 2015, 1461 = GRUR 2015, 1235 = VRS 129, 199 = NJW-RR 2016, 363; AR.Nr. 41/15 v. 11.12.2015; BZP-Report 2015 H. 8 T 2



14.04.2015



VI ZB 50/14



SGB VII § 110 Abs. 1a; SchwarzArbG §§ 1ff. Für die gerichtliche Geltendmachung eines Regressanspruchs der BG Verkehr, die die Heilbehandlungskosten für einen nicht angemeldeten Taxifahrer nach einem Überfall auf ihn erbracht hatte, ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten und nicht der Zivilrechtsweg eröffnet. Fundstellen: BGHZ 204, 378 = VersR 2015, 1269 = VRS 128, 283 = NJW 2015, 3718 = NZV 2016, 25; BZP-Report 2016 H. 1 T 2



18.10.2012



I ZR 191/11



PBefG § 47 Abs. 2 Satz 1 und 2 Ohne ausdrücklichen Auftrag des bestellenden Kunden darf ein Taxiunternehmen mit mehreren Betriebssitzen auch keine Taxen schicken, die es an einem weiteren Betriebssitz in einer anderen Gemeinde bereithält. Wenn also ein Fahrgast bei einem Taxenunternehmen in einer anderen Betriebssitzgemeinde als der, in der er sich aufhält, bestellt, darf dieses Unternehmen mit den dort bereit gestellten Fahrzeugen diese Fahrt durchführen. Bestellt der Fahrgast dagegen ein Taxi am Ort des Betriebssitzes, an dem er sich aufhält, darf die Fahrt nicht ohne ausdrücklichen Auftrag des Kunden unternehmensintern an ein Taxi weitergegeben werden, das am Betriebssitz in einem anderen Ort konzessioniert ist. Fundstellen: VRS 124, 243 = NJW-RR 2013, 606; AR 12/13 v. 12.03.2013; BZP-Report 2013 H. 3 T 26



NEU
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24.11.2011



I ZR 154/10



UWG § 4 Nr. 10, 11; PBefG § 49 Abs. 4 Satz 5 Eine als solche ohne Weiteres erkennbare Anzeige eines Mietwagenunternehmens, die in einem Telefonbuch unmittelbar unter dem Suchbuchstaben „T“ nicht aber unter der Rubrikenüberschrift „Taxi“(!) - platziert ist, führt auch dann nicht zu einer Verwechslung mit dem Taxenverkehr nach § 49 Abs. 4 Satz 5 PBefG, wenn das Mietwagenunternehmen auf diese Weise einen Teil der Nachfrage nach einem Taxitransport auf sich ziehen will. Damit liegt auch keine unlautere gezielte Behinderung i.S. von § 4 Nr. 10 UWG vor. Fundstellen: NJW 2012, 1963 = VRS 123, 46 = MDR 2012, 726; BZP-Report 2012 H. 5 T 26; AR 18/2012 v. 04.07.2012



08.05.2007



KZR 9/06



GWB 1999 § 20 Abs. 1 Auch eine marktbeherrschende Taxigenossenschaft ist grundsätzlich dazu berechtigt, ihre Einrichtungen ausschließlich den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Fundstellen: NJW-RR 2007, 1113; AR 27/07 v. 15.06.2007, BZP-Report 2007 H. 5 S. 26



IV. Oberverwaltungs- und Verwaltungsgerichte VGH Bayern 02.05.2016 (anders OVG Thüringen/ 24.11.2015)



11 BV 15.1895



PBefG § 1; FreistellungsVO § 1 Satz 1 Nr. 4 lit. e Ein mit eigenen Kraftfahrzeugen durchgeführter Fahrdienst einer ambulanten Rehabilitationseinrichtung, der die Patienten zwischen Wohnung und Rehabilitationseinrichtung befördert, unterfällt zwar nicht der Ausnahme des § 1 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 PBefG, da die Betriebskosten mit den von den Kranken- und Ersatzkassen gezahlten Tagessätzen gedeckt sind. Er unterliegt jedoch nach § 1 Satz 1 Nr. 4 lit. e FreistellungsVO, der die Beförderung von Kranken aus Gründen der Beschäftigungstherapie oder zu sonstigen Behandlungszwecken durch Krankenhäuser oder Heilanstalten mit eigenen Kraftfahrzeugen freistellt, nicht dem PBefG.



VGH Bayern 03.03.2016



11 CE 16.219



PBefG § 47 Die Gemeinden sind nach § 47 PBefG im öffentlichen Interesse verpflichtet, ausreichende Taxistandplätze einzurichten. Die Vorschrift gewährt zwar einen Rechtsanspruch des Taxifahrers auf Benutzung der behördlich eingerichteten Taxistandplätze. Es lässt sich daraus aber weder für einen Taxiunternehmer noch für einen angestellten Taxifahrer ein subjektives Recht ableiten, dass an einer bestimmten Stelle ein Taxistandplatz errichtet wird oder bestehen bleibt. KommunalPraxis BY 2016, 216



OVG Berlin-Brandenburg 18.12.2015



OVG 1 S 76.15



PBefG § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Die durch die Berliner Taxitarifverordnung angeordnete Verpflichtung zur unbaren Zahlungsannahme im Taxenverkehr durch drei im Geschäftsverkehr übliche Kredit- oder Debitkarten und zum Bereithalten entsprechend funktionierender Abrechnungssysteme oder -geräte ist rechtens und bedeutet insbesondere auch keine unzumutbare Belastung. Der angeblich hinzukommende „nicht unerhebliche bürokratische Aufwand“ bei der Abrechnung mit dem Kreditkartenleseanbieter erscheint weder verfassungswidrig noch unzumutbar. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 1 T 2



2 KO 131/13



PBefG § 2 Abs. 6; FreistellungsVO § 1 Satz 1 Nr. 4 lit. e Der Fahrdienst eines Rehabilitationszentrums fällt nicht unter § 1 Satz 1 Nr. 4 lit. e Freistellungs-Verordnung und bedarf daher der personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung. Im Verfahren zur Genehmigung eines solchen Dienstes ist § 2 Abs. 6 PBefG anzuwenden. Fundstelle: VRS 130, 155



NEU



NEU



NEU



OVG Thüringen 24.11.2015



NEU



(anders VGH Bayern/02.05.2016)
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OVG NRW 01.10.2015



13 E 850/15



GKG §§ 52. 53 In auf die Erteilung einer Genehmigung zum Taxenverkehr gerichteten Klagen ist ein Streitwert von 15.000 Euro pro beantragter Genehmigung zu Grunde zu legen. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist dieser Ansatz zu halbieren.



OVG NRW 04.09.2015



13 E 535/15



PBefG § 13 Die Verwaltungspraxis, schon beim Antrag auf Eintragung in die Vormerkliste für Taxi-Genehmigungen hinsichtlich der subjektiven Genehmigungsvoraussetzungen jedenfalls einen Nachweis für die fachliche Eignung zu verlangen, ist mit Blick auf Art. 12 Abs. 1 GG und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht zu beanstanden.



OVG NRW 03.09.2015



13 B 655/15



PBefG § 13 Aus dem Besitzstandsschutz folgt nicht, dass dem Altunternehmer die beantragte Genehmigung stets wieder erteilt werden müsste. Es gibt insbesondere keinen Anlass zur Annahme, die zuständige Genehmigungsbehörde dürfe im Rahmen einer nach § 13 Abs. 3 PBefG erforderlichen Abwägung eine verspätete Antragstellung grundsätzlich nicht zu Lasten des Unternehmers berücksichtigen. Der auf der Vormerkliste erstplatzierte Bewerber hat damit vorbehaltlich des Vorliegens der Erteilungsvoraussetzungen im Übrigen grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung der nunmehr neu auszugebenden Genehmigung.



3 Bs 73/15



PBefG §§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 13 Abs. 1 Der Weiterbetrieb von Taxen, deren Kfz-Haftpflichtversicherung nach Zahlungsverzug bei den Folgeprämien beendet ist, stellt einen den Widerruf der Genehmigung rechtfertigenden schweren Verstoß dar. Daran ändert auch die spätere Wiederbegründung des Versicherungsverhältnisses durch Nachzahlung der Prämien nichts. Auch der Betrieb eines Taxis, welches dem Kfz-Haftpflichtversicherer nur als PKW zur privaten Nutzung gemeldet wurde, ist ebenso ein solch schwerer Verstoß. Fundstellen: VRS 129, 44; BZP-Report 2015 H. 8 T 2



OVG Berlin-Brandenburg 10.04.2015



OVG 1 S 96.14



PBefG §§ 1, 2 Die Geschäftsmodelle UberPop und UberBlack sind mit den Bestimmungen des PBefG nicht vereinbar, von daher unzulässig und auch nicht genehmigungsfähig. Wer sowohl von der vertraglichen wie auch von der organisatorischen Seite die Personenbeförderung der Nutzer einer von ihm zur Verfügung gestellten App, angefangen von der Kunden-Werbung und deren Registrierung über die Vermittlung und Durchführung der Beförderung bis hin zu deren Bezahlung allein verantwortlich organisiert und kontrolliert, erfüllt alle Voraussetzungen, die einen selbst Personenbeförderungen durchführenden Unternehmer kennzeichnen. Fundstellen: CR 2015, 376 = BZP-Report 2015 H. 4 T 26



OVG Rheinland-Pfalz 31.03.2015



7 B 11168/14



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Um von einer Unzuverlässigkeit eines Taxiunternehmens wegen eines Betriebspflichtverstoßes ausgehen zu können, muss die Auswertung der Schichtzettel den Schluss zulassen, dass die Pflicht zur Bereitstellung der Taxen an so vielen Tagen verletzt wurde, dass der Unternehmer die von der örtlichen Taxiordnung vorgegebene Mindestanzahl von 235 Tagen im Kalenderjahr mit jeweils acht Stunden Bereithalten nicht erreicht. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 4 T 26



11 ZB 14.1026



StVO § 48 Zweck der Vorschrift, die eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Verkehrsunterricht ausspricht, sofern aufgrund von Verkehrsverstößen die Behörde dazu lädt, ist es, die Sicherheit und Ordnung auf den Straßen durch Belehrung solcher Verkehrsteilnehmer, die im Verkehr Fehler begangen haben, zu heben. Bereits die ein-



NEU NEU NEU



OVG Hamburg 05.05.2015



NEU



VGH Bayern 29.10.2014
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malige Verfehlung eines uneinsichtigen Taxifahrers, der in einer Ausfahrt geparkt hatte, kann zu dieser Vorladung ausreichen. Fundstelle: NJW 2015, 649; BZP-Report 2015 H. 3 T 2 OVG Hamburg 24.09.2014



3 Bs 175/14



GG Art. 12 Abs. 1; PBefG § 1 Abs. 2 Die von UberPop betriebene Tätigkeit ist eine entgeltliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, die nicht genehmigungsfähig ist. Ein Verbot der Personenbeförderung mit diesem „Geschäftsmodell“ verstößt nicht gegen die Berufsfreiheit. Interessen der Allgemeinheit sprechen dafür, dass Gelegenheitsverkehr zur Personenbeförderung nicht genehmigt wird, wenn der Unternehmer nicht versicherte Fahrzeuge einsetzt und die Entrichtung von Einkommensteuern und Sozialabgaben für die Fahrer sowie von Umsatzsteuern für die Entgelte nicht vorgesehen ist. Fundstellen: NVwZ 2014, 1528 = VRS 127, 261 = TranspR 2015, 238; BZP-Report 2014 H. 7 T 34



12 A 1856/13



PBefG § 42; SGB IX §§ 145, 147 Abs. 1 Nr. 2 Die Privilegierung von Schwerbehinderten im ÖPNV durch unentgeltliche Beförderung setzt nach dem Sozialrecht den Betrieb von Kraftfahrzeugen im Linienverkehr voraus. Es fehlt am für die Annahme von Linienverkehr erforderlichen Tatbestandsmerkmal von (im Voraus) bestimmten Endpunkten, wenn das in Rede stehende Anrufsammeltaxi den Fahrgast - wie ein normales Taxi - an den Zielort seiner Wahl befördert, der gerade keine Haltestelle sein muss, sondern auch die eigene Haustür sein kann. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 8 T 26



2 O 9/14



FeV §§ 48 Abs. 4 Nr. 2a,11 Abs. 1 Satz 4 Wer zweimal wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft ist, dem fehlt die Gewähr für die Wahrnehmung der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 5 T 18



OVG NRW 07.03.2014



13 B 189/14



PBefG § 25; PBZugV § 1 Abs. 2 Bei Steuerrückständen in Höhe von 45.000 Euro und einer schwere Mängel aufweisenden Buchführung über einen Zeitraum von 3 Jahren bestehen gegen die Annahme der Unzuverlässigkeit keine durchgreifenden Bedenken. Damit überwiegt auch das Interesse der Allgemeinheit, vor Schäden durch wirtschaftlich nicht leistungsfähige Unternehmer geschützt zu werden, das Interesse der Antragstellerin, bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache von den Genehmigungen vorläufig weiterhin Gebrauch machen zu können. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 6 T 26



OVG Hamburg 25.02.2014



3 Bf 338/09



GG Art. 3 Abs. 1,12 Abs. 1 Ein Flughafenbetreiber greift nicht dadurch rechtswidrig in die Berufsgrundrechte der Taxenunternehmer ein, dass er die Benutzung des auf privatem Grund errichteten Flughafen-Taxenstandes sowie der zugehörigen Wartezonen und Infrastruktureinrichtungen nur gegen ein Entgelt zulässt, sofern dieser Eingriff durch einen legitimen Zweck, nämlich die Bereitstellung des Taxenspeichers, gerechtfertigt und die Entgelthöhe mit dem Kostendeckungs- und dem Äquivalenzprinzip vereinbar ist. Fundstellen: VRS 126, 212; BZP-Report 2014 H. 7 T 34



OVG NRW 20.11.2013



13 B 905/13



TKG § 67 Eine rechtswidrige Nutzung einer kurzstelligen Altbestandsrufnummer liegt dann vor, wenn ein Taxiunternehmen nicht das Geschäft, sondern lediglich die Rufnummer von einem anderen Taxiunternehmen übernommen hat. Diese bloße Rufnummernveräußerung beziehungsweise -übertragung wird auch nicht durch eine mehr-



OVG NRW 03.06.2014



OVG Schleswig-Holstein 12.05.2014
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jährige Praxis legitimiert. Eine Übernahme des Taxibetriebes, welches ausnahmsweise die Rufnummernübertragung hätte rechtfertigen können, ist jedenfalls dann nicht erfolgt, wenn die Rufnummernantragstellerin über gar keine Taxikonzession verfügt. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 1 T 18



64



OVG Hamburg 14.11.2013



5 E 2233/13



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2; PBZugV § 1 Abs. 2 Wenn sich aus dem Vergleich der vorgelegten Schichtzettel mit den protokollierten Einfahrten der Taxen in den Taxenspeicher am Hamburger Flughafen ergibt, dass einige der Taxen in zahlreichen Fällen im Einsatz gewesen sind, an denen sie nach den Angaben im Schichtzettel inaktiv gewesen sein müssten, lässt dies den Schluss auf die Unzuverlässigkeit des Geschäftsführers zu. Denn aus der Häufung der fehlerhaften Aufzeichnungen ergibt sich der Verdacht, dass diese Fehlerhaftigkeit vom Geschäftsführer zu mindest geduldet oder jedenfalls bewusst in Kauf genommen worden ist. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 8 T 26



OVG NRW 08.10.2013



13 B 576/13



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2; PBZugV § 1 Abs. 2 Bei den abgabenrechtlichen Dokumentationspflichten, die im Taxenbetrieb durch Führen und Aufbewahren der Schichtzettel gewahrt werden, handelt es sich um im öffentlichen Interesse bestehende Kardinalspflichten des Beförderungsunternehmers. Sofern dagegen verstoßen wird, handelt es sich um einen schweren Verstoß gegen abgabenrechtliche Verpflichtungen, so dass die Unzuverlässigkeit des Unternehmers zu bejahen ist. Die Einzelaufzeichnungspflicht gilt auch für Bareinnahmen. Zudem müssen die Aufzeichnungen so beschaffen sein, dass es einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit möglich ist, einen Überblick über die Umsätze des Unternehmens und die abziehbaren Vorsteuern zu erhalten. Fundstellen: BZP-Report 2013 H. 7 T 26, BZP-Report 2014 H. 1 T 18



VGH Bayern 06.05.2013



11 CE 13.765



FeV §§ 48, 11 Abs. 1 Nr. 8 Eine vorsätzliche Insolvenzverfahrensverschleppung und ein vorsätzlicher Bankrott lässt Charaktereigenschaften vermuten, die sich im Falle der Personenbeförderung in Kraftfahrzeugen zum Schaden der Fahrgäste auswirken können. Besteht eine Wiederholungsgefahr ist insbesondere zu befürchten, dass die Fahrgäste ihr Wechselgeld nicht ordnungsgemäß erhalten, dass mit zur Zahlung gegebenen Geldoder Kreditkarten Straftaten verübt oder auch, dass in dem Taxi vergessene Sachen der Fahrgäste unterschlagen werden. Insoweit ist die Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens als Voraussetzung für eine Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht zu beanstanden. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 5 T 26



OVG Nordrhein-Westfalen 13 B 1421/12 15.03.2013



PBefG § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Sieht die Taxentarifordnung keinen Zuschlag für die Zahlung per Kreditkarte vor, darf der Taxiunternehmer einen solchen Zuschlag auch nicht verlangen. Die Genehmigungsbehörde kann eine entsprechende Unterlassungsverfügung erlassen, die auf die ordnungsbehördliche Generalermächtigung gestützt ist, weil das PBefG keine spezifische Ermächtigungsgrundlage enthält. Fundstellen: DÖV 2013, 570; BZP-Report 2013 H. 1 T 18



OVG Nordrhein-Westfalen 20.11.2012



FeV §§ 48 Abs. 9, 11 Abs. 2 Wenn der Inhaber einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung einen Herzinfarkt erlitten hat, ist die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nur ausnahmsweise weiter gegeben. Die Eignung muss durch eine Nachuntersuchung kontrolliert werden. Hat die Fahrerlaubnisbehörde auch bei vorliegender Bescheinigung eines Zentrums für Arbeitsmedizin Zweifel an der wiedererlangten Fahreignung des Taxifahrers, dann kann sie sich durch Erteilung einer Auflage zur Fahrerlaubnis („in einem



16 A 2172/12
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halben Jahr eine internistische Kontrolluntersuchung“) nähere Gewissheit zu diesem Sachverhalt verschaffen. Fundstellen: VD 2013, 201; BZP-Report 2012 H. 8 T 26 OVG Hamburg 10.08.2012



3 Bf 284/10.Z



BOKraft § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Die Farbvorgabe für Taxen greift zwar in die Berufsfreiheit der Taxenunternehmer ein, dieser Eingriff ist jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Denn § 26 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 BOKraft dient dem legitimen Zweck der einheitlichen äußerlichen Kenntlichmachung und damit der erhöhten äußeren Erkennbarkeit von Taxen. Die Farbe ist vor allem wegen der sofortigen Erkennbarkeit in der Masse anderer Fahrzeuge eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Betriebspflicht ihren Zweck nicht verfehlt. Fundstellen: AR 30/12 v.26.08.2012; BZP-Report 2012 H. 6 T 26



OVG Berlin-Brandenburg 12.06.2012



1 S 35.12



PBefG §§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 25 Abs. 1 Ein Taxiunternehmer ist auch für sein Einzelunternehmen als persönlich unzuverlässig zu beurteilen, wenn in einem Taxibetrieb einer GmbH, deren Geschäftsführer er ist, schwerwiegende Verstöße bei der Führung der Schichtzettel festgestellt werden. Entsprechende Feststellungen rechtfertigen jedoch nicht ohne Weiteres auch den Widerruf einer ihm ebenfalls erteilten Genehmigung zur Ausübung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 5 T 26



OVG Hamburg 16.05.2012



3 Bs 5/12



PBZugV §§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 c, 2 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 1. Ein Taxenunternehmer ist als unzuverlässig anzusehen, wenn er durch eine erhebliche Anzahl von in das Verkehrszentralregister eingetragener Verkehrsverstöße auffällig geworden und wiederholt wegen Beleidigung anderer Verkehrsteilnehmer aus Anlass seiner beruflichen Teilnahme am Straßenverkehr strafgerichtlich verurteilt worden ist. Das gilt auch dann, wenn er wegen Verlustes der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht mehr selbst als Taxifahrer tätig sein darf und ihm nur noch die Pflicht zur Überwachung angestellter Fahrer obliegt. 2. Die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Taxenbetriebes ist nur dann gewährleistet, wenn unabhängig vom Wert der eingesetzten Fahrzeuge das Eigenkapital und die Reserven des Betriebes wenigstens 2.250 Euro je eingesetztem Fahrzeug be tragen. Der Wert der Fahrzeuge stellt kein „verfügbares“ finanzielles Mittel dar. Fundstellen: VRS 123, 111 = NVwZ-RR 2012, 647



VGH Bayern 10.02.2012



OVG Sachsen 08.02.2011



11 ZB 11.2813



FeV § 48 Abs. 4 Nr. 2 Erhebliche Zweifel daran, ob jemand der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht werden wird, können sich daraus ergeben, dass der bisherige Taxifahrer fortlaufend und bis in die Gegenwart hinein die Ehre von Menschen, mit denen er in Kontakt gerät, zumindest verbal verletzt. Von einem Taxi- oder Mietwagenfahrer muss erwartet werden, dass er sich insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten mit Fahrgästen oder anderen Taxifahrern, aber auch in sonstigen belastenden Situationen, mit denen er sich bei der Ausübung seines Berufes konfrontiert sehen kann, so verhält, dass die Ehre sowie andere Rechtsgüter seines Gegenübers nicht verletzt werden. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 3 T 34



4 A 254/10



PBefG § 9 Abs. 1 Nr. 5 Aus § 9 Abs. 1 Nr. 5 PBefG ergibt sich keine Berechtigung der Genehmigungsbehörde, etwaige sich aus dem Kennzeichen ergebende Nutzungsbeschränkungen bei der Erteilung der Genehmigung zu berücksichtigen. Insofern ist es auch nicht unzulässig, dass ein Taxi mit einem sogenannten „H-Kennzeichen“, also einem
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Oldtimer-Kennzeichen, betrieben wird. Aus dieser Vorschrift lässt sich nur schließen, dass der Antragsteller ein amtliches Kennzeichen benennen muss, damit das Fahrzeug unverwechselbar gekennzeichnet ist, um so den Umfang der Genehmigung bestimmen zu können. Weitergehende Anforderungen lassen sich daraus aber nicht entnehmen. Fundstellen: VerkMitt 2011, 43; BZP-Report 2011 H. 3 T 34 VGH Bayern 24.11.2010



11 CS 10.2862



§§ 54, 54 a PBefG Die Ansicht eines Taxiunternehmers, dass er ausreichend zur Aufklärung eines vorgeworfenen Verstoßes gegen das Bereithaltungsverbot außerhalb der Betriebssitzgemeinde beigetragen hat, spricht nicht gegen die behördliche Anordnung einer Betriebsprüfung. Die Anordnung braucht keinen Anlass, weil die §§ 54, 54a PBefG eine so genannte tatbestandslose Ermächtigung darstellen. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 4 S. T 26



OVG Sachsen 23.11.2010



4 A 162/09



VwKostG § 9 Abs. 1; PBefG §§ 56 PBefG, 57 Abs. 1 Nr. 10 Auch wenn es zutreffen mag, dass der durchschnittliche Verwaltungsaufwand einer Genehmigungsbehörde für die Erteilung einer Taxengenehmigung leicht über 200 Euro liegt, so ist die Festsetzung einer Gebühr in dieser Höhe dennoch ermessensfehlerhaft, weil der Richtsatzkatalog für die Erteilung der Taxengenehmigung einen Richtsatz von 150 Euro vorgibt. Fundstellen: NVwZ-RR 2011, 307; BZP-Report 2011 H. 2 S. T 34



OVG Hamburg 18.11.2010



3 Bs 206/10



PBefG §§ 12 Abs. 2, 15 Der Lauf der Entscheidungsfrist von 3 Monaten nach Eingang des Genehmigungsantrags gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 PBefG setzt nicht voraus, dass der Genehmigungsbehörde das nach § 12 Abs. 3 Satz 1 PBefG verlangte polizeiliche Führungszeugnis vorliegt. Das Führungszeugnis gehört, weil es seitens des Bundesamtes für Justiz nicht dem zur Vorlage bereiten Antragsteller ausgehändigt, sondern der Behörde unmittelbar übersandt wird, nicht zu den Unterlagen im Sinne des § 12 Abs. 2 PBefG, die dem Genehmigungsantrag beizufügen sind. Fundstellen: VRS 120, 213 = GewArch 2011, 120



OVG Sachsen 09.07.2010



4 B 280/07



PBefG § 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 Bei einer Genehmigungsübertragung kann die Genehmigung dem neuen Inhaber nicht eine andere Rechtsposition vermitteln, als dem bisherigen zustand. Daher kann die Genehmigung für den neuen Inhaber nur noch die gleiche Geltungsdauer haben wie für den bisherigen im Zeitpunkt der wirksamen Übertragung. Fundstelle BZP-Report Heft 4, Seite T 26



OVG Hamburg 23.06.2009



3 Bf 62/06.Z



PBefG §§ 51 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 39 Abs. 2 Die Festsetzung von Beförderungsentgelten für den Taxiverkehr gemäß §§ 51 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 39 Abs. 2 PBefG unterliegt wegen des Beurteilungs- und Bewertungsspielraums des Verordnungsgebers bei der Handhabung der Maßstäbe des § 39 Abs. 2 PBefG nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle. Der Verordnungsgeber ist nicht gehalten, die Einkommenssituation der Taxenunternehmer durch die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu ermitteln. Fundstellen: VRS 117, 113 = DVBl 2009, 1126 (LS); AR 24/09 v. 15.07.09



1 B 9.07



FeV §§ 11 Abs. 1 und 9, § 48 Abs. 4 Nr. 3, Anl. 4 Nr. 2.1 Einer hochgradig schwerhörigen Klägerin ist der P-Schein im Einzelfall unter Auflagen zuzusprechen, weil sie mit Hilfe des ihr angepassten volldigitalen Hörgeräts den hierfür bestehenden Anforderungen an die körperliche Eignung genüge. Die Hörgeräteakustik habe mit der Einführung volldigitaler Hörsysteme einen „Quantensprung“ gemacht, der Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Hörhilfen nicht mehr zulässt. Die FeV



OVG BerlinBrandenburg 26.03.2009
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müsse bezogen auf den Einzelfall großzügiger interpretiert werden, als es die bisherigen Begutachtungs-Leitlinien vorsehen. Revision ist möglich. Fundstellen: LKV 2009, 322 = DAR 2009, 474; BZP-Report 2009 Heft 4 T 26 OVG Hamburg 10.07.2008



3 Bf 195/07.Z



StVZO § 49a Abs. 1 StVZO, BOKraft § 26 Abs. 2, GG Art. 12 Beleuchtete Dachwerbeträger auf Taxen beeinträchtigen den Schutzzweck der straßenverkehrszulassungsrechtlichen Norm über die Anbringung lichttechnischer Einrichtungen, aus Gründen der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit ein einheitliches Signalbild zu schaffen und Blend- und Ablenkungswirkungen zu vermeiden. Zur Sicherheit des Verkehrs gehört es, bereits im Vorfeld konkreter Verkehrsgefahren unnötige Reize zu vermeiden, um so die Konzentration der Verkehrsteilnehmer für die wesentlichen Verkehrsvorgänge zu sichern. Durch die Beschränkung auf die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen an Kraftfahrzeugen ist der Schutzbereich der Be rufsausübungsfreiheit nicht – auch nicht zu Lasten der Taxiunternehmen – berührt. Fundstellen: VRS 115, 213; AR 42/08 v. 16.10.2008; BZP-Report 2008 Heft 7 T 34



OVG NRW 29.04.2008



13 A 2457/05



PBefG §§ 1 Abs. 2 Nr. 2, 49 Abs. 4 Der Einsatz von Mietwagen, die mittels Krankentrageliegen und -sesseln zum Patiententransport eingesetzt werden (sog. Liegemietwagen), ist gesetzeskonform. Fundstellen: VRS 115, 75 = Verk Mitt 2008, Nr. 67; AR 27/08 v. 10.06.2008



OVG Sachsen 22.02.2008



4 BS 432/07



PBefG § 2 Abs. 3 Übertragung bedeutet, dass das Unternehmen bzw. ein Unternehmensteil durch den neuen Unternehmer in den vorhandenen Bestand und mit dem Ziel der Fortführung an Ort und Stelle übernommen wird. Deshalb können nicht nur einzelne Unternehmensgegenstände übertragen werden. Eine Übertragung ist deshalb nicht rechtsgültig, wenn im Kaufvertrag der Verkauf eines Taxibetriebs ohne die Taxifahrzeuge vereinbart wird. Fundstelle: BZP-Report 2008 Heft 4 T 26



OVG Hamburg 05.07.2007



1 Bs 182/06



PBefG § 47; LuftVG §§ 6 Abs. 1, 21 Abs. 2 Die Behörde ist verpflichtet, die Anbindung und Erreichbarkeit eines internationalen Verkehrsflughafens auch für den individuellen Gelegenheitsverkehr mit Taxen zu gewährleisten und dafür, ggf. auch auf privatem Grund, Taxenstände einzurichten. Für die Taxenstandbenutzung kann der private Flughafenbetreiber ein Entgelt verlangen. Sofern in der Nutzungsvereinbarung eine über die Taxenordnung hinausgehende Belastung der Taxenunternehmer erfolgt (bspw. ausreichende Kenntnisse der deutschen und Grundkenntnisse der englischen Sprache), muss dies durch die spezifischen Bedürfnisse der Flughafenpassagiere gerechtfertigt sein. Fundstellen: NJW 2007, 3367; BZP-Report 2007 H. 6 S. 26



13 A 1417/05



PBefG §§ 13 Abs. 4 S. 1, 13 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 Ein Gutachten, welches zu den in § 13 Abs. 4 PBefG genannten Kriterien Stellung bezieht und zu nachvollziehbaren und tragfähigen Schlussfolgerungen kommt, kann die Versagung einer beantragten Taxengenehmigung durch die Verwaltungsbehörde rechtfertigen. Die nachrangige Behandlung eines Antragstellers, der im Hauptberuf der Tätigkeit eines Zahnarztes nachkommt, ist tragfähig.



1 Bs 340/06



PBZugV § 1 Abs. 2 Nr. 1, BZRG § 30, BZRG § 31 Eine schwere strafrechtliche Verurteilung führt zur Unzuverlässigkeit eines Taxenunternehmens, solange sie in ein Führungszeugnis aufzunehmen ist. Eine hierauf begründete Versagung der Zulassung zur Führung eines Taxenunternehmens ist rechtmäßig bis zum Ablauf der Rehabilitierungsfrist. Fundstelle: BZP-Report 2007 H. 5 S. 26



OVG NRW 08.03.2007



OVG Hamburg 02.03.2007
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OVG Niedersachsen 29.01.2007



12 ME 416/06



FeV § 13 Nr. 2 Buchst. a) 2. Alt. Die Entziehung der allgemeinen Fahrerlaubnis mit der zwingenden weiteren Folge des Erlöschens der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung ist rechtmäßig, wenn der Taxifahrer sich weigert, ein gefordertes medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen. Aus dieser Weigerung kann auf die Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen geschlossen werden. Diese Konsequenz gilt umso mehr, wenn die Aussagen der Ehefrau und des Sohnes belegen, dass der als Taxifahrer beschäftigte Familienvater regelmäßig Alkohol zu sich nimmt und bei ihm eine überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung vorliegt. Fundstelle: BZP-Report 2007 H. 3 S. 26



OVG Niedersachsen 28.07.2006



12 ME 121/06



FeV § 48 Abs. 5 S. 2 Nr.3 Wiederholte und erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen können die Befürchtung rechtfertigen, dass ein Taxifahrer nicht der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht wird, welche Voraussetzung für die Erteilung bzw. Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung ist. Fundstellen: AR 37/06 vom 29.08.2006; BZP-Report 2006 H. 6 S. 34



OVG NRW 29.06.2006



13 A 1957/03



PBefG § 47 Abs. 3 Der § 47 Abs. 3 PBefg, wonach die Landesregierung ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung den Umfang der Betriebspflicht, der Ordnung auf Taxenständen sowie der Einzelheiten des Dienstbetriebes zu bestimmen, bietet eine ausreichende Rechtsgrundlage für eine kommunale Taxenordnung, die die Verpflichtung zum Anbringen von Fahrausweisen im Taxi vorschreibt. Fundstellen: VRS 111, 225; BZP-Report 2006 H. 7 S. 34



VG Mainz 05.05.2016



3 L 1528/15.MZ



FeV § 48 Ein Taxifahrer, der im Zusammenhang mit der Ausübung des Personenbeförderungsgewerbes wiederholt strafrechtlich in Erscheinung tritt, so neben anderem der vorsätzlichen Körperverletzung eines Fahrgastes, bietet nicht die Gewähr der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen. Ihm ist deshalb zwingend die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung zu entziehen



VG Bremen 25.04.2016



5 V 832/16



PBefG § 13 Die fehlende bzw. mangelhafte Dokumentation von Fahrten zur Personenbeförderung anhand von Schichtzetteln durch Angestellte eines Taxiunternehmens vermag die Unzuverlässigkeit des Taxiunternehmens begründen und damit die Wiedererteilung in Frage zu stellen. Dies gilt umso mehr, als die Behörde bei der vorherigen Wiedererteilung (nur für ein Jahr) bereits die Auflage ausgesprochen hatte, ordnungsgemäße Schichtzettel zu führen. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 4 T 26



6 K 3593/15



GewO § 12 Hinsichtlich des Widerrufsgrunds der mangelnden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sperrt § 12 GewO während des laufenden Insolvenzverfahrens die Anwendbarkeit des § 25 PBefG (Genehmigungswiderruf). Taxenkonzessionen fallen in die Insolvenzmasse, weil es sich nicht um höchstpersönliche Rechte oder Befugnisse, in die nicht vollstreckt werden könnte, handelt. Es ist gerichtsbekannt, dass eine Taxikonzession auf dem Verkehrsgewerbemarkt einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellt. Fundstelle: NZI 2016, 592



NEU



NEU



VG Düsseldorf 06.04.2016



NEU
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1 K 169/13



PBefG §§ 17, 25 Die Nichtwiederaufnahme des Verkehrs nach Ablauf einer befristeten Betriebspflichtbefreiung stellt keinen gesetzlichen Erlöschensgrund für die Genehmigung dar, sondern ist allenfalls als Verletzung der Betriebspflicht zu qualifizieren, die ggf. zum Widerruf der Genehmigung berechtigt.



VG Düsseldorf 13.01.2016



6 L 3815/15



PBefG § 26 Nr. 2 Auch wenn es anders als beim Mietwagen im Taxenverkehr zulässig ist, Aufträge, die außerhalb des Betriebssitzes eingegangen sind, durchzuführen, schließt dies nicht aus, zur Bestimmung des Betriebssitzes auch auf den Ort der Entgegennahme von telefonischen Aufträgen abzustellen. Maßgeblich ist jedenfalls der Ort, von wo aus der Verkehr tatsächlich betrieben, insbesondere kaufmännisch und technisch vorwiegend abgewickelt wird. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 3 T 2



VG Düsseldorf 06.11.2015



6 K 1610/15



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Die Feststellung der personenbeförderungsrechtlichen Unzuverlässigkeit setzt nicht das Vorliegen mehrerer Verurteilungen voraus. Vielmehr genügt bereits die erste Verurteilung wegen schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften. Für einen schweren Verstoß gegen strafrechtliche Vorschriften spricht ein verhängtes Strafmaß von 150 Tagessätzen.



VG Sigmaringen 11.11.2015



1 K 3511/14



PBefG § 13 Abs. 3 Eine Rechtsverletzung zu Lasten eines Mitbewerbers um eine Taxigenehmigung kann entstehen, wenn er auf einer Warteliste steht und die Vergabe einer Taxigenehmigung zu Unrecht, weil nämlich immer nur eine Verpachtung vorlag, unter Berücksichtigung des Altunternehmerprivilegs nach § 13 Abs. 3 PBefG und damit unter Umgehung der Warteliste erfolgt. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 3 T 2



10 K 2379/14



BOKraft § 25 Die Wirksamkeit von § 25 BOKraft, der besagt, dass "Taxen und Mietwagen mindestens auf der rechten Längsseite zwei Türen haben" müssen, steht nicht in Zweifel. Eine Ausnahmeerteilung für einen Smart fortwo scheidet mangels Atypik des Falles aus.



VG Neustadt (Weinstraße) 3 K 662/14.NW 24.06.2015



PBefG § 13 Abs. 4 Die Linie, auf der die Grenze zwischen Gewährleistung und Beeinträchtigung der öffentlichen Verkehrsinteressen wegen Existenzbedrohung des örtlichen Taxengewerbes verläuft, lässt sich weniger durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sondern vor allem durch praktische Erfahrungen ermitteln, weil es auf die Gesamtschau der wirtschaftlichen Verhältnisse im örtlichen Taxengewerbe ankommt. Die Genehmigungsbehörde muss in einem angemessenen Zeitabstand prüfen, ob infolge von Veränderungen der Umstände, die für die Frage der Existenzbedrohung des gesamten örtlichen Taxengewerbes bedeutsam sind, weitere Genehmigungen in welcher Zahl erteilt werden können. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 6 T 26



VG Berlin 24.06.2015



PBefG § 51 Abs. 1 Nr. 5 Unter dem Begriff der „Zahlungsweise“ von Beförderungsentgelten sind auch Regelungen zu verstehen, die eine Pflicht zur Annahme sonstiger Zahlungsmittel neben den gesetzlichen normieren. Deshalb gehört auch ein „elektronisches Portemonnaie“ zu den Bestandteilen, die im Rahmen der Taxentarifverordnung geregelt werden können. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 5 T 2



NEU NEU



NEU



NEU



VG Münster 04.11.2015



NEU



11 L 213.15
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VG Düsseldorf 03.06.2015



6 L 1169/15



PBefG §§ 13, 16, 49 Abs. 4 und 5 Der „Verlängerungs-“ beziehungsweise „Wiedererteilungsantrag“ muss während der Geltungsdauer der Altgenehmigung zumindest gestellt sein, wenn die Privilegierungen für Altunternehmen gelten sollen. Beantragt der Taxikonzessionsinhaber eine „Verlängerung“, „Erneuerung“ oder „Wiedererteilung“ seiner Genehmigung erst, nachdem die Altgenehmigung erloschen ist, gelten grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie für einen erstmals gestellten Antrag. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 6 T 26



VG Hamburg 28.05.2015



5 K 859/15



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Begeht ein Taxenunternehmer strafrechtliche Verstöße wie tätliche Beleidigungen gegenüber weiblichen Fahrgästen auf sexueller Basis, ist von ihm nicht zu erwarten, dass er gegenüber seinen Fahrern darauf hinwirkt, derartige Verstöße zu unterlassen. Damit liegt Unzuverlässigkeit vor. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 5 T 2



VG Köln 20.05.2015



18 L 939/15



PBefG § 13 Abs. 5 Satz 2 Einem Taxiunternehmer, der die Antragsfrist für die Wiedererteilung seiner Konzession um wenige Tage versäumt hat, kann die Taxikonzession nicht vorläufig verlängert werden. Denn die frühere befristete Taxikonzession ist durch den Fristablauf erloschen. Die Frist ist auch schuldhaft versäumt worden, weil der Unternehmer bereits drei Monate vor Ablauf der Frist von der Genehmigungsbehörde ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass diese Frist unbedingt einzuhalten sei. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 4 T 26



VG Berlin 26.09.2014



11 L 353.14



PBefG § 47 Die Untersagungsverfügung des Berliner Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten gegen Uber dient dem Schutz der Existenz- und Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs, an dem ein wichtiges Interesse der Allgemeinheit besteht. Das Geschäftsmodell stellt sowohl in der Variante UberPop als auch in der Variante UberBlack eine massive Bedrohung für das Taxigewerbe dar, da die Freigabe von Mietwagen oder Taxen ohne Tarifbindung und ohne Kontrahierungszwang die Wettbewerbsfähigkeit des Taxenverkehrs untergraben könnte. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 7 T 34



VG Neustadt (Weinstraße) 3 K 364/14.NW 22.09.2014



PBefG § 54a Zur Betriebsprüfung bedarf es weder des Verdachts auf einen Gesetzesverstoß noch eines besonderen Anlasses. Die Vorschrift stellt für die Überprüfung von Taxenunternehmen eine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage für alle zur Durchführung dieser Aufgabe erforderlichen Maßnahmen dar. Die Einsichtnahme der Genehmigungsbehörde in die Bücher und Geschäftspapiere in den Betriebsräumen des Unternehmers dient der Überprüfung, ob der Unternehmer seinen gesetzlich auferlegten Pflichten nachkommt und ist rechtens. Fundstellen: GewArch 2015, 125; BZP-Report 2014 H. 8 T 26



VG Gelsenkirchen 16.09.2014



PBefG §§ 13, 14 Mit dem Erlöschen der Taxi-Genehmigung gehört diese nicht zum „geschützten Bestand“ des Altunternehmers. Vielmehr steht – jedenfalls dann, wenn bis zum Ablauf der Geltungsdauer nicht einmal ein Verlängerungs- oder Wiedererteilungsantrag gestellt worden ist – die ausgelaufene Genehmigung sofort zur Neuvergabe an. Dabei hat der nach § 13 Abs. 5 PBefG erstplatzierte Bewerber in der Vormerkliste mit dem Freiwerden der Genehmigung - vorbehaltlich der übrigen Erteilungsvoraussetzungen und der Regelung des § 13 Abs. 4 PBefG – seinerseits einen Rechtsanspruch auf Erteilung der neu auszugebenden Genehmigung. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 8 T 26



7 L 1187/14
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14 K 3550/13



StVO § 41 Abs. 1, Anl. 2 Zeichen 229 Das Verkehrszeichen 229 und das darin enthaltene Halteverbotszeichen soll einen störungsfreien Taxenverkehr gewährleisten, so dass das Verbot auch unabhängig davon gilt, ob zu dem Zeitpunkt des Parkvorgangs gerade Taxen abgestellt sind oder nicht. Hat sich der Fahrer eines verbotswidrig am Taxihalteplatz geparkten Fahrzeugs von diesem entfernt und steht er nicht unmittelbar wie jemand, der sich in Ruf- oder Sichtweite seines Fahrzeugs aufhält, zur Verfügung, sind grundsätzlich keine Ermittlungen nach dem Verbleib des Verantwortlichen veranlasst, sodass die Abschleppmaßnahme angemessen ist. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 3 T 26



7 L 1360/13



PBefG §§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 25; PBZugV § 1 Abs. 2 Eine Genehmigung ist wegen unternehmerischer Unzuverlässigkeit zu entziehen, wenn der betreffende Unternehmer selbst in mindestens 150 Fällen Fahrgastbeförderungen durchgeführt hat, obwohl die hierzu erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung seit mehr als einem Jahr abgelaufen war. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 1 T 18



VG Leipzig 03.07.2013



1 K 585/12



BOKraft § 26 Abs. 1, 4 Die Eigenwerbung an Taxen ist nicht über die nach für Fremdwerbung geltenden Grenzen hinaus zulässig. Dies ist sachgerecht, da damit sicherstellt wird, dass wesentliche Teile des Fahrzeugs den vorgeschriebenen hellelfenbeinfarbenen Anstrich behalten und damit die Erkennbarkeit als Taxi gewährleistet ist. Die Eigenwerbung darf daher die einfache Erkennbarkeit von Taxen durch eine einheitliche Farbvorgabe nicht überlagern. Daher müssen auch die Seitentüren in der Farbe Hellelfenbein gehalten sein. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 2 T 18



VG Köln 03.06.2013



18 K 6314/11



PBefG § 13 Abs. 4 Übertragungen von Taxibetrieben, die in der Weise erfolgen, dass hohe fünfstellige Beträge für die Übernahme der Konzession gezahlt werden, stellen sich regelmäßig nicht als Betriebsaufgaben i. S. d. § 13 Abs. 4 Nr. 4 PBefG dar. Diesen Betriebsübertragungen kommt damit regelmäßig kein Aussagewert für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taximarkts zu. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 5 T 26



VG Berlin 08.01.2013



VG 11 L 529.12



PBefG § 1 Abs. 1, Abs. 2, § 2 Abs. 1; FreistellungsVO § 1 Nr. 3 Dienstleistungen, wonach Kunden, die ihre Kraftfahrzeuge im Parkhaus abstellen, mit einem Fahrzeug zum Flughafen transportiert und nach ihrer Landung dorthin zurückbefördert werden, bedürfen einer PBefG-Genehmigung und die Fahrer einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Bei dem Transfer handelt es sich nicht bloß um einen „kostenlosen Service“, sondern um eine entgeltliche Beförderung. Die Kunden des Antragstellers bezahlten nämlich einen Pauschalpreis, der nicht nur für das Parken, sondern auch für die Beförderung erbracht werde. Daher bedürfen auch die Fahrer eines P-Scheines. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 2 T 18



8 K 2393/11



PBefG §§ 3 Abs. 2, 2 Abs. 6, 43 Derjenige, der Flughafentransferfahrten anbietet, tritt im Außenverhältnis gegenüber den Fahrgästen als Vertragspartner auf und bedarf auch dann einer Genehmigung nach dem PBefG, wenn er ein anderes Mietwagenunternehmen als Erfüllungsgehilfen einsetzt. Eine Zuordnung von Flughafentransferfahrten als Sonderlinienverkehr gemäß § 2 Abs. 6 in Verbindung mit § 43 PBefG entspricht dem Gesetz. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 3 T 34



VG Düsseldorf 26.11.2013



VG Gelsenkirchen 04.11.2013



VG Stuttgart 29.02.2012
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VG Saarlouis 13.02.2012



10 L 72/12



PBefG §§ 13, 25; PBZugV § 1 Wenn mehrere mit Bußgeld belegte Vorfälle verdeutlichen, dass der gegen einen Widerruf vorgehende Antragsteller mit den ihm erteilten Konzessionen für ein Taxi und einen Mietwagen nach Belieben fährt und darüber hinaus auch noch Fahrzeuge außerhalb der bestehenden Konzessionen in die Betriebsausübung einbezieht, so belegt dies seine Unzuverlässigkeit. Damit ist der Widerruf der Genehmigungen rechtmäßig erfolgt. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 3 T 34



VG Freiburg 31.01.2012



2 K 78/12



PBZugV § 2 Abs. 2 Satz 1a; PBefG § 49 Abs. 4 Satz 3, 4 Ein Verstoß des Mietwagenunternehmers gegen die Auftragsaufzeichnungs- sowie Rückkehrpflicht stellt für sich genommen noch keinen „schweren Verstoß“ dar. Allein damit fehlt es noch an der notwendigen negativen Aussagekraft hinsichtlich einer zukünftigen Schädigung oder Gefährdung der Allgemeinheit. Allerdings kann für die Wirksamkeitsdauer dieser Anordnung gerichtlich aufgegeben werden, die Beförderungsaufträge durch die Disponenten lückenlos und fortlaufend zu erfassen und diese Dokumentation dem zuständigen Straßenverkehrsamt regelmäßig unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen sowie für jedes Fahrzeug ein Fahrtennachweisheft zu führen. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 2 T 26



VG Hamburg 09.11.2011



5 K 775/11



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2; PBZugV § 2 Abs. 2 Wer bei seinem Erstantrag auf die Erteilung einer Taxigenehmigung eine gefälschte Bescheinigung über das Bestehen der Fachkundeprüfung beigefügt hat, obwohl er wusste, dass nicht er, sondern eine andere Person stellvertretend die Fachkundeprüfung absolviert hatte, und zudem in der Folgezeit knapp neun Monate lang das Taxigewerbe ausübte, ohne je selbst seine Eignung in einer solchen Fachprüfung nachgewiesen zu haben, der begeht einen schweren Verstoß gegen personenbeförderungsrechtliche Vorschriften. Damit ist der Beschuldigte als unzuverlässig anzusehen. Fundstelle: BZP-Report 2012 H.1 T 26



VG Aachen 20.09.2011



2 K 1058/09



PBefG § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2; PBZugV § 1 Abs. 2 lit. a Bei der jahrelangen Überlassung von Genehmigungen zur Nutzung der Taxen an einen anderen ohne entsprechende behördliche Genehmigung der Übertragung handelt es um einen schwerwiegenden Verstoß gegen § 1 Abs. 2 lit. a) PBZugV. Aufgrund der damit zu prognostizierenden Unzuverlässigkeit hat der Antragsteller keinen Anspruch auf Wiedererteilung dieser Genehmigungen. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 7 T 34



VG Hannover 01.03.2011



7 A 3545/10



PBefG § 47 Ein Taxiunternehmer kann von der Behörde nicht verlangen, die behördliche Zulassung von Taxihalteplätzen aufzuheben. Denn § 47 PBefG dient der Verwirklichung des öffentlichen Interesses an der Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs, welcher öffentliches Verkehrsmittel und wichtigster Träger individueller Verkehrsbedienung ist. Diese Vorschrift ist eine Ordnungsvorschrift, die ausschließlich im öffentlichen Interesse die Einrichtung von Taxenständen regelt. Drittschützende Wirkung zu Gunsten der Taxiunternehmen, welche die Taxenstände anfahren dürfen, geht von dieser Vorschrift nicht aus. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 3 S. T 34



VG Gelsenkirchen 06.10.2010



7 L 1096/10



PBefG §§ 25 Abs. 1 Satz 1,13 Abs. 1 Der Widerruf der Mietwagengenehmigung wegen fehlender fachlicher Eignung ist rechtmäßig, wenn der eingesetzte Geschäftsführer offensichtlich nur vorgeschoben war oder diese Funktion mangels Bezahlung aus gesellschaftsinternen Gründen aufgeben hat. Ist demnach die Leistungsfähigkeit des Betriebs nicht
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gewährleistet, kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Unternehmer noch wirtschaftlich in der Lage ist, die aus dem Betrieb erwachsenden Verbindlichkeiten zu erfüllen und die betrieblichen Kraftfahrzeuge in betriebssicherem Zustand zu halten. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 4 S. T 26 VG Frankfurt/Main 24.03.2010



12 K 4195/09



PBefG §§ 13, 25; PBZugV § 2 Bei einem Steuerrückstand von 15.000,- Euro ist die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Taxenunternehmers nicht mehr gewährleistet und die Taxengenehmigung zu widerrufen. Resultieren die Steuerschulden aus Vorauszahlungsverpflichtungen des Unternehmers, kann er diesen nicht entgegenhalten, dass aus einer – erst später erfolgenden – Steuererklärung ein Rückzahlungsanspruch entstehen wird. Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass Steuerschulden pünktlich beglichen werden. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 1 S. T 26



VG Augsburg 09.03.2010



Au 3 K 08.1343



PBefG §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 42 PBefG, 13 Abs. 2, Abs. 3 Ein AST-System, bei dem das Aussteigen nicht haltestellengebunden ist, ist kein Linienverkehr und auch kein sonstiger liniengebundener Verkehr. Damit handelt es sich beim Anrufsammeltaxi um eine eigenständige Verkehrsform, die sich gegenüber einem regulären Linienverkehr nicht auf die Bestandschutzwirkung des Parallelbedienungsverbots berufen kann. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 4 S. T 26



VG Hamburg 07.01.2010



5 E 3286/09



PBZugV § 1 Abs. 1; PBefG § 13 Abs. 1 S. 1 Eine unerklärlich hohe Anzahl angeblich privat gefahrener Kilometer kann bei schwacher Ertragslage des Taxibetriebes den Verdacht nahe legen, dass die Allgemeinheit durch eine erhebliche Zahl „schwarz“ gefahrener Kilometer durch Hinterziehung von Einkommens- und Umsatzsteuer geschädigt wird, und damit einen Anhaltspunkt für die Unzuverlässigkeit des Taxiunternehmers begründen. Fundstelle: BZP-Report 2010 H. 4 T 34



VG Aachen 29.09.2009



2 K 1447/07



SGB IX § 129; PBefG § 13 Nach § 129 SGB IX soll – soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit Zulassung erforderlich ist – schwer behinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung und Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt erteilt werden. Diese Vorschrift räumt allerdings keinen unbedingten Rechtsanspruch auf Erteilung der begehrten Taxigenehmigung ein. Zunächst hat nämlich auch der schwer behinderte Mensch die fachliche Eignung und die sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen, die sich aus dem Personenbeförderungsgesetz ergeben, zu erfüllen. Erst wenn die geforderten gesetzlichen Voraussetzungen für die Person des schwer behinderten Bewerbers gegeben sind, hat die Genehmigungsbehörde das in der Sollvorschrift des § 129 SGB IX vorgesehene gebundene Ermessen auszuüben. Fundstelle: BZP-Report 2010 H. 1 T 26



VG Aachen 08.04.2009



2 L 130/09



PBefG §§ 25 Abs. 1, 13 Abs.1 Gegen die Annahme eines Strohmannverhältnisses im Mietwagengewerbe spricht es, wenn der vermeintliche Strohmann detaillierte Auskunft zu den Einzelheiten des Betriebsablaufes beziehungsweise dem täglichen Geschäftsablauf, zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens sowie zu den laufenden Vertragsverhältnissen geben kann und zudem das Geschäftskonto auf den eigenen Namen geführt wird, ohne dass der Ehemann als vermeintlicher Hintermann hierfür eine Kontovollmacht besitzt. Die Tatsache, dass der Gewerbetreibende mit einem unzuverlässigen Dritten verheiratet ist, rechtfertigt nicht
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die Annahme der eigenen Unzuverlässigkeit. Fundstelle: BZP-Report 2009 H. 4 T 26 VG München 26.03.09



M 23 K 07.405



VG Hamburg 19.03.2009



15 E 555/09



PBefG § 13 Abs.1 Satz 1 Nr. 1; PBZugV § 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr.3 1. Das für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Taxenbetriebes erforderliche Eigenkapital darf nicht um die aus der Finanzierung des Taxis resultierenden Darlehensschulden geschmälert werden, wenn der aktuelle Fahrzeugwert diese Darlehensverbindlichkeit sichert. 2. Die Genehmigungsbehörde ist bei der Beurteilung der Frage, ob der Unternehmer seinen steuerrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen ist, wegen der behördlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich auf eine Evidenzprüfung beschränkt. Fundstelle: BZP-Report 2009 H. 5 T 26



VG Augsburg 15.09.2008



Au 3 K 07.1361



BOKraft § 26 Komplett blaufarbige Seitentüren sind nicht Gestaltungsmittel für die auf den Türen betriebene Eigenwerbung. Sofern die Türen eine sich deutlich vom Rest des Fahrzeugs abhebende Farbgebung haben, wird nämlich gegen die TaxifarbVorschrift, somit gegen das mit § 26 Abs. 1 Nr. 1 BOKraft verfolgte Ziel der Erkennbarkeit des Taxis, verstoßen. Eine entsprechende behördliche Untersagungsverfügung ist rechtsmäßig. Daran ändert auch die unternehmensbezogene Eigenwerbung nichts. Eigenwerbung darf nämlich die einfache Erkennbarkeit von Taxen durch eine einheitliche Farbvorgabe nicht überlagern. Fundstelle: BZP-Report 2009 Heft 2 T 26



2 K 1256/07



PBefG §§ 51 Abs. 2, 39 Es besteht mangels Verletzung eigener Rechte keine Klagebefugnis der gesetzlichen Krankenkasse gegen Feststellungen der Aufsichtsbehörde zu Sondervereinbarungen nach § 51 Abs. 2 PBefG.



3 A 74/07



PBefG § 51 Abs. 2 Ein Taxiunternehmen, welches nicht Mitglied im Landesverband für das Taxiund Mietwagengewerbe Schleswig-Holstein e.V. ist, kann sich nicht gegen die Genehmigung einer Sondervereinbarung zwischen dem Verband und den Krankenkassen in Schleswig-Holstein wehren, mit der für Krankenfahrten besondere und im Verhältnis zum Taxitarif günstigere Entgelte vereinbart wurden. Das einzelne Taxiunternehmen kann sich nicht auf einen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz berufen. Das Gesetz hat nicht den Schutz des einzelnen im Auge, sondern will nur im öffentlichen Interesse den Personenverkehr und das Taxigewerbe im Bestand erhalten. Fundstelle: BZP-Report 2008 H. 2 S. 34



2 L 491/07



PBefG §§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, 46, 49 Abs. 4 1. Eine gegenüber einem bisherigen Mietwagenbetrieb ausgesprochene Untersagungsverfügung wegen ungenehmigter Personenbeförderung ist auch unter dem Aspekt, dass eine solche Maßnahme erheblich in die Gewerbefreiheit und in die Berufsfreiheit eingreift, nicht zu beanstanden. Ohne Belang ist es dabei, ob die materiellen Genehmigungsvoraussetzungen tatsächlich vorgelegen haben.



VG Freiburg 11.09.2008



VG Schleswig-Holst. 19.02.2008



VG Aachen 21.01.2008
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PBefG § 13 Abs. 4, GG Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 Ein zugelassener Taxiunternehmer kann nicht geltend machen, durch die einem anderen Taxiunternehmer erteilte Genehmigung in seinen Rechten verletzt zu sein. Denn § 13 Abs. 4 Satz 1 PBefG bezweckt nicht den Schutz der am Ort das Taxengewerbe betreibenden Unternehmen vor Konkurrenz, sondern schützt die Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes im öffentlichen Verkehrsinteresse. Fundstelle: BZP-Report 2009 H. 5 T 26
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2. Zweifel an einer tatsächlichen Geschäftsführung sind nahe liegend, wenn die bestellte Person als freier Unternehmer beauftragt wurde, nach den vorgelegten Rechnungen selbst Inhaber eines Personenbeförderungsbetriebes ist, ausweislich des Anstellungsvertrages lediglich ein Gehalt von 325 Euro wöchentlich bei einer Arbeitszeit von 12 Stunden vorgesehen ist und diese bisher nicht gegenüber der Behörde für das Unternehmen aufgetreten ist. Fundstellen: VD 2008, 115; BZP-Report 2008 H. 2 S. 34 VG Schleswig 20.10.2006



VG Aachen 26.09.2006



3 B 120/06



2 K 4202/04



PBefG § 51 Abs. 2 Eine Sondervereinbarung für den Pflichtfahrbereich nach § 51 Abs. 2 PBefG ist nur dann zulässig, wenn keine Störung der Ordnung des Verkehrsmarktes entsteht. Die Vorschrift entfaltet insoweit drittschützende Wirkung, als die Auskömmlichkeit der Taxitarife im Pflichtfahrbereich gewahrt bleiben muss. PBefG §§ 15 Abs. 1 Satz 5, 49 Abs. 4 Eine zeitabschnittsweise Verlegung beziehungsweise Aufteilung des Betriebssitzes eines Mietwagenunternehmens in dem Sinne, dass der Betriebssitz tagsüber im Zeitraum von 7:00 bis 20:00 Uhr in dem einen Ort, in allen anderen Zeiten aber einem anderen sein soll, ist mit dem Personenbeförderungsrecht nicht vereinbar. Das Gesetz ist nämlich bei dem Begriff des Betriebssitzes sehr eng auszulegen; es geht vor allem deshalb, um die Rückkehrpflicht des Mietwagens gewährleisten und kontrollieren zu können, von dem Bestehen nur eines Betriebssitzes aus. Fundstellen: AR 13/09 v. 17.04.09; BZP-Report 2009 Heft 3 T 26



V. Entscheidungen der Oberlandesgerichte/Landgerichte/Amtsgerichte OLG Frankfurt 09.06.2016



6 U 73/15



UWG § 3a UWG; PBefG §§ 2, § 46 Die genehmigungslose Durchführung entgeltlicher Personenbeförderungsaufträge durch den Einsatz von Privatpersonen, die eine Fahrt mit dem eigenen Personenkraftwagen anbieten (Modell Uber Pop), verstößt gegen das Personenbeförderungsgesetz und stellt zugleich eine unlautere geschäftliche Handlung dar. Für diesen Wettbewerbsverstoß ist auch Uber als der Betreiber des App-basierten Dienstes zur Vermittlung entsprechender Fahraufträge verantwortlich. Das hiergegen gerichtete Verbot ist sowohl mit dem Verfassungsrecht als auch mit dem Unionsrecht vereinbar. Fundstellen: BZP-Report 2016 H. 6 T 26



OLG Frankfurt 04.02.2016



6 U 150/15



UWG §§ 8 Abs. 3, 12 Abs. 1 Beauftragt ein Taxi-Fachverband einen Anwalt mit einer Abmahnung wegen verbotenem Bereithalten, sind die dadurch entstandenen Anwaltskosten nur dann nicht erstattungsfähig, wenn sich der Fachverband die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen zur wesentlichen Aufgabe gemacht hat. Eine angenommene Abmahntätigkeit von einer Abmahnung pro Woche liegt deutlich unter der Grenze, ab der der abmahnende Verband aus Wirtschaftlichkeitsgründen juristisch geschultes Personal einstellen müsste. Fundstellen: WRP 2016, 746 = GRUR 2016, 625; BZP-Report 2016 H. 5 T 2



5 U 31/15



PBefG § 49 Abs. 4; UWG §§ 3, 4 Nr. 11 Die Zuleitung eines Auftrages über eine App in einen Mietwagen genügt dann nicht den gesetzlichen Vorgaben, wenn die App in gleicher Weise wie bei einer automatisierten Anruf-Weiterschaltung eine unmittelbare Kontaktaufnahme zwi-



NEU



NEU



Kammergericht Berlin 11.12.2015



NEU
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schen Fahrgästen und Fahrer ohne Einschaltung einer weiteren Person am Betriebssitz des Unternehmers ermöglicht. Das Benachrichtigungsmodell, bei dem der Fahrer ein automatisiertes E-Mail auf sein Smartphone gesendet bekommt, verstößt gegen die PBefG-Verpflichtung, dass ein Auftrag nur dann empfangen werden darf, wenn sich der Mietwagen am Betriebssitz oder in der Wohnung des Mietwagenunternehmers aufhält oder sich auf der Hin- und Rückfahrt vom Betriebssitz oder der Wohnung zum Zielort befindet. Die Tatsache, dass der Unternehmer neben dem Fahrer ebenfalls ein E-Mail-Benachrichtigung erhält, genügt den gesetzlichen Vorgaben nicht, da der Unternehmer derjenige sein muss, der nach Auftragseingang den konkreten Auftrag an den Fahrer weiterleitet. Fundstellen: GRUR-RR 2016, 84; AR.Nr. 44/15 vom 18.12.2015; BZP-Report 2016 H.1 T 3 Kammergericht Berlin 3 WS (B) 606/1515, StVG §§ 24, 25 07.12.2015 3 WS (B) 606/15 - War dem Taxifahrer die Bedeutung des Führerscheins für seine Berufstätigkeit 162 Ss 122/15 bekannt und hat er ihn dennoch leichtfertig infolge mangelnder Verkehrsdisziplin NEU riskiert, so kann er sich nicht erfolgreich auf das Angewiesensein berufen. Ein Ausnahmefall liegt nur dann vor, wenn dem Betroffenen infolge des Fahrverbots der Arbeitsplatzverlust droht und diese Konsequenz nicht durch zumutbare Vorkehrungen abgewendet oder vermieden werden kann. Zumutbare Vorkehrungen kann sein eine Kombination von dem Betroffenen lediglich zustehendem zweiwöchigem Urlaub und Beschaffung eines Ersatzfahrers auf eigene Kosten für die restliche Zeit. OLG Stuttgart 2 U 88/15 PBefG §§ 39 Abs. 1, Abs. 3, 51 Abs. 5; UWG §§ 3, § 4 Nr. 11 19.11.2015 Eine Taxizentrale in der Rechtsform einer Genossenschaft ist befugt, auch Wett(anders LG Frankfurt am Main/19.01.2016) bewerbsverstöße zum Nachteil ihrer Mitglieder zu verfolgen, wenn dies in ihrer Satzung vorgesehen ist. Durch die angegriffene Rabattaktion wird der Betreiber NEU der App mytaxi nicht zum Taxiunternehmer. Als Vermittler von Taxifahrten ist er aber nicht Adressat der Marktverhaltensregeln zum Taxenfestpreis. Fundstellen: WRP 2016, 240 = GewArch 2016, 152 = WuW 2016, 192
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OLG Celle 30.06.2015



13 U 57/15



PBefG § 49 Abs. 4 Satz 1 Den Gelegenheitsverkehr mit Mietwagen betreibt, wer nach außen als Vertragspartner auftritt, ohne auf die faktische Durchführung durch ein drittes Unternehmen hinzuweisen. Weil das beklagte Mietwagenunternehmen, soweit es die Transporte selbst übernehmen würde, eine Beförderungsleistung nur im Ganzen anbieten und nicht nur einzelne Plätze in ihren Fahrzeugen vermieten dürfte, liegt der Schluss auf ein Umgehungsgeschäft besonders nahe. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 6 T 26



OLG Köln 12.12.2014



6 U 101/14



UWG §§ 3, 4 Nr. 11; PBefG § 49 Abs. 4 Satz 5 Minicar-Unternehmen ist es untersagt, in öffentlichen Telefonverzeichnissen durch die Angaben ihrer Kontaktdaten unter der Rubrik „Taxi“ zu werben oder werben zu lassen. Weiterhin ist es ihnen verboten, auf Plakaten einen Vergleich anzustellen, bei dem der Ausdruck Taxi grafisch weitaus größer dargestellt wird als der Ausdruck Mietwagen beziehungsweise Minicar, weil damit der Eindruck erweckt wird, das Unternehmen betreibe Taxiverkehr. Da hilft auch nicht ab, dass der Begriff „Taxi“ mit Fragezeichen versehen ist. Fundstellen: MMR 2015, 451; BZP-Report 2015 H. 1 T 2



KG Berlin 11.07.2014



3 Ws (B) 355/14



StVG § 25 StVG Ausnahmen von einem Fahrverbot sind nur bei außergewöhnlicher Härte möglich. Im Falle eines Taxifahrers hat der Richter zu prüfen, warum dem betroffenen Fahrer kein Urlaub gewährt beziehungsweise er nicht anderweitig in seinem Betrieb eingesetzt werden kann. Gewöhnlich muss der Richter auch kritisch hinterfragen,
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ob die Arbeitgeberangaben möglicherweise eine Gefälligkeitsaussage sein könnten. Schließlich ist auch zu überlegen, ob es für beide wirtschaftlich zumutbar sein könnte, dem Fahrer Urlaub zu geben oder aber ohne Zahlung von Lohn von seiner Beschäftigung frei zu stellen. Fundstellen: VRS 127, 74; BZP-Report 2015 H. 1 T 2 OLG Hamburg 17.02.2014



OLG Celle 25.10.2013



OLG Bamberg 04.09.2013



2 RB 14/14



PBefG § 47 Abs. 1, 3 Satz 3 Nr. 1 Sinn und Zweck der die Beschränkung der Aufstellung von Taxen auf dafür vorgesehene Taxenstände betreffenden Regelungen ist es nicht nur, ein Bereithalten an lukrativen Stellen, an denen kein Taxenhalteplatz vorhanden ist, zu unterbinden, sondern auch, einen ordnungsgemäßen Verkehrsablauf zu sichern. Das Aufstellen eines Taxis neben einem bereits vollständig belegten Taxenstand ist unzulässig und kann nach Maßgabe der jeweiligen örtlichen Taxenordnung als Ordnungswidrigkeit des unerlaubten Bereithaltens geahndet werden. Ob der Taxenfahrer dabei nicht die Absicht verfolgte, Fahrgäste abzufangen, die auf dem Weg zu einer ordnungsgemäß bereitgehaltenen Taxe sind, ist unerheblich. Fundstellen: VRS 126, 34; BZP-Report 2014 H. 5 T 18



32 Ss 169/13



StGB § 316 Ein Taxifahrer als Berufskraftfahrer weiß um die besonderen Gefahren einer Alkoholaufnahme vor Fahrtantritt und nimmt deshalb in der Regel seine Fahruntauglichkeit mindestens bedingt vorsätzlich in Kauf, wenn er trotz Alkoholkonsums eine Fahrt antritt. Fundstellen: VRS 125, 173 = NZV 2014, 283; BZP-Report 2014 H. 1 T 18



3 Ss OWi 1130/13



StVG § 25 Abs. 2a; OWiG § 16 Ein Taxifahrer handelt gegen seine eigenen Interessen, wenn er zur Oktoberfestzeit erkennbar betrunkene Gäste aufnimmt, ohne Vorsorge für den „Notfall“ eines mit dem Brechreiz kämpfenden Fahrgastes etwa durch Bereithalten von Brechtüten getroffen zu haben. Ein Verkehrsverstoß ist unter diesen Umständen nicht gerechtfertigt, Insbesondere lässt sich die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 64 km/h nicht als rechtfertigender Notstand bewerten. Fundstellen: DAR 2014, 394; BZP-Report 2014 H. 4 T 26



OLG Hamm 03.07.2012



I-4 U 12/12



UWG §§ 3, 4 Nr. 11; PBefG § 49 Abs. 4 Satz 5 Fahrzeuge mit der Aufschrift „T“ auf der Motorhaube oder auf der Seite werden von einem nicht unerheblichen Teil der Verbraucher als Taxen angesehen, insbesondere von denen, die die Unterschiede zwischen Taxen und Mietwagen nicht kennen oder sich darüber keine Gedanken machen. Sie werden dann auch nicht durch den Umstand aufgeklärt, dass das an sich erforderliche Taxenschild auf dem Dach fehlt. Insbesondere, wenn die Fahrzeuge auch noch hellelfenbeinfarben sind. Fundstellen: WRP 2012, 1430; BZP-Report 2012 H. 6 T 26



OLG Hamm 22.03.2011



I-4 U 186/10



UWG § 2 Abs. 1 Nr. 3 Transportiert ein Liegemietwagenunternehmer ohne Genehmigung nach dem Rettungsdienstgesetz einen Patienten mit einem schweren Wundliegegeschwür, so handelt er wettbewerbswidrig. Die Grundlage für die Auswahl des geeigneten und erforderlichen Transportmittels bildet zwar die medizinische Bewertung der Grunderkrankung bzw. Verletzung eines Patienten durch den Arzt. Gleichwohl hat aber der Beförderungsunternehmer die Transportvoraussetzungen zu prüfen und auch den Arzt nötigenfalls darauf aufmerksam zu machen, dass ein verordneter Transport nicht durchgeführt werden kann, wenn die Voraussetzungen für einen Transport nach dem PBefG nicht vorliegen. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 5 S. T 34
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OLG München 29.10.2010



10 U 2892/09



BGB §§ 249 BGB, 254 Abs. 2 Ersatztaxikosten sind in voller Höhe erstattungsfähig, wenn einem wirtschaftlichen denkenden Taxiunternehmer nicht ohne weiteres ein günstigerer Miettarif zugänglich gewesen ist. Zwar treffen diesen im Hinblick auf die Überwachungspflichten am Markt erhöhte Sorgfaltspflichten, da er ständig mit einem Unfall eines seiner Taxen rechnen muss und stets für einen möglichst günstigen Ersatz sorgen können sollte. Aber auch bei einem Verstoß gegen diese Sorgfaltspflichten sind die Kosten in voller Höhe erstattungsfähig, wenn das Unternehmen, welches das Ersatztaxi vermietet hat, preislich im Rahmen des Normaltarifes liegt. Fundstellen: NJW 2011, 936; BZP-Report 2011 H. 2 S. T 34



OLG Hamburg 26.08.2010



3 Ss 69/10



BOKraft §§ 13, 37, 45 BOKraft, PBefG § 51 Abs. 1 Ein Verstoß gegen die bußgeldbewehrte öffentlich-rechtliche Beförderungspflicht liegt jedenfalls in Hamburg grundsätzlich nicht vor, wenn ein Beförderungsvertrag deshalb nicht zustande kommt, weil der Taxenunternehmer oder -fahrer entgegen dem Ansinnen des Fahrgastes eine unbare Begleichung des Beförderungsentgeltes ablehnt. Denn eine Pflicht für Taxenunternehmer und -fahrer, Entgelt für die Beförderung unbar entgegenzunehmen oder Kartenlesegeräte bereitzuhalten, ist der Hamburger Taxenverordnung nicht zu entnehmen. Fundstellen: VRS 119, 375; BZP-Report 2010 H. 7 S. T 42



OLG Hamburg 10.06.2010



1 – 14/10 (RB) – 3 Ss 39/10 (OWi)



PBefG §§ 47 Abs. 1, 61 Abs. 1 Nr. 4 Das Bereithalten eines Taxis liegt bereits vor, wenn der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug haltend/parkend auf Funkaufträge wartet und sich dazu bei der Vermittlung als „frei“ gemeldet hat. Ein solches Verhalten ist nur auf gekennzeichneten Taxenstandplätzen erlaubt. Durch das Bereithalten an einer dafür nicht zugelassenen, aber für Funkaufträge geschäftsgünstigen Stelle, verschafft sich der Taxifahrer gegenüber den seiner Funkvermittlung angeschlossenen Unternehmen einen wettbewerbswidrigen Vorteil. Fundstellen: VRS 119, 138; BZP-Report 2011 H. 4 S. T 26



OLG Frankfurt 14.07.2009



11 U 68/08



GWB §§ 33 Abs. 1, 2 Verlangt eine Taxizentrale als Voraussetzung für die Zertifizierung eines Taxibetriebes als „Service Taxi“, dass sich der Betrieb keiner anderen Taxizentrale zur Rufvermittlung anschließt, handelt es sich um eine ungerechtfertigte und nicht freigestellte Wettbewerbsbeschränkung. Fundstellen: WuW/E DE-R 2721 = OLGR Frankfurt 2009, 961



OLG Naumburg 28.08.2008



1 U 13/08



GWB § 20 Abs. 1 Die Modalitäten des Zugangs von Nichtmitgliedern der Genossenschaft zur Funkvermittlung müssen nicht vollkommen identisch mit denjenigen für die Mitgliedsunternehmen sein. Der genossenschaftliche Zweck einer primär internen Funkvermittlung von Aufträgen stellt einen sachlichen Grund für eine graduelle Ungleichbehandlung dar. Das Verlangen einer Kaution vom Teilnehmer in Höhe des Betrages von zwei bis drei monatlichen Vermittlungsentgelten ist sachlich gerechtfertigt. Fundstellen: GRUR-RR 2009, 114 = OLGR Naumburg 2009, 66; BZP-Report 2008 Heft 8 T 34



OLG Nürnberg 16.05.2008
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3 U 2534/07



PBefG § 49 Abs. 4 Satz 6; BOKraft Anlage 1 zu § 26 Ein dem Taxidachschild ähnliches Dachzeichen darf auf einem Mietwagen nicht verwendet werden! Fundstelle: AR 23/08 v. 29.05.2008
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OLG München 07.03.2006



6 U 5417/05



PBefG § 49 Abs. 4 Satz 1; UWG § 13 Sammelfahrten von Dialysepatienten verschiedener Krankenkassen für einen Dialysezentren-Betreiber sind als dem Mietwagenverkehr verbotene Einzelplatzvermietungen einzustufen! Fundstellen: AR. 25/06 v. 22.05.2006; BZP-Report 2006 H. 4, S. 26



LG Frankfurt 19.01.2016



3-06 O 72/15



PBefG §§ 39 Abs. 1, Abs. 3, 51 Abs. 5; UWG §§ 3, § 4 Nr. 11 Bei der Festpreisvorschrift für Taxen handelt es sich um eine Marktverhaltensregelung, das heißt um eine Vorschrift, die auch im Interesse der Marktteilnehmer, nämlich der Verbraucher und Mitbewerber, ein Marktverhalten vorschreibt, um ruinösen Preiswettbewerb zu verhindern und so ein funktionsfähiges Taxigewerbe zu erhalten. Die Beförderungsentgelte für Taxen sind demnach Festpreise, die auch nicht durch Rabattaktionen unterschritten werden dürfen. An die Festpreisvorschrift hat sich u.U. auch ein Unternehmen zu halten, dass keine eigene Verfügungsgewalt über Fahrzeuge, Einrichtung und Betriebspersonal hat, mithin nicht die Unternehmereigenschaften gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 erfüllt. Entscheidend ist nämlich der Außenauftritt als Beförderer. Ein Unternehmen, welches Taxifahrten vermittels der App mytaxi vermittelt, ist damit mittelbar Normadressat und hat es zu unterlassen, einen Rabatt auf den Taxipreis in Höhe von 50 % für die Taxikunden zu gewähren. Ohne selbst Unternehmerin i.S.v. § 3 zu sein, ist die App-Vermittlung durch Vermittlung der Taxifahrten, Regelung der Zahlungsmodalitäten sowie durch die Abtretung der Forderung auf das Beförderungsentgelt gegen den Kunden an sich selbst derart in die Nähe eines Unternehmers gerückt, dass sie sich einigen Pflichten des PBefG nicht entziehen kann. Fundstellen: GewArch 2016, 151; AR.Nr. 05/16 vom 22.01.2016; BZP-Report 2016 H. 1 T 3



NEU



(anders OLG Stuttgart/19.11.2015)



LG Nürnberg-Fürth 29.10.2015



8 O 6456/14



BGB §§ 249, 251 Die Kosten für die Anmietung eines Ersatztaxis können auch ersatzfähig sein, wenn die Kosten den entgangenen Gewinn um 154 Prozent übersteigen. Bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung ist auch das Interesse des Geschädigten an der ungestörten Fortführung seines Betriebs zu berücksichtigen. Darunter fällt beispielsweise sein Anliegen, den guten Ruf seines Betriebs nicht zu gefährden, mit vollem Wagenpark disponieren zu können und die Restkapazität an Fahrzeugen nicht übermäßig beanspruchen zu müssen. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 4 T 26



LG Nürnberg-Fürth 22.07.2015



8 S 7887/14



BGB § 249 Die Höhe der von den Kosten eines Vermietwagens abzusetzenden Eigenersparnis ist bei einer Ersatztaxi-Anmietung wie bei einem nicht gewerblich genutzten Fahrzeug mit drei Prozent zu bemessen. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 6 T 26



LG Stuttgart 16.06.2015



44 O 23/15 KfH



UWG §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 11; PBefG § 6 Da mytaxi einen Teil des unternehmerischen Risikos der über sie vermittelten Fahrt trägt und wesentlich in die Abwicklung eingebunden ist, darf das Unternehmen laut Marktverhaltensregel den Taxitarif weder unterschreiten noch überschreiten. Mit einer 50-Prozent-Rabattaktion verstößt mytaxi aber dagegen. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 5 T 2



LG Berlin 09.02.2015



101 O 125/14



UWG §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 11; PBefG § 49 Abs. 4 Sätze 2 und 3 Der Firma Uber ist es untersagt, in der Stadt Berlin die von ihr herausgegebene Smartphone-Applikation Uber App für Mietwagenfahrer und Mietwagenunternehmer für die Vermittlung von Fahraufträgen einzusetzen. Ebenso gilt das Verbot dafür, Mietwagenunternehmer durch den Versand von E-Mails, SMS oder durch das Absetzen von Telefonaten dazu zu veranlassen, sich im Stadtgebiet Berlin außer-



NEU
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halb des Betriebssitzes des jeweiligen Mietwagenunternehmers bereitzuhalten, ohne dass konkrete Vermittlungsaufträge von Fahrgastkunden vorliegen. Fundstellen: Schaden-Praxis 2015, 241 = GRUR-RR 2015, 350; BZP-Report 2015 H. 2 T 26
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LG Frankfurt 25.08.2014



2-03 O 329/14



UWG §§ 3 , 4 Nr. 11; PBefG §§ 1, 6 Die Funktionsweise von Uber Pop ist mit den im PBefG aufgestellten Regeln nicht vereinbar. Uber vermittelt Personenbeförderungen, die von Personen und ihren Fahrzeugen durchgeführt wurden, die nicht über eine Genehmigung verfügten und bei denen das Entgelt für die Fahrt die Betriebskosten überstieg. Uber ist, auch wenn es unmittelbar keine Beförderungsleistungen erbringt und damit nicht Unternehmer ist, zumindest als Teilnehmer an einem von dem Fahrer begangenen Verstoß anzusehen, zumal § 6 PBefG auch Umgehungen der Bestimmungen des PBefG erfasst. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 7 T 34



LG Gera 11.07.2013



2 HK O 243/12



UWG §§ 3, 5, 8; PBefG § 49 Abs. 4 Satz 2 Ein Mietwagenunternehmer darf auf seinem Mietwagen die Mobiltelefonnummer nicht angeben. Denn dies fordert die interessierten Verkehrskreise dazu auf, Fahraufträge über diese Handynummer zu erteilen, wobei dann nicht feststellbar ist, wo die Aufträge angenommen werden, insbesondere also, ob dies unterwegs geschieht. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 6 T 26



LG Würzburg 04.12.2012



11 O 1744/12



BGB § 254 Abs. 1 Ein Mitverschulden des Taxifahrers an der Entstehung des Unfalls, der sich so ereignet, dass der von der dann ausgestiegenen Mutter abgeschnallte zweieinhalbjährige Sohn selbstständig die linke hintere Tür des Taxis öffnet, wodurch es zu einer Kollision mit einer Straßenbahn kommt, ist nicht gegeben. Er konnte darauf vertrauen, dass die Mutter sich so verhalten würde, dass eine Schädigung des Kindes verhindert wurde, indem sie mit ihrem Kind zusammen das Fahrzeug auf ihrer Seite verließ. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 6 T 26



LG Saarbrücken 05.04.2012



13 S 15/12



BGB § 249 Bei einem Einzelunternehmer, der nur über ein einziges Taxi verfügt, und der zudem zu seiner Existenzsicherung maßgeblich auf das Behalten seines kleinen Kundenstamms angewiesen ist, sind die Kosten des Ersatztaxis auch dann nicht unverhältnismäßig i.S.d. § 251 Abs. 2 BGB, wenn die Kosten des Ersatztaxis um 313 % höher sind als der erzielte Gewinn. Denn das festgestellte Verhältnis von 313 % ist jedenfalls nicht so groß, dass es bereits für sich geeignet wäre, die Entscheidung des Geschädigten, für sein bei einem Unfall beschädigtes Taxi ein Ersatztaxi anzumieten, als schlechthin unvertretbar erscheinen zu lassen. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 4 T 26



LG Düsseldorf 02.09.2011



20 S 73/11



BGB §§ 249 Abs. 2, 252 Ein Mehrwagenunternehmer kann den durch den unfallbedingten Ausfall eines der Taxis entstandenen Erwerbsschaden nicht auf der Basis des täglich mit einem Taxi erzielten Durchschnittsgewinns errechnen. Vielmehr muss er darlegen, welchen Verdienst er zusätzlich erzielt hätte, wenn das Unfallfahrzeug nicht ausgefallen wäre. Fundstelle: BZP-Report 2012 H. 4 T 26



LG Oldenburg 08.08.2011



3 Qs 236/11



StPO § 103 Abs. 1 Satz 1 Eine Durchsuchung bei anderen Personen als dem Beschuldigten zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände ist zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. Besteht gegen einen beschuldigten Taxiunternehmer der Ver-
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dacht der Begehung von Steuerstraftaten und war der Betroffene im Ermittlungszeitraum als Taxifahrer für den Beschuldigten tätig war, ist zu vermuten, dass er über Unterlagen verfügt, aus denen sich ergibt, zu welchen Zeiten er für den Beschuldigten gefahren ist, welche Fahrzeuge er benutzt und welche Einnahmen er aus der Tätigkeit erzielt hat. Fundstelle: BZP-Report 2014 H. 1 T 18 LG Saarbrücken 08.04.2011



LG München I 27.10.2009



LG Kleve 30.01.2009



13 S 152/10



BGB §§ 249 Abs. 2, 254 Abs. 1 Eine Reparatur außerhalb einer markengebundenen Fachwerkstatt ist dem Geschädigten auch dann unzumutbar, wenn das beschädigte Fahrzeug ein Taxi ist, welches im Unfallzeitpunkt bereits 200.000 km gelaufen, jedoch noch keine drei Jahre alt war. Fundstellen: NJW 2011, 2594 = NZV 2011, 501; BZP-Report 2011 H. 7 T 34



13 S 9552/09



StVO § 41 Abs. 2 Nr. 4 Ein Hotelier, der der Einrichtung eines Taxistandplatzes und Anbringung des Zeichens 229 auf seinem Grundstück zugestimmt und die Nutzung für alle Taxiunternehmen ohne Beschränkung freigegeben hat, verzichtet auf sein uneingeschränktes Hausrecht. Er kann daher ein Hausverbot gegen einen Taxifahrer nur dann erteilen, wenn dieser den Betriebsablauf des Hotels stört. Fundstelle: NJW-RR 2010, 760



8 O 180/07



UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5, PBefG § 49 Abs. 4 Ein Unternehmen, welches Mietwagen, Taxis und Busse von drei Orten aus einsetzt, darf auf Visitenkarten, Presseanzeigen, sonstigen Verlautbarungen und Werbeträgern nur dann mit drei unterschiedlichen Telefonnummern diese drei Verkehrsmittel anbieten, wenn es gleichzeitig mitteilt, in welchen Orten sich die Betriebssitze für die Mietwagen und Taxis befinden. Fundstelle: BZP-Report 2009 Heft 2 T 26



11c C 24/15



BGB §§ 25, 242 Eine Taxigenossenschaft hat Disziplinargewalt auch gegenüber solchen ihre Einrichtungen nutzenden Fahrern, die als Arbeitnehmer nicht Mitglied der Genossenschaft sind. Wird im verbandsinternen Beschwerdeweg gegen eine Disziplinarentscheidung die Entscheidungsfindung unzureichend dokumentiert, so ist die Tatsachenfeststellung durch das staatliche Gericht zu wiederholen. Es spricht eine zu widerlegende tatsächliche Vermutung dafür, dass der im Datenfunkprotokoll eingetragene Fahrer zum dort angegebenen Zeitpunkt das Taxi gefahren ist.



AG München 28.10.2015



1117 OWi 253 Js 184485/15



TaxitarifVO München Wer für ein Fahrzeug, welches nicht als Großraumtaxi nach der örtlichen Taxiordnung zu qualifizieren ist, einen Mehrpersonenzuschlag nimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Fundstelle: BZP-Report 2016 H. 3 T 2



AG München 25.06.2015



922 Cs 433 Js 114354/15



StGB §§ 185, 240 Ein Taxifahrer, der ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn überholt und dem Fahrer während des Überholvorgangs den "Stinkefinger" zeigt sowie dann anschließend so knapp vor dem überholten Fahrzeug einschert, dass dessen Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen ist, begeht eine Beleidigung in Tatmehrheit mit Nötigung. Geldstrafe von 1000 € und 1 Monat Fahrverbot waren die Folge. Fundstellen: VD 2016, 53; BZP-Report 2016 H. 2 T 26



AG Düsseldorf 02.02.2016
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213 C 26734/14



BGB § 253 Abs. 2 Einem Taxifahrer, dem das Fahrtgeld in den Mund gestopft wird und der dadurch Verletzungen erleidet, steht vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der tätlichen Beleidigung ein Schmerzensgeld (im entschiedenen Fall: 500 €) zu. Vorgefallen war, dass der Fahrgast meinte, dass der Taxifahrer nicht schnell genug fahre, weil dieser an Ampeln, die bereits Gelblicht zeigten, nicht weiterfuhr. Deshalb wollte er aussteigen und weigerte sich zunächst, zu zahlen. Als der Taxifahrer auf seinem Geld bestand, nahm der Gast einen 100-Euro-Schein aus seiner Tasche und versuchte, ihn dem Taxifahrer in den Mund zu stopfen. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 7 T 26



4 C 144/14



BGB § 249 Satz 2 Der Geschädigte eines Verkehrsunfalles ist gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen Varianten den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen. Deshalb hat der Geschädigte eines Verkehrsunfalles auch keine weiteren Ansprüche auf eine Mietwagenkostenerstattung, wenn der Schädiger bereits mehr erstattet hat, als die vom Schädiger gefahrenen 156 Kilometer mit einem Taxi gekostet hätten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ansonsten keine Umstände gegeben sind, die eine Mietwagenanmietung unabhängig von einem bestimmten Fahrbedarf rechtfertigen. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 7 T 26



58 C 3970/14



BGB § 249 Der so genannte „Taxirabatt“ berechtigt eine eintrittspflichtige Kfz-Versicherung nicht zur einseitigen Kürzung von Reparaturkosten. Die Anrechnung eines „Taxirabattes“ widerspricht dem Sinn und Zweck des Schadenersatzrechts und führt zu einer „unbilligen Entlastung des Schädigers“. Der Rabatt wird unter Gesichtspunkten der Kundenbindung gewährt und ist ein Vorteil, den Taxi-Unternehmen auf dem Markt durchgesetzt haben. Fundstellen: Schaden-Praxis 2015, 8; BZP-Report 2015 H. 2 T 26



AG Hamburg 15.07.2014



238 OWi 2415 J2 257/14 (73/14)



PBefG § 22; BOKraft § 13 Ein mit Bußgeld zu ahndender Verstoß gegen die Beförderungspflicht kann auch begangen werden, indem ein Taxenfahrer zwar mit der Ausführung eines Auftrags beginnt, sich dann aber so danebenbenimmt, dass die Fahrgäste die Fahrt abbrechen. Das Fehlverhalten des Taxifahrers bestand darin, dass er auf die Frage, ob mit Karte gezahlt werden könne, sehr gereizt und laut schreiend reagierte und zudem auf die Nachfrage, ob er denn den schnellsten Weg fahre, ebenfalls wieder laut schrie und aggressiv auf das Lenkrad einhämmerte. Fundstellen: VRS 129, 157; BZP-Report 2016 H. 1 T 2



AG Hamburg 31.01.2014



234 OWi 162/13



PBefG § 22; BOKraft § 13 Abs. 1 Eine berechtigte Weigerung eines Taxifahrers, einen Fahrgast zu befördern, lässt sich nicht allein aus dem Umstand herleiten, dass der Fahrgast erheblich alkoholisiert ist. Es müssen neben der Alkoholisierung weitere Anzeichen hinzutreten, aus denen sich auf eine vom Fahrgast ausgehende Gefahr schließen lässt, wie z.B. aggressives Verhalten gegenüber dem Fahrer oder Dritten, erhebliche motorische Einschränkungen oder Verschmutzung seiner Kleidung, die erkennen lässt, dass der Fahrgast sich bereits übergeben oder keine Kontrolle über die Körperfunktionen von Blase oder Schließmuskel mehr hat. Fundstellen: VRS 126, 155 = DAR 2014, 652



AG Hamburg 28.01.2014



234 OWi 163/13



PBefG §§ 22, 61 Abs. 1 Nr. 3c, BOKraft § 13 Abs. 1 Die Beförderungspflicht, deren Kenntnis bei einem Taxifahrer vorauszusetzen ist, ist verletzt, wenn der Taxifahrer eine Beförderung von Fahrgästen mit Hunden



NEU



AG Kehl 18.02.2015



NEU



AG Düsseldorf 28.01.2015



NEU
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ablehnt, obwohl eine Durchführung des Fahrauftrags objektiv möglich ist. Auch bei einem Erstverstoß ist eine Beförderungsverweigerung als schwerwiegende Pflichtverletzung anzusehen, die durch eine spürbare Geldbuße zu ahnden ist. Fundstellen: VRS 126, 155 = NZV 2014, 375; BZP-Report 2014 H. 5 T 18 AG München 02.09.2010



271 C 11329/10



BGB §§ 823, 254 Wer sich wegen Alkoholkonsums im Taxi übergibt, muss zahlen, nicht unbedingt aber die vollen Kosten der Reinigung. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Taxifahrer nicht sofort anhält, wenn der Fahrgast sagt, ihm sei übel. Denn damit trifft den Fahrer eine Mitschuld. Bei solcher Falllage ist eine Kostenteilung angemessen. Fundstelle: BZP-Report 2010 H. 7 S. T 42



AG München 01.12.2009



155 C 16937/09



BGB § 832 Da es keine Gefährdungshaftung für Kinder gibt, müssen die Eltern weder die Reinigung bezahlen noch anderen Schadensersatz leisten, wenn sich ein Kind im Taxi übergibt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich das Kind plötzlich und unerwartet übergeben hat. Grundsätzlich haften Eltern in derartigen Fällen nur, wenn sie die Übelkeit ihres Kindes früh erkennen und trotzdem nichts unternehmen, um eine Verunreinigung zu vermeiden. Fundstelle: BZP-Report 2010 H. 5 T 26



145 C 37/05



BGB §§ 249 ff. 1. Bereits das Einsteigen eines Fahrgastes in ein Taxi trotz vorherigen Konsums einer übermäßigen Menge von Alkohol kann aus dem rechtlichen Grundsatz der sogenannten actio libera in causa („vorverlegte Verantwortlichkeit“) einen Schuldvorwurf begründen, wenn der Fahrgast sich später in das Fahrzeug erbricht.



AG Köln 25.11.2005



2. Eine gewisse Verschmutzung, wie z.B. durch verschmutzte Schuhe, kann durchaus vertragsgemäßer Gebrauch des Taxis sein. Weitergehende Verschmutzungen wie Erbrechen gehen jedoch wegen der zumindest vorübergehenden mangelnden Nutzbarkeit des Taxis weit darüber hinaus und bedürfen eines erhöhten Entgeltes, ggf. auch Schadenersatz wegen Nutzungsausfall. Fundstelle: BZP-Report 2006 H. 2 S. 42
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VI. Entscheidungen von Arbeits- und Sozialgerichten
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BSG 13.12.2011



B 1 KR 9/11 R



LSG Hessen 27.03.2014



L 8 KR 27/13 B ER



SGB V § 133 Die in Versorgungsstruktur-Verträgen zwischen Krankenkassen und Taxengewerbe vereinbarten Vergütungen haben nicht die Rechtsqualität von Gebührenordnungen. Bestehende Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern mit höheren Preisen werden aber von Verträgen zwischen Kassen und Dritten mit niedrigeren Preisen nicht berührt. Die Höchstpreisregelung in § 133 Abs. 1 Satz 4 SGB V berechtigt die Krankenkassen nicht dazu, eingegangene rahmenvertragliche Vergütungsverpflichtungen einseitig einem Vorbehalt günstigerer Vertragsangebote Dritter zu unterwerfen. Fundstellen: KrV 2014, 32; BZP-Report 2014 H. 4 T 26



LSG Baden-Württemberg L 4 KR 5892/09 22.07.2011



SGB V § 60 Ein Taxiunternehmer, der einen Krankentransport durchführt, hat keinen Anspruch auf Vergütung einer Wartezeit, wenn eine solche in der notwendigen vertragsärztlichen Verordnung nicht verordnet ist. Da der Arzt die Wartezeit nicht verordnete, ist daraus zu schließen, dass zwingende medizinische Gründe nicht gegeben waren dafür, dass das Taxi, welches den Versicherten von seiner Wohnung in die Klinik brachte, während der Behandlung wartete, um ihm nach Ende der Behandlung wieder in seine Wohnung zurückzufahren. Fundstelle: BZP-Report 2011 H. 8 T 34



LSG NRW 01.07.2010



SGB V § 133; GG Art 12; PBefG § 51, UWG § 12 Abs. 2 Will ein Personenbeförderungsunternehmer mit seinem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz einer Krankenkasse untersagen, per Internetausschreibung mit Taxiunternehmen Verträge über Krankenfahrten zu einem Entgelt unter dem Taxitarif abzuschließen, so fehlt es an dem hierzu erforderlichen Anordnungsanspruch. Denn die Sicherung der finanziellen Stabilität und der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein überragender Gemeinwohlbelang, der Regelungen und Einschränkungen der Berufsausübung rechtfertigt. Danach haben sich Preisvereinbarungen innerhalb der Ausschreibung von Patientenfahrten an den möglichst preisgünstigsten Versorgungsmöglichkeiten auszurichten. Fundstelle BZP-Report 2011 H. 4 S. T 26



L 5 KR 253/10 B ER



SGB V §§ 60 Abs. 1 Satz 3, 133 Abs. 1 Satz 4 Taxiunternehmen können den im Rahmenvertrag mit Krankenkassen vereinbarten Preis grundsätzlich auch dann verlangen, wenn die Krankenkassen einen günstigeren Anbieter gefunden haben. Fundstelle: AR 21/2012 v. 12.07.2012
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VII. Entscheidungen von Finanzgerichten BFH 23.09.2015



V R 4/15



UStG § § 12 Abs. 2 Nr. 10 lit. b; PBefG §§ 47 Abs. 1, 49 Abs. 4, 51 Abs. 1 Nr. 1 Für die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatz ist es unbeachtlich, wenn der Unternehmer die begünstige Personenbeförderungsleistung nicht selbst durchführt, sondern durch einen Subunternehmer durchführen lässt. Insbesondere muss sie nicht durch den Genehmigungsinhaber mit eigenbetriebenen Taxen erbracht werden. Der im nationalen Recht vorgesehene ermäßigte Steuersatz für Personenbeförderungsleistungen im Nahverkehr durch Taxen ist europarechtskonform und gilt grundsätzlich nicht für entsprechende von Mietwagenunternehmern erbrachte Leistungen. Fundstellen: BFHE 251, 444 = BStBl II 2016, 494 = DStR 2016, 122; BZP-Report 2016 H. 2 T 26



BFH 02.07.2014



XI R 39/10



UStG § 12 Abs. 2 Nr. 10 Die nationale Regelung zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförderungsleistungen im Nahverkehr mit Taxen ist grundsätzlich europarechtskonform. Dies gilt auch angesichts des Umstands, dass entsprechende Beförderungsleistungen mit Mietwagen nicht von dieser Vergünstigung erfasst sind, sondern dem Regelsteuersatz unterliegen. Diese Rechtslage kann anders zu beurteilen sein, wenn von einem Mietwagenunternehmer durchgeführte Patientenfahrten auf Sondervereinbarungen beruhen, die auch für Taxiunternehmer gelten. Fundstellen: BFHE 246, 549 = DStR 2014, 2174; AR.Nr. 38 v. 23.10.14, BZP-Report 2014 H. 8 T 26



BFH 18.04.2013



X B 18/12



EStG § 6 Abs. 1 Nr. 4 Taxifahrzeuge können generell (auch) für private Zwecke genutzt werden. Damit handelt es sich typischerweise um Fahrzeuge, die für den Transport von Personen nebst einer gewissen Menge Gepäck und damit für private Zwecke verschiedenster Art geeignet sind. Damit gilt der von der Finanzrechtsprechung entwickelte Erfahrungssatz, dass diese Fahrzeuge auch nicht nur vereinzelt und gelegentlich zu privaten Zwecken eingesetzt werden. Dies stellt sich anders nur bei LKW und Zugmaschinen dar. Insofern ist auch dann die 1-Prozent-Regelung anzuwenden, wenn einem Taxiunternehmer neben den Taxen ein weiteres Privatfahrzeug zur Verfügung steht. Dem entgehen kann der Unternehmer nur so, dass er die Möglichkeiten der vereinfachten Fahrtenbuchführung nutzt. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 5 T 26



BFH 23.10.2012



VII R 41/10



SchwarzArbG §§ 3 bis 5 Die Geschäftsunterlagen einer Taxizentrale, aus denen sich Umfang und Beschäftigungsdauer der Fahrer der angeschlossenen Taxiunternehmen ergibt, dürfen von der Zollverwaltung jedenfalls dann eingesehen und geprüft werden, wenn die klagende Taxigenossenschaft so vermittelt, dass jeder Fahrer der angeschlossenen Taxiunternehmen sich bei Arbeitsaufnahme mit einer PIN-Nummer bei der Klägerin anmelden muss. Offenlegen muss die „Taxizentrale“ alle Geschäftsdaten, aus denen sich der Betrieb eines Taxis durch ein angeschlossenes Unternehmen und der dabei eingesetzte Fahrer sowie die ihm zugeteilten Fahraufträge ergeben, weil sie u.U. Auftraggeberin im Sinne des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes ist. Der Begriff „Auftraggeber“ in §§ 3 bis 5 SchwarzArbG erfasst nämlich nicht nur jeden, der eine Dienst- oder Werkleistung durch Personen ausführen lässt, die ihm dafür vereinbarungsgemäß zur Verfügung stehen. Auftraggeber ist auch, wem die Steuerung von Personen verbindlich übertragen worden ist, sodass er den konkreten Einsatz dieser Personen frei von näheren Weisungen bestimmen kann und dadurch dazu beiträgt, dass gegebenenfalls Schwarzarbeit geleistet beziehungs-



NEU
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Aktuelle Rechtsprechungsübersicht für das Personenbeförderungsgewerbe



Datum der Entscheidung



Aktenzeichen



§§ Inhalt Fundstelle(n):



weise ermöglicht wird. Die bloße Weitergabe eines Auftrags ohne Verpflichtung des Vermittelten zum Tätigwerden reicht hingegen nicht aus. Fundstellen: BFHE 239/10 = NZA-RR 2013, 148; BZP-Report 2013 H. 1 T 18 BFH 19.07.2007



V R 68/05



UStG § 12 Abs. 2 Nr. 10 1. Soweit nach dem Umsatzsteuerrecht Taxifahrten unterschiedlich behandelt werden, als Fahrten innerhalb einer Gemeinde unabhängig von der konkreten Fahrtstrecke immer als Nahverkehrsfahrt ermäßigt zu besteuern sind, während dies für Taxifahrten außerhalb eine Gemeinde nur dann gilt, wenn die einzelne Fahrt 50 Kilometer nicht überschreitet, ist dies als gesetzgeberische Typisierung verfassungsgemäß. 2. Hin- und Rückfahrt bei Patientenfahrten mit Taxi sind eine einheitliche Beförderungsleistung, wenn vereinbarungsgemäß die Fahrt nur kurzfristig unterbrochen wird und der Fahrer auf den Fahrgast wartet („Wartefahrt“). Eine nichteinheitliche Beförderungsleistung liegt vor, wenn das Taxi nicht auf den Fahrgast wartet, sondern später wieder abholt und zum Ausgangspunkt zurückbefördert („Doppelfahrt“). Fundstelle: BZP-Report 2007 H. 8 S. 26



FG Hamburg 18.12.2015



2 K 281/14



AO §§ 162, 146, 147 Die Gutachten eines Hamburger Sachverständigenbüros über die wirtschaftliche Lage des Hamburger Taxigewerbes bieten eine geeignete Schätzungsgrundlage. Schätzungsunsicherheiten gehen grundsätzlich zu Lasten des Steuerpflichtigen, der seine Aufzeichnungspflichten verletzt hat. Eine Schätzung der Umsatzerlöse muss sich deshalb nicht an dem unteren Rand einer Spannbreite orientieren. Dies gilt insbesondere, wenn die unteren Werte nicht plausibel sind.



14 K 2436/14



EStG § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Für die Anwendung der „1%-Regelung“ als Bemessung für die Ermittlung des Eigenverbrauchs aus der privaten Nutzung ist der spezielle Listenpreis für Taxis zugrunde zu legen, auch wenn der "normale" Listenpreis höher ist. Fundstellen: BB 2016, 2133; AR.Nr. 34/16 vom 13.09.2016



NEU



FG Düsseldorf 23.10.2015



NEU



FG Baden-Württemberg 15.07.2015



1 K 772/15



UStG § 12 Abs. 2 Nr. 10 lit. b; PBefG § 47 Abs. 1 Die von einem Unternehmer im Auftrag einer Krankenkasse durchgeführten Krankenfahrten unterliegen auch dann dem ermäßigten Steuersatz, wenn der Unternehmer keine gültige PBefG-Konzession besitzt und daher einen Subunternehmer mit Konzession zur Durchführung der Krankenfahrten beauftragt hat. Entscheidend ist für die Steuerermäßigung nach Gesetzeswortlaut die Beförderungsart („Taxenverkehr“) und die Beförderungsstrecke (nicht mehr als 50 Kilometer), nicht aber das Vorliegen einer Genehmigung. Fundstellen: EFG 2016, 78; BZP-Report 2015 H. 7 T 26



FG Hamburg 11.11.2014



6 K 206/11



AO § 147 Abs. 1 Für ein Taxiunternehmen erfüllen nur die Schichtzettel die Mindestanforderungen aus der Einzelaufzeichnungspflicht. Deren Aufbewahrung als Einnahmeursprungsaufzeichnungen ist nur dann nicht erforderlich, wenn die Tageskasse unmittelbar nach Auszählung in das Kassenbuch mit aneinandergereihte Tageskassenberichten übertragen wird. Für die Schätzung der Besteuerungsgrundlagen bei einem Taxiunternehmen ist die Methode, die geschätzte Jahresfahrleistung mit einer empirisch begründbaren Größe „Umsatz (netto) pro gefahrenen Kilometer“ zu multiplizieren, sachgerecht. Fundstelle: BZP-Report 2015 H. 1 T 2



NEU
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Aktuelle Rechtsprechungsübersicht für das Personenbeförderungsgewerbe



Datum der Entscheidung



Aktenzeichen



§§ Inhalt Fundstelle(n):



FG Hamburg 18.11.2009



6 K 90/08



AO § 162 Verstößt der Betreiber eines Taxiunternehmens gegen die Pflicht, sog. Schichtzettel zu führen und diese aufzubewahren, berechtigt dies die Finanzbehörde zur Schätzung. Dabei kann sich das Finanzamt an der oberen Grenze des Schätzungsrahmens orientieren, weil der Steuerpflichtige möglicherweise Einkünfte verheimlichen will. Fundstelle: StBW 2010, 213 (LS)



FG Hamburg 24.01.2005



II 27/03



AO § 162 Werden in finanzgerichtlichen Verfahren um die Rechtmäßigkeit von Hinzuschätzungen zu den erklärten Gewinnen eines Taxiunternehmers unter Zugrundelegung der festgestellten Werte für Gesamtkilometer, Besetztanteil und Touren pro Tag Bruttoeinnahmen ermittelt, die letztlich sogar höher sind als die geschätzten Werte, so bleibt es bei den Werten, die im Rahmen der Außenprüfung geschätzt wurden. Fundstellen: FGReport 2005, 40 (LS); BZP-Report 2006 H. 3 S. 34



VIII. Weitere Gerichte Bundespatentgericht 03.07.2014



26 W (pat) 9/13
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MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 „App your Cab“ für einen Taxi-Bestelldienst ist markenrechtlich nicht als Wortmarke anmeldbar. Denn eine solche Bezeichnung hat keine Unterscheidungskraft, weil der Verkehr dieser Bezeichnung lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet. Unterscheidungskraft wäre gegeben, wenn das Zeichen geeignet ist, die beanspruchte Ware und Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Der Slogan, der letztlich nur heißt: Ruf dir dein Taxi per App, ist auch keine phantasievolle Begriffsneubildung, sondern nur mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von englischen Begriffen. Fundstelle: BZP-Report 2013 H. 6 T 26
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Informationsdienst des BZP



Liste Allgemeine Rundschreiben Nr. Datum 01/15 09.01.15 02/15 14.01.15 03/15 04/15 05/15 06/15



20.01.15 21.01.15 22.01.15 16.02.15



07/15 20.02.15 08/15 23.02.15 09/15 02.03.15 10/15 03.03.15 11/15 03.03.15 12/15 05.03.15 13/15 06.03.15 14/15 09.03.15 14a/15 10.03.15 15/15 10.04.15



16/15 13.04.15



17/15 21.04.15 18/15 30.04.15 19/15 30.04.15



20/15 19.05.15
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Bezeichnung Mindestlohn: Bundesministerium der Finanzen bekräftigt die BZP-Auffassung, dass die vereinfachten Arbeitszeitaufzeichnungspflichten nicht im Taxigewerbe gelten! Konditionen 2015: Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet seinen Kunden aus dem Taxi- und Mietwagengewerbe ein hochinteressantes Gesamtangebot! Sehr breite Taxi-Produktpalette von Mercedes-Benz mit attraktiven Konditionen 2015 Volkswagen Pkw bietet auch 2015 wieder sehr attraktive Taxi-Konditionen! Die Mercedes-Benz Minibusse für Taxi- und Mietwagenunternehmer auf der Bus Store Show Antwort auf Groschek/Müller: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel unterstreicht die Bedeutung des geltenden Ordnungsrahmens! Aufruf an die Bundes- und Länderbehörden zur Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Wettbewerbsrahmens! Antwort auf Groschek/Müller: auch Bundesverkehrsminister Dobrindt unterstreicht die Bedeutung des geltenden Ordnungsrahmens! Urteil des Landgerichts Berlin vom 09.02.2015 – Aktenzeichen 101 O 125/14 - : Der Einsatz der Uber App für Mietwagenaufträge in der Stadt Berlin ist untersagt! Veränderung in der BZP-Geschäftsstelle: Frau Marx seit diesem Monat im Ruhestand, die neue Mitarbeiterin ist Frau Reinhardt „Offene“ Erweiterte Vorstandssitzung am 7. Mai 2015 in Bad Homburg v. d. Höhe hier: Einladung / Buchungsfrist für das Kontingent im Tagungshotel Maritim Star-Sonderaktion 2015 für BZP-Mitglieder: Neukunden erhalten neben dem Exklusiv-Nachlass von 2,50 Cent/Liter einen Tankgutschein über 20 bzw. 40 Euro! Ford-Fiegl legt auch im Frühjahr 2015 hochinteressante Angebote auf! Dritte Antwort auf Groschek/Müller: auch Bundesarbeitsministerin Nahles unterstreicht die Bedeutung des geltenden Ordnungsrahmens! BZP-Ehrenmitglied Richard Riedelsheimer verstorben Trauerfeier für BZP-Ehrenmitglied Richard Riedelsheimer am 13.03.2015 in StuttgartGaisburg NOVOFLEET baut Angebot aus: 1 Karte – über 30 starke Partner: BZP-Mitglieder sparen an mittlerweile rund 3.300 Discount-Tankstellen zusätzlich 1,8 Cent! Neu: Wagenwäschen bei Mr. Wash bargeldlos! A.T.U-Rahmenvertrag bietet BZP-Mitgliedern ab sofort deutlich verbesserte GroßkundenKonditionen: Scheibenaustausch 30%, Zubehör 10 % und 15 % auf den Filialpreis bei Reifen und Kompletträdern. Ganz neu: bei Dienstleistungen wird sogar 20% Nachlass gewährt! „Offene“ Erweiterte Vorstandssitzung/Frühjahrstagung am 7. Mai 2015 in Bad Homburg hier: Tagesordnung und Veranstaltungsablauf Internationales Symposium „Gewalt, Übergriffe und Aggression im Transportwesen“ vom 16. - 18. September 2015 in Hamburg: Programm und Anmeldeformular Stellungnahme der Bundesregierung zum XX. Bericht der Monopolkommission: Die Bundesregierung stützt die Abgrenzung zwischen Taxi- und Mietwagenverkehr und lehnt die von der Monopolkommission vorgeschlagene Freigabe der Taxipreise in Deutschland ab! Erweiterter BZP-Vorstand des BZP in Bad Homburg: Viel Sacharbeit, engagierte Diskussionen und eine Resolution gegen die Rabattpolitik der Daimler-Tochter mytaxi. Medial aufbereitete Zusammenfassung auf www.bzp.org!
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Informationsdienst des BZP



Liste Allgemeine Rundschreiben Nr. Datum 21/15 21.05.15



22/15 23/15 24/15 25/15 26/15



16.06.15 25.06.15 24.07.15 27.07.15 31.07.15



27/15 07.08.15 28/15 29/15 30/15 31/15



13.08.15 14.08.15 17.08.15 08.09.15



32/15 08.09.15 33/15 11.09.15 34/15 05.10.15 35/15 07.10.15 36/15 15.10.15



37/15 38/15 39/15 40/15



15.10.15 28.10.15 30.10.15 09.11.15



41/15 11.12.15 42/15 11.12.15 43/15 16.12.15 44/15 18.12.15



Bezeichnung Exklusive Spartarife für das Personenbeförderungsgewerbe dank des BZP-Rahmenvertrages mit der Deutschen Telekom: Sprach-, Daten- und m2m-Lösungen auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten! Ford-Fiegl legt für die Branche auch im Sommer 2015 interessante Angebote auf! Vorankündigung: Parlamentarischer Abend des BZP am 22. September 2015 Bitte um kurzfristige Überprüfung Ihrer Kontaktdaten für unseren Geschäftsbericht 2014/2015 Mercedes-Benz 4-Monatskalender 2016, hier: Anfrage wegen Stückzahl und Versandanschrift Mindestlohn: Überarbeitete Musterarbeitsverträge des BZP sowie eine neue Arbeitszeitkontovereinbarung stehen ab sofort zur Verfügung! BMAS ändert Vorschriften zur Mindestlohndokumentation und veröffentlicht für Taxi-Zentralen entlastende Ausführungen zur Auftraggeberhaftung Parlamentarischer Abend des BZP am 22. September 2015 auf der „MS Fortuna“ Ein besonderer Taxi-Messeauftritt von Mercedes-Benz bei der IAA 2015 Taxifahrer in Wipperfürth erstochen! Einladung zur BZP-Mitgliederversammlung vom 21. bis 23.10.2015 in Chemnitz Achtung: Die Hotelbuchung muss bis 28. September 2015 erfolgen! Volkswagen Pkw verlängert und verbessert attraktive Taxi-Konditionen! Der BZP veranstaltet am 18.11.2015 in Berlin den Kongress „Taxi-Zukunft“/Anmeldungen und weitere Infos zum Forum Taxi-Zukunft auf www.taxi-zukunft.de BZP-Mitgliederversammlung in Chemnitz, hier: Tagesordnung für die Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2015 Informationen der Much GmbH zum 7. Taxitreff vom 29. – 31.10.15 auf Mallorca Deutlich verbesserte Großkunden-Konditionen von A.T.U gelten auch in der kommenden Wintersaison: Scheibenaustausch 30%, Zubehör 10 % und 15 % auf den Filialpreis bei Reifen und Kompletträdern, 20% Nachlass bei Dienstleistungen! Ford-Fiegl bietet auch im Herbst 2015 interessante Angebote und eine Nullfinanzierung Unser Wuppertaler Kollege Horst Polnick ist verstorben! Trauerfeier für den Wuppertaler Kollegen Horst Polnick Mitgliederversammlung des BZP in Chemnitz: Peter Zander und Roland Böhm wiedergewählt – der Frankfurter Herwig Kollar wird Nachfolger von Dirk Senkbeil im Vorstand. BZP stellt Initiative zur Integration von Flüchtlingen und das Ausbildungstool „TAXIstars“ vor – Videozusammenfassung auf www.bzp.org! Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30.04.2015 – Az. I ZR 196/13 „Rückkehrpflicht V“ –: Zur Rückkehrpflicht der Fahrer von Mietwagen zum Betriebssitz während der Betriebszeit! Krankenbeförderung mit Taxi und Mietwagen im Jahre 2016: Unternehmer- und Patienteninfoblätter! Neues Lohnnachweisverfahren bei der BG Verkehr Urteil des Kammergerichts vom 11.12.2015 - Az. 5 U 31/15 -: UberBLACK-Vermittlung entgeltlicher Beförderungen wird in Berlin untersagt!
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage 20 bis 25 % wurden durch praktisch flächendeckende Tariferhöhungen und deutliche Steigerungen bei den Entgelten für Krankenfahrten in 2015 zu einem guten Teil aufgefangen. Dies hat sicherlich entscheidend mit dazu beigetragen, dass der ganz große ArbeitsplatzAbbau ausgeblieben ist, obwohl sich viele Betriebe gerade von den im Verhältnis besonders teuer gewordenen Minijobbern verabschieden mussten. Viele Unternehmen scheinen die Entwicklungen auch weiterhin abzuwarten, bevor teilweise über Jahrzehnte mühevoll aufgebaute Betriebe zurechtgestutzt und langjährige Mitarbeiter in die Wüste geschickt werden. So wird das ganze Ausmaß der Veränderungen erst in einigen Jahren wirklich erkennbar sein. Bereits jetzt muss allerdings festgestellt werden, dass die Taxiversorgung in Städten in den Schwachlastzeiten aufgrund der hohen stündlichen Fixkosten von mindestens 30-35 € teilweise problematischer wird und in einigen ländlichen Regionen auch ganz eingestellt werden musste. Allerdings ist unser selbstfahrender Unternehmer in der Musterkalkulation vom Mindestlohn am wenigsten betroffen. Die Berechnung zeigt aber auch, dass selbst bei Jahresumsätzen von gut 50.000 € und allem unternehmerischen Fleiß und Risiko nach allen Kosten gerade einmal ein monatliches Einkommen von gut



Auch im Jahr 2016 geben Wirtschaft und Konjunktur in Deutschland ein außerordentlich robustes Bild ab und zeigen sich von allen konjunkturellen Verwerfungen in der Eurozone genauso unbeeindruckt wie von Abschwächungstendenzen z.B. im global mittlerweile sehr bedeutsamen asiatischen Raum. Dies ist umso bemerkenswerter, als nach dem schweren Einbruch Anfang dieses Jahrtausends und der Börsenkrise 2008 nunmehr im siebten Jahr außerordentliche Stabilität herrscht. Das in der Vergangenheit im positiven wie auch negativen Sinne sehr konjunktursensible Taxi- und Mietwagengewerbe konnte jedoch von der stabilen Lage in der Bundesrepublik nicht nachhaltig in Form von gestiegener Nachfrage profitieren, vielmehr verharren die Fahrgastzahlen nach dem Konjunkturschlagloch 2008/2009 seit 2011 auf weitgehend konstantem Niveau. Zumindest in den letzten Jahren hat die Witterung offenbar mehr Einfluss auf die Umsätze des Gewerbes als die Konjunktur. Auch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zum 01.01.2015 hat nicht die ursprünglich befürchteten verheerenden Auswirkungen auf die Branche gezeigt. Die Unternehmer haben reagiert und setzen Fahrzeuge wie Fahrpersonal vermehrt bedarfsgerecht ein. Die durch den Mindestlohn verursachten Kostensteigerungen von Ertragsberechnung eines Taxibetriebes in München



Stand 01.10.2016 • Alle Angaben netto in Euro • Angaben für Einschichtbetrieb am Beispiel der Stadt München



1995



2005



2010



2012



2013



2014



2015



2016



Verhältnis 95 - 16



Einnahmen



29.867



35.278



40.136



42.454



42.454



44.860



45.835



48.090



+ 61,0 %



Fixe Kosten



13.733



15.065



15.720



16.431



16.123



15.918



15.862



16.254



+ 18,4 %



3.575



5.273



6.343



7.427



7.314



7.126



6.572



6.121



+ 71,2 %



Variable Kosten Rentenversicherung



18,6 % 19,5 % 19,9 % 19,9 % 18,9 % 18,9 % 18,7 % 18,7 %



Krankenversicherung



17,4 % 17,4 % 14,9 % 15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,4 % 15,6 %



(mit Krankentagegeldanspruch)**



Pflegeversicherung



1%



1,7 % 1,95 % 1,95 % 2,05 % 2,05 % 2,35 % 2,35 %



Summe o.g. Versicherungen



5.756



8.390



8.799



9.102



9.062



9.328



9.521



9.803



+ 70,3 %



zu versteuerndes Einkommen



6.800



6.550



9.274



9.494



9.955



12.488



13.880



15.912



+ 134,0 %



567



546



773



791



830



1.041



1.157



1.326



+ 134,0 %



Anschaffungskosten Fahrzeug* 22.260



30.487



31.130



31.775



32.558



33.173



33.255



33.740



+ 51,6 %



Gewinn aus Gewerbebetrieb



14.940



18.073



18.596



19.017



21.816



23.401



25.715



+ 104,8 %



monatliches Einkommen



12.557



* 1991-1996: DB W 124 200 D, 1997 - 1998: DB W 210 E 220 D, ab 1999 DB W210 E 200 CDI, ab 2003 DB W 211 E 200 CDI (ab 2005 mit DPF), ab 2006 DB W 211 E 200 CDI „Das Taxi“, ab 2009 DB W 212 E 200 CDI „Das Taxi“, ab 2014 DB W 212 E 200 Blue Tec „Das Taxi“, ab 2016 DB W 213 E 200 d „Das Taxi“. ** bis 2009 AOK, ab 2010 TKK mit zusätzlichem Wahltarif



90



BZP - Geschäftsbericht 2015/2016



Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage 1.000 € für den Unternehmer zu erwirtschaften ist. Entsprechend höher müssen die Umsätze bei Personaleinsatz sein, um langfristig erfolgreich wirtschaften zu können. Etwas Luft zum Atmen verschaffen die derzeit sehr günstigen Dieselpreise. Allerdings werden deren Auswirkungen gerne überschätzt, die tatsächliche jährliche Entlastung gegenüber der Hochpreisphase in 2012 beträgt bei unserer Kalkulation gerade einmal 1.000 € und damit 4 % an den Gesamtkosten, bei



mehrschichtig eingesetzten Fahrzeugen beträgt die Ersparnis 2 bis maximal 3 %. Der derzeitige Vorteil gesunkener variabler Kosten wird aber durch die langfristig konstant steigenden Fixkosten zumindest teilweise wieder aufgefressen, die Dämpfung der insgesamt hohen Kostenbelastungen für das Gewerbe ist nicht nachhaltig. Auch geprägt durch die Entwicklung der Vorjahre legen wir ein weiterhin stabiles Fahrtenaufkommen zugrunde. Selbst die deutlichen Tarifsteigerungen in 2015



Einnahmen eines Taxibetriebes 1995 bis 2016 Stand 01.10 2016 • Angaben für Einschichtbetrieb am Beispiel der Stadt München



Kilometerleistung



1995



2005



2010



2012



2013



2014



2015



2016



Verhältnis 95 - 16



34.360



35.950



39.400



40.200



40.200



40.000



40.200



40.200



+ 17,0 %



0,93



1,05



1,09



1,13



1,13



1,20



1,22



1,28



+ 37,6 %



31.974



37.748



42.946



45.426



45.426



48.000



49.044



51.456



+ 60,9 %



Bruttoumsatz pro Kilometer Bruttoeinnahmen



Fixe Kosten des Taxigewerbes 1995 bis 2016 Stand 01.10 2016 • Alle Angaben netto in Euro • Angaben für Einschichtbetrieb am Beispiel der Stadt München



Abschreibung AfA1 Kapitalzins Zinssatz für Kfz.-Finanzierung Kraftfahrzeugsteuer



1995



2005



2010



2012



2013



2014



2015



2016



Verhältnis 95 - 16



4.452



5.081



5.188



5.296



5.426



5.529



5.543



5.623



+ 26,3 %



603



1.189



931



950



974



992



994



1.009



+ 67,3 %



2,9 %



340



- 10,2 %



Kfz.-Haftpflicht (100%)



3.270 2.4562 3.3142 3.3622 3.5302 3.3142 3.3142 3.3142



+ 1,3 %



Vollkasko (500 Euro SB)



2.222



1.985



2.059



2.400



1.833



1.529



1.529



1.743



- 21,5 %



Garagenmiete



429



660



720



780



780



840



840



900



+ 109,8 %



Rechtschutzversicherung



104



130



183



227



183



183



183



183



+ 76,0 %



Eichgebühren



30



53



53



53



58



58



77



77



+ 156,7 %



TÜV - BOKraft



35



43



53



64



64



66



68



70



+ 100,0 %



Berufsgenossenschaft



412



389



368



368



344



448



353



387



- 6,1 %



Gebühren Funk/Telefon



571



1.016



1.016



1.016



1.016



1.016



1.016



1.016



+ 77,9 %



61



72



03



03



03



03



03



03



- 100 %



Telefonie



307



368



420



400



400



400



400



400



+ 30,3 %



Jahresabschluss o. Buchführung



409



600



600



650



650



680



680



680



+ 66,3 %



Allg. Verwaltungskosten



358



450



450



490



490



490



490



490



+ 36,9 %



Standplatzgebühren



72



175



03



03



03



03



03



03



- 100 %



Abgasuntersuchung



20



20



25



35



35



35



35



22



+10 %



Verbandsbeitrag



1



379



3,9 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 379



340



340



340



340



340



vor 2003 5 Jahre Afa, ab 2003 6 Jahre AfA • 2ab 2003 mit 1.000 Euro SB • 3Inklusivleistung der Taxi-München eG
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage Variable Kosten des Taxigewerbes 1995 bis 2016 Stand 01.10.2016 • Alle Angaben netto in Euro • Angaben für Einschichtbetrieb am Beispiel der Stadt München



1995



2005



2010



2012



2013



2014



2015



2016



Verhältnis 95 - 16



Treibstoffkosten (10 l Diesel/100 km)



1.686



3.200



4.019



5.065



4.824



4.640



4.060



3.578



+ 112,2 %



Durchschnittlicher Dieselpreis



0,49



0,98



1,02



1,26



1,20



1,16



1,01



0,89



+ 81,6 %



1 Satz Reifen



266



383



444



440



460



464



450



464



+ 74,4 %



1.093



1.143



1.288



1.315



1.423



1.416



1.455



1.455



+ 33,1 %



Euro pro 100 km



3,18



3,18



3,27



3,27



3,54



3,54



3,62



3,62



Motoröl (0,5 l / 1.000 km)



121



81



183



187



187



186



187



187



Ölkosten Euro pro Liter



3,53



4,50



9,29



9,29



9,29



9,29



9,29



9,29



Wagenpflege



409



409



409



420



420



420



420



437



Wartung und Reparaturen



+ 54,3 %



vor 2000: 1 l/1.000 km



+ 6,8 %



empfehlen wir den auf www.bzp.org verfügbaren Tarifanhebungsrechner des BZP. Bitte beachten Sie weiter: Wegen der hohen Dichte von Standplätzen mit Direktrufsäulen und bis dahin nur einer Zentrale in München wurde bei den Berechnungen bis 2000 von einem im bundesweiten Vergleich sehr geringen Leerfahrtenanteil von rund einem Drittel ausgegangen. Ab den Berechnungen für 2001 wurde ein Leerfahrtenanteil von 40 % angesetzt, um der zunehmenden Anzahl von Bestellfahrten mit längeren Anfahrtswegen gerecht zu werden. Bei jeweiligen Wirtschaftlichkeitsberechnungen muss die regionale Nachfragesituation neben individuellen Kostenstrukturmerkmalen eines Betriebes genauso berücksichtigt werden wie der Umstand, dass die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrwagenbetrieben und natürlich auch der Einsatz von Fahrpersonal



haben bei Gesamtbetrachtung nicht zu den befürchteten Rückgängen bei den Fahrgastzahlen geführt. Auch wenn es hier durchaus regionale Unterschiede gab, lag der deutschlandweite Fahrtenrückgang 2015 bei unter einem Prozent. Auch bei unserem Musterunternehmer in München wird deshalb die gleiche Kilometerleistung angesetzt, bei gleichzeitig durch die Tariferhöhung zum 01.03.2016 deutlich gestiegenem Bruttoumsatz pro Kilometer. Bitte beachten Sie: Die nachstehende Kostenkalkulation basiert auf einem in der Großstadt München tätigen so genannten Einschichtbetrieb, in dem der Unternehmer selbst fährt und keinen Fahrer einsetzt. Sie ist daher insbesondere seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes nicht auf Betriebe mit Personaleinsatz übertragbar. Für eine Kostenkalkulation solcher Betriebe Anschaffungskosten des Taxigewerbes 1995 bis 2016



Stand 01.10.2016 • Alle Angaben netto in Euro • Angaben für Einschichtbetrieb (Beispiel München)



Mercedes 200 D (1995) - E 200 d (2016) Taxi-Paket Automatikgetriebe Rabatt



1995



2005



2010



2012



2013



2014



2015



2016



Verhältnis 95 - 16



21.934



30.950



28.540



29.100



29.400



29.900



29.900



30.500



+ 39,1 %



6391



9952



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



1.319



1.790



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



(0)5



2.278



3



6



6



6



6



6



8.6156



3.929



8.770



9.560



9.610



9.620



9.620



+ 278,2 %



Überführung + Zulassung



284



383



557



557



557



669



700



800



+ 181,7 %



Funkgerät



777



690



1.6057



1.6057



2.0558



2.0558



2.0558



2.0558



+ 106,6 %



608



455



285



365



385



385



385



385



- 36,7 %



215



9



Taxameter Dachzeichen



4



90



148



143



148



161



164



0



Ausweitung des Taxi-Paketes • 2 Beim MB 200 CDI aufgrund Sonderaktion in den Jahren 2004/2005 kostenlos, deshalb in der Kalkulation unberücksichtigt • 3 ohne Berücksichtigung von Sonderaktionen 4 1997 - 2015 mit stillem Alarm • 5 Ab 2006 Sondermodell „Das Taxi“, Ausstattungspaket beinhaltet u.A. Taxivorrüstung und Automatikgetriebe • 6 Gegenüber dem kalkulatorischen Listenpreis eines entsprechend ausgestatteten Serienfahrzeuges • 7 Analoges Funkgerät + GPRS-Datenfunkeinheit • 8 neues Datenfunksystem • 9 ab 2015 Teil des Taxipaketes 1
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse haben, was sich durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2015 abermals deutlich verschärft hat. Darüber hinaus ist die nachfolgende Kalkulation auch nicht geeignet, die teilweise sehr erheblichen Unterschiede in der Ertragssituation zwischen städtischen und ländlichen Regionen mit anderen tariflichen und geografischen Strukturen deutlich zu machen. In ländlichen Gebieten ist bspw. von einem Besetztfahrtenanteil von unter 50 % und dem Überwiegen von Familienbetrieben auszugehen, während die städtischen Unternehmen durch die Zentralenanbindung geprägt sind. So kann es selbst innerhalb von Städten zu erheblichen Differenzen bei ansonsten vergleichbaren Betrieben kommen: Konkurrieren hier mehrere Zentralen, werden die bei einer kleineren Zentrale organisierten Unternehmen aufgrund der geringeren Fahrzeugdichte in aller Regel einen höheren Leerfahrtenanteil haben. Diese mannigfaltigen Faktoren müssen bei jeder realistischen Ertragsberechnung beachtet werden! Zurück zur Ertragsberechnung für das Jahr 2016: wie bereits oben dargestellt, wird in der Kalkulation ein weitgehend stabiles Fahrtenaufkommen und damit ein seit 2012 praktisch unveränderter Kilometeransatz zu Grunde. Dieses absolut aber immer noch sehr niedrige Fahrtenaufkommen geht mit einem weiter hohen Kostendruck auf das Gewerbe einher. Zwar bleiben die Steigerungen, auch durch regelmäßige Aktionen der Automobilindustrie gebremst, weiterhin in einem überschaubaren Rahmen. Jedoch belasten hohe Einzelpositionen wie z.B. die Kfz-Versicherungsprämien die Unternehmen stark, die aktuellen Ersparnisse durch niedrige Kraftstoffpreise entlasten nicht nachhaltig. Die durch den Mindestlohn deutlich gestiegenen Personalkosten bleiben bei dieser Berechnung völlig außen vor. Der vorliegenden Kalkulation unseres selbstfahrenden Musterunternehmers wurde zugrunde gelegt, dass dieser aufgrund der schlechten Ertragslage ab 2001 zu längeren Einsatzzeiten gezwungen ist, um die Kosten abzudecken. Hierdurch ist die Kilometerleistung selbst in Jahren allgemeinen Fahrteneinbruchs – also vor Allem 2001 und 2002, aber auch 2009 – gestiegen, gleichzeitig kam es zu längeren Anfahrtswegen und damit einem höheren Leerfahrtenanteil. Im Jahr 2003 reagierte unser Musterunternehmer auf die verschlechterte Ertragslage erstmals mit einer längeren Haltedauer seines Fahrzeuges, die
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sich in der von 5 auf 6 Jahre verlängerten Afa widerspiegelt. Zudem nutzt er die Option, seine Kfz-HaftpflichtPrämien durch Vereinbarung einer Selbstbeteiligung deutlich zu senken. Tariferhöhungen in den Jahren 2003, 2006, 2010, 2013 und zuletzt 2016 führten jeweils zu gestiegenen Bruttoumsätzen pro Kilometer. Bitte beachten Sie weiter, dass einige kalkulatorische Kosten in der Praxis häufig gar nicht oder nicht in der zugrunde gelegten Höhe anfallen, weil sie z.B. durch Eigenleistung oder Eigentumsnutzung nicht entstehen oder wegfallen. Auch Schadenfreiheitsrabatte bei Versicherungen finden ebenso wenig Berücksichtigung in der Kalkulation wie der evtl. Wiederverkaufswert des Fahrzeuges. In der Gesamtschau muss angesichts von realistischen Erträgen im Bereich von monatlich gut 1.000 Euro für den zeit- und kräftezehrenden Einsatz als Unternehmer mit nicht unerheblichen Risiken eine weiterhin kritische Ertragslage festgestellt werden, die sich in den Unternehmen mit Personaleinsatz durch den Mindestlohn deutlich verschärft hat. In den Regionen, in denen die Umsätze das Bezahlen des Mindestlohnes auf Dauer nicht ermöglichen, werden Angebote und damit Arbeitsplätze verschwinden. Das teilweise letzte öffentliche Verkehrsangebot „Taxi“ droht vielerorts auszusterben. Die aufgeführten Veränderungen in den Rahmenbedingungen wie der Mindestlohn und auch neue Wettbewerber erfordern, dass sich die Taxibranche teilweise neu aufstellt. Bei diesem Kraftakt ist das Gewerbe zwingend auf Rahmenbedingungen angewiesen, die einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Nicht nur zwischen den traditionell konkurrierenden Verkehrsformen Taxi und Mietwagen, sondern vor allem auch im Hinblick auf neue Herausforderer auf dem Verkehrsmarkt. Das Taxigewerbe stellt sich angesichts seiner Stärken selbstbewusst diesem Wettbewerb – fordert aber auch angemessenen Schutz vor dem Machtmissbrauch und der Gesetzesignoranz finanzstarker Konzerne, die sich unter dem wohlfeilen Deckmäntelchen der „Sharing Economy“ einzuschleichen versuchen. Und tatsächlich mit Heerscharen von Scheinselbständigen und digitalen Tagelöhnern die Sozialsysteme europäischer Prägung aushöhlen und Verbraucher- und Datenschutz gleichermaßen mit Füßen treten.



93



Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Kostenentwicklung Kfz 2013 zu 2014 Entnommen: „Verkehr in Zahlen 2015/2016“. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur



Relative Veränderungen gegenüber den entsprechenden Vorjahresergebnissen.



Kostenentwicklung 2012-2013



Kostenentwicklung 2013-2014
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Taxitarife im Vergleich



Taxitarife deutscher Großstädte Stadt



Grundpreis



Berlin



3,90



Dortmund



6-22 Uhr 3,50 22-6 Uhr 4,00* 5,50



Duisburg



incl. 1,5 km oder 8,3 min.



Großraum 11,40 incl. 1,5 km oder 8,8 min.



km-Preis



Wartezeit



Zuschlag



Sondertarife



seit



bis 7 km 2,00/km ab 7 km 1,50/km



1 Min. frei ab 2. Min. 30,00/Std.



Bargeldloszahlung 1,50 Großraumfahrzeug ab 5 Personen 5,00 Flughafenzuschlag (Tegel) 0,50



Kurzstrecke 5,00 für max. 2 km



01.07.2015



1. km: ab 2. km:



6-22 Uhr 22-6 Uhr* 2,10 2,25 1,60 1,75



27/Std. 6-22 Uhr*



30/Std.



mehr als 4 Pers. sowie bestellte Kombis 5,10



16.01.2015



Tier 2,00



1,80 22-6 Uhr: 1,90



19,50/Std.



ausg. Blindenhund



05.03.2015



Kreditkartenzahlung 2,00 EC-Kartenzahlung 1,00



Dresden



3,90



5-20 Uhr 0-3 km: 2,20 5-20 Uhr ab 4 km: 1,80 20-5 Uhr 0-3 km: 2,20* 20-5 Uhr ab 4 km: 2,00*



bis 2 Min. 8,50/Std. ab 3. Min 24,00/Std.



Großraumtaxi mehr als 4 Pers. 5,00



15.12.2014



Essen



4,00



6 - 22 Uhr 2,00 22 - 6 Uhr* 2,10



bis 3 Min.: 20,00/Std. ab 4. Min.: 30,00/Std.



Großraumfahrzeug/ Kombifahrzeug 5,00 Bargeldloszahlung 1,50



09.01.2015



Frankfurt



3,50



die ersten 15 km je 2,00 ab dem 16. km je 1,75



33,00/Std.



Großraumfahrzeug ab 5. Person + 7,00 Zuschlag 6 Personen + 8,00 7 Personen + 9,00 8 Personen + 10,00



Hamburg



3,20



2,35 (0 - 4 km) 2,10 (5 - 9 km) 1,45 ab 10 km



1. Min. frei ab 2. Min 30,00/Std.



Großraumfahrzeug ab 5 Personen 6,00



Köln



3,50



bis 7 km 1,90 ab 8. km 1,70



30,00/Std.



Großraumfahrzeug ab 5. Person 6,00 Kreditkartenzuschlag



Stadtrundfahrt mit geprüftem Taxi-Gästeführer Standardtour: 78.+ Transfer Airport-City: 90.+ retour: 105.-



13.01.2016



01.10.2014



Stadtrundfahrten Gr. Tour: 80 Kl. Tour: 50



08.07.2015



1,00



Leipzig



3,50



5-20 Uhr 2,50 20-5* Uhr 2,70 ab 3. km 1,80 ab 3. km 2,00 ab 11. km 1,70 ab 11. km 1,80



Magdeburg



3,50



1.-2. km: 2,50 ab 3. km: 1,90



3,70



0-5 km: 1,90 5-10 km: 1,70 ab 10. km: 1,60



München



07.01.2015



24,00/Std.



Großraumfahrzeug ab 5 Pers. 8,00 je Koffer 40 Cent Tier 1,60 Cent



01.12.2014



28,00/Std.



Bestellung 1,20 Koffer 60 Cent Tiere 60 Cent ausg. Blindenhunde mehr als 4 Pers.: 6,00



30,00/Std.



Großraumfahrzeug oder Kombifahrzeug ab 4 Per.: 5,00 Bei Bestellung



6-22 Uhr



2,70 (6-22 Uhr)



Rostock 2,80 (22-6 Uhr)



0 - 1 km: 2,80 2 - 3 km: 2,00 ab 4. km: 1,40 22-6 Uhr 0 - 1 km: 2,90 2 - 3 km: 2,20 ab 4. km: 1,50



25,00/Std.



Großraumfahrzeug ab 5 Pers. 7,00 Zuschlag



Transfer Messe-Flughafen 63,00



01.03.2016



01.11.2014



Alle Angaben in Euro Eine Auswahl weiterer Tarife finden Sie unter www.bzp.org *) sowie an Sonn- und Feiertagen
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Entwicklung der Taxizahlen



© Daimler AG



Anzahl der Taxen zwischen 1960 und 2012 Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



Land Baden-Württemberg



1960



1970



1982



1988



1992



1996



2000



2004



2008



2012



Veränderung 2008 - 2012



802 2.110 3.467 3.837 3.784 3.750 3.943 3.878 3.937 3.910



- 0,7 %



Bayern



1.480 4.457 5.718 6.221 6.449 7.000 6.854 7.352 7.636 8.021



+ 5,0 %



Berlin



1.172 4.241 5.061 5.007 7.069 6.945 6.909 6.468 7.065 7.397



+ 4,7 %



Brandenburg Bremen



1.498 1.341 1.272 1.185 1.689 1.332 - 21,1 % 413



581



771



760



755



757



561



693



569



668 + 17,4 %



Hamburg



1.925 3.388 3.719 3.721 3.627 3.843 4.014 3.486 3.377 3.528



+ 4,5 %



Hessen



1.099 1.796 3.059 3.605 3.577 3.893 4.093 3.611 4.003 4.017



+ 0,3 %



Mecklenb.-Vorpom.* Niedersachsen



1.226 1.055 1.042 1.066



989



853 - 13,8 %



461 1.360 3.101 3.489 3.734 3.955 4.409 4.303 2.880 4.462 + 54,9 %



Nordrhein-Westfalen 1.402 4.117 10.195 10.513 10.959 11.517 11.596 9.974 10.067 11.229 + 11,5 % Rheinland-Pfalz



423



557 1.095 1.235 1.208 1.243 1.282 1.294 1.478 1.480



+ 0,1 %



Saarland



102



210



471



+ 0,9 %



Sachsen



3.702 2.853 2.738 2.633 2.392 2.521



+ 5,4 %



Sachsen-Anhalt



1.423 1.345 1.178 1.080 1.102 1.111



+ 0,8 %



Schleswig-Holstein



202



601



588



625



573



559



467



457 1.233 1.150 1.144 1.395 1.673 1.657 1.600 1.815 + 13,4 %



Thüringen Bundesgebiet ges.



632



1.610 1.020



893



788



741



739



- 0,3 %



9.481 23.274 38.051 40.139 52.353 52.537 53.030 50.027 49.992 53.554



+ 7,1 %



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Entwicklung der Mietwagenzahlen



Anzahl der Mietwagen zwischen 1960 und 2012 Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



2012



Veränderung 2008 - 2012



Baden-Württemberg 2.199 1.806 2.931 3.419 3.364 2.858 2.989 3.207 3.926 4.215



+ 7,4 %



Land



Bayern Berlin



1960



1970



1982



1988



1992



1996



2000



2004



2008



2.443 2.814 2.477 3.087 3.012 2.624 3.039 3.452 4.042 4.682 + 15,8 % 201



655



303



445



Brandenburg



586



432



764



880 1.323 1.537 + 16,2 %



91



641



981 1.246 1.304 1.909 + 46,4 %



Bremen



154



211



75



113



140



82



40



44



83



Hamburg



170



104



138



122



126



123



168



203



298



Hessen



325



+ 9,1 %



1.406 1.628 1.541 2.039 1.920 1.495 2.240 2.494 3.238 3.648 + 12,7 %



Mecklenb.-Vorpom.* Niedersachsen



124 + 49,4 %



101



211



342



516



771



800



+ 3,8 %



3.139 2.537 3.027 3.368 2.580 2.712 2.966 3.067 2.530 3.698 + 46,2 %



Nordrhein-Westfalen 3.625 5.427 4.282 4.786 4.699 4.145 4.592 5.305 6.131 7.922 + 29,2 % Rheinland-Pfalz Saarland



1.009 1.069 1.882 1.925 1.767 1.166 1.132 1.310 1.642 1.562 337



181



Sachsen



264



746 1.357 1.593 1.895 2.403 + 26,8 %



Sachsen-Anhalt



260



418



686



855 1.065 1.274 + 19,6 %



727



633



636



572



563



102



470



665



743



840 1.055 + 25,6 %



Schleswig-Holstein



291



889



287



709



Thüringen



349



644



293



643



245



293



247



- 4,9 %



281 + 13,8 %



520



- 7,6 %



Bundesgebiet ges. 15.526 17.262 17.649 20.240 20.076 18.937 22.842 25.780 29.898 35.955 + 20,3 % * Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Entwicklung der Anzahl der Fahrzeuge mit „Mischkonzession“



© Michael Linke



Anzahl der Fahrzeuge mit Mischkonzessionen zwischen 1960 und 2012 Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



1960



1970



1982



1988



1992



1996



2000



2004



2008



2012



Veränderung 2004 - 2012



Baden-Württemberg



370



476



437



474



399



575



592



548



663



712



+ 7,4 %



Bayern



745



891 1.014



983



914



792



832



697



621



491 - 20,9 %



Land



Berlin



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Brandenburg



-



-



-



-



75



102



127



146



196



Bremen



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



0,0 %



Hamburg



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



0,0 %



163



268



285



281



374



227



233



254



248



243



- 2,0 %



-



-



-



-



-



-



13



34



2



2



0,0 %



Niedersachsen



303



587



527



345



341



373



252



243



269



241 - 10,4 %



Nordrhein-Westfalen



365



722



256



119



89



115



244



235



34



25 - 26,5 %



Rheinland-Pfalz



204



304



93



91



82



148



105



63



45



77 + 71,1 %



Saarland



8



16



9



26



32



30



20



18



18



17



- 5,6 %



Sachsen



-



-



-



-



265



267



301



343



300



271



- 9,7 %



Sachsen-Anhalt



-



-



-



-



232



295



350



289



227



204 - 10,1 %



140



414



180



270



325



441



555



442



480



491



+ 2,3 %



-



-



-



-



196



248



257



257



284



287



+ 1,1 %



2.298 3.678 2.801 2.589 3.324 3.626 3.902 3.537 3.387 3.291



- 2,8 %



Hessen Mecklenb.-Vorpom.*



Schleswig-Holstein Thüringen Bundesgebiet ges.



-



0,0 %



230 + 17,3 %



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Strukturdaten Taxi und Mietwagen Grunddaten der gewerblichen Personenbeförderung mit PKW Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012 Einwohner



Taxibetriebe



Mietwagenbetr.



Mietwagen



Baden-Württemberg



Bundesland



10.786.227



1.746



3.910



2.759



1.005



4.215



712



8.837



Bayern



12.595.891



3.972



8.021



1.570



1.407



4.682



491



13.194



Berlin



3.501.842



3.001



7.397



473



305



1.537



-



8.934



Brandenburg



2.495.635



383



1.332



1.874



400



1.909



230



3.471



661.301



316



668



990



33



124



-



792



Hamburg



1.798.836



2.150



3.528



510



74



325



-



3.853



Hessen



6.092.126



2.028



4.017



1.517



795



3.648



243



7.908



Mecklenb.-Vorpommern



1.634.734



323



853



1.916



210



800



2



1.655



Niedersachsen



7.913.502



1.008



4.462



1.774



753



3.698



241



8.401



Bremen



Nordrhein-Westfalen



Taxis



Einw./Taxi



Mischkonz.



Pkw zur Personenbef.



17.841.956



4.179



11.229



1.589



1.526



7.922



25



19.176



Rheinland-Pfalz



3.999.117



573



1.480



2.702



500



1.562



77



3.119



Saarland



1.013.352



153



471



2.151



67



281



17



769



Sachsen



4.137.051



872



2.521



1.641



631



2.403



271



5.195



Sachsen-Anhalt



2.313.280



225



1.111



2.082



270



1.274



204



2.589



Schleswig-Holstein



2.837.641



642



1.815



1.563



163



520



491



2.826



Thüringen Bundesgebiet gesamt



2.221.222



180



739



3.005



292



1.055



287



2.081



81.843.743



21.751



53.554



1.528



8.431



35.955



3.291



92.800



Exemplarische Daten zur Personenbeförderung mit Pkw in Großstädten Eigene Erhebungen des BZP – Stand September 2016 Einwohner



Berlin



Pkw gesamt Einw. pro Pkw



Taxis



Einw./Taxi



Mietwagen



Einw. pro Taxi/Mietw.



3.520.031



1.140.490



3,09



8.332



422



1.617



354



Düsseldorf



628.437



294.300



2,00



1.317



477



379



370



Dresden



548.800



224.323



2,44



465



1.180



201



824



Essen



582.624



276.110



2,11



532



1.095



174



825



Frankfurt



732.688



319.123



2,29



1.712



428



300



364



Hamburg



1.787.408



765.520



2,33



3.149



568



374



507



Köln



1.060.582



463.043



2,29



1.189



892



531



617



560.472



216.022



2,59



664



844



197



651



Leipzig Saarbrücken München



179.709



91.256



1,97



219



820



97



569



1.450.381



683.433



2,12



3.333



435



398



389



Rostock



206.011



81.814



2,52



188



1.096



78



774



Stuttgart



623.738



297.210



2,10



696



896



85



799



Erläuterung: In allen Großstädten nähert sich die Pkw-Dichte auf zwei Personen pro privatem Pkw. Die „TaxiDichte“ schwankt erheblich zwischen 422 Einwohnern pro Taxi in Berlin und 1.180 Einwohnern pro Taxi in Dresden. Das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von regionale Besonderheiten wie Tourismus, Messen, Verkehrsflughäfen und Bevölkerungskaufkraft trägt erheblich zum Bedarf an Taxis/Mietwagen in den einzelnen Städten bei. Auch ist zu berücksichtigen, dass Mietwagen aus den Umlandgemeinden und Transferdienste an den Flughäfen zum Teil erheblich in den Verkehrsmarkt der o. g. Städte einwirken!
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Verhältnis Ein- und Mehrwagenunternehmen



© Michael Linke



Anzahl der Betriebe mit 1, 2, 3 und mehr Taxen Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben, Stand Dezember 2012



Land



1 Taxi



2 Taxis



3 und mehr Taxis



Baden-Württemberg



1.746



1.303



74,2 %



250



14,3 %



193



11,0 %



Bayern



3.972



3.089



77,8 %



392



9,9 %



413



10,4 %



Berlin



3.001



2.368



78,9 %



206



6,9 %



427



14,2 %



Brandenburg



383



259



67,6 %



54



14,4 %



69



18,0 %



Bremen



316



224



70,9 %



43



13,6 %



49



15,5 %



Hamburg



2.150



1.822



84,7 %



120



5,6 %



208



9,7 %



Hessen



2.028



1.554



76,6 %



269



13,6 %



188



9,3 %



323



236



71,2 %



46



14,2 %



41



12,7 %



Niedersachsen



1.008



506



50,6 %



180



18,0 %



319



31,9 %



Nordrhein-Westfalen



4.179



2.685



64,2 %



661



15,8 %



746



17,9 %



Rheinland-Pfalz



573



379



66,1 %



95



16,6 %



97



16,9 %



Saarland



153



92



60,1 %



28



18,3 %



33



21,6 %



Sachsen



872



564



64,8 %



165



18,9 %



141



16,2 %



Sachsen-Anhalt



225



150



66,6 %



39



17,3 %



35



15,6 %



Schleswig-Holstein



642



337



52,5 %



123



19,2 %



182



28,3 %



Thüringen



180



117



65,0 %



31



17,2 %



32



17,8 %



21.751



15.685



72,1 %



2.702



12,4 %



3.173



14,6 %



Mecklenb.-Vorpommern



Bundesgebiet gesamt
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Anzahl Betriebe
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



„Taxidichte“ in den Bundesländern Sehr unterschiedlich ist die „Taxidichte“ in den deutschen Bundesländern und Stadtstaaten. Während in Berlin eine Taxe von 472 Einwohnern als potentiellen Kunden leben muss, haben die Kollegen in Thüringen ein Potential von 3.005 Einwohnern pro Taxi. Im Bundesdurchschnitt kam im Jahr 2012 ein Taxi auf 1.528 Einwohner.



© Michael Linke



Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben, Stand Dezember 2012
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Entwicklung Zahl der Unternehmen Anzahl der Taxiunternehmen zwischen 1960 und 2012 Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



Land



2012



Veränderung 2008 - 2012



712 1.663 2.306 2.284 2.195 2.139 2.191



1.991 1.860



1.746



- 6,1 %



Bayern



1.325 3.700 4.499 4.296 4.284 4.395 4.146



3.716 3.906



3.972



+ 1,7 %



Berlin



1.136 3.626 3.720 3.358 4.227 4.210 3.768



3.284 3.154



3.001



- 4,9 %



Baden-Württemberg



Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenb.-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz



1960 1970 1982 1988 1992 1996 2000 2004 2008



-



-



-



-



-



690



560



488



495



383



- 22,6 %



341



541



639



560



535



448



271



346



328



316



- 3,7 %



1.276 2.884 3.064 2.799 2.666 2.544 2.248



1.913 2.093



2.150



+ 2,7 %



940 1.494 2.296 2.470 2.314 2.145 2.169



1.998 2.044



2.028



+ 0,8 %



306



689 544*



503



416



323



- 22,4 %



961 1.539 1.392 1.336 1.269 1.130



-



-



-



-



1.058



861



1.008



+ 17,1 %



4.622 4.432



1.049 2.704 5.928 5.432 5.330 5.337 4.848 342



494



710



629



657



648



655



Saarland



76



90



248



243



257



220



207



Sachsen



-



-



-



Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Bundesgebiet gesamt



- 2.614 1.624 1.374



4.179



- 5,7 %



593



585



573



- 2,1 %



163



164



153



- 6,7 %



1.101 1.000



872



- 12,8 %



-



-



-



-



-



607



424



307



280



225



- 19,6 %



118



258



657



569



564



663



613



566



600



642



+ 7,0 %



-



-



-



- 1.139



503



348



233



200



180



- 10,0 %



7.621 18.423 25.606 24.032 32.500 28.131 25.496 22.882 22.418



21.751



- 2,9 %



Veränderung 2008 - 2012



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt



Anzahl der Mietwagenunternehmen zwischen 1960 und 2012 Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



Land



1960 1970 1982 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012



Baden-Württemberg



1.808 1.055



803



741



779



968 1.005



+ 3,8 %



Bayern



2.081 1.736 1.112 1.049



934



905 1.128 1.078 1.267 1.407



+ 11,0 %



170



158



226



244



284



305



+ 7,4 %



Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenb.-Vorpommern*



113



339



886 103



140



879



853



-



-



-



-



-



236



258



346



364



400



+ 9,9 %



117



81



28



9



3



36



24



29



31



33



+ 6,5 %



101



35



25



38



34



47



56



59



54



74



+ 37,0 %



1.067



827



467



510



476



428



621



632



733



795



+ 8,5 %



-



-



-



-



-



41



64



141



214



210



- 1,9 %



Niedersachsen



2.126 1.462



986



927



725



751



719



874



594



753



+ 26,8 %



Nordrhein-Westfalen



2.612 2.379 1.331 1.120 1.136 1.037 1.027 1.140 1.392 1.526



+ 9,6 %



Rheinland-Pfalz



845



686



690



614



550



Saarland



245



145



97



86



108



43



66



56



Sachsen



-



-



-



-



113



232



420



498



Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Bundesgebiet gesamt



472



461



495



468



500



+ 6,8 %



65



67



+ 3,1 %



600



631



+ 5,2 %



-



-



-



-



-



85



183



214



256



270



+ 5,5 %



675



377



296



258



289



223



256



170



212



163



- 23,1 %



-



-



-



-



33



122



189



226



262



292



+ 11,5 %



11.790 9.122 6.021 5.654 5.500 5.596 6.577 7.055 7.764 8.431



+8,6 %



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt
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Entwicklung Zahl der Unternehmen Taxi- und Mietwagenunternehmer mit „Mischkonzession“ Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



Land



1960 1970 1982 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012



Veränderung 2008 - 2012



221



225



+ 1,8 %



Baden-Württemberg



259



396



196



209



181



251



229



215



Bayern



513



615



692



580



534



417



409



316



286



185



- 35,3 %



Berlin



1



32



-



-



-



-



-



-



-



-



0,0 %



Brandenburg



-



-



-



-



-



81



95



114



104



142



+36,5 %



Bremen



-



16



-



-



-



-



-



-



-



-



0,0 %



Hamburg Hessen



29



20



-



-



-



-



-



-



-



-



0,0 %



177



234



113



113



122



100



113



87



84



87



+ 3,6 %



-



-



-



-



-



10



10



2



1



1



0,0 %



Niedersachsen



290



353



215



135



129



75



63



97



70



60



- 14,3 %



Nordrhein-Westfalen



452



814



120



45



37



39



32



50



17



14



- 17,6 %



Rheinland-Pfalz



138



174



59



51



50



38



47



35



26



30



+ 15,4 %



Saarland



16



48



9



14



16



14



11



9



10



10



0,0 %



Sachsen



-



-



-



-



219



197



197



207



176



155



- 11,9 %



Mecklenb.-Vorpom.*



-



-



-



-



-



141



135



139



121



96



- 20,7 %



134



271



62



83



107



120



132



123



108



105



- 2,8 %



-



-



-



-



98



150



141



178



195



183



-6,2 %



Bundesgebiet gesamt 2.009 2.973 1.466 1.230 1.850 1.633 1.614 1.572 1.419 1.293



- 8,9 %



Sachsen-Anhalt



Schleswig-Holstein Thüringen



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt



Taxi- und Mietwagenunternehmer ohne „Mischkonzession“ Sondererhebung des BMVI, aufbereitete Länderangaben Stand Dezember 2012



Land



1960 1970 1982 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012



Veränderung 2008 - 2012



Baden-Württemberg



221



336



365



322



322



321



414



361



390



451



+ 15,6 %



Bayern



104



282



196



261



261



291



391



489



533



613



+ 15,0 %



Berlin



6



-



-



-



-



-



-



13



0



52



+ 5.200 %



Brandenburg



-



-



-



-



-



157



222



203



172



186



+ 8,1 %



Bremen



13



7



7



12



12



2



3



8



5



5



0,0 %



Hamburg



9



12



7



4



4



-



-



-



11



15



+ 36,4 %



87



148



203



191



191



200



292



303



371



349



- 5,9 %



-



-



-



-



-



158



209



199



202



164



- 18,8 %



Niedersachsen



148



317



387



405



405



460



489



511



394



538



+ 36,5 %



Nordrhein-Westfalen



636



886



937



850



850



841



963



916



929



984



+ 5,9 %



Hessen Mecklenb.-Vorpom.*



Rheinland-Pfalz



63



181



258



231



231



225



267



199



223



227



+ 1,8 %



Saarland



72



93



52



98



98



66



69



74



61



60



- 1,6 %



Sachsen



-



-



-



-



31



313



401



447



436



436



0,0 %



Sachsen-Anhalt



-



-



-



-



-



162



209



208



215



224



+ 4,2 %



71



111



117



97



97



117



100



84



66



56



- 15,2 %



-



-



-



-



82



143



194



204



174



168



- 3,4 %



Bundesgebiet gesamt 1.430 2.373 2.529 2.471 2.700 3.456 4.223 4.219 4.182 4.528



+ 8,3 %



Schleswig-Holstein Thüringen



* Zahlen 2000 Mecklenburg-Vorpommern geschätzt
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Beförderte Personen im Taxi- und Mietwagenverkehr bis 1990 nur alte Bundesländer



Personenkilometer im Taxi- und Mietwagenverkehr bis 1990 nur alte Bundesländer



Ursprungsdaten: „Verkehr in Zahlen“, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ab 1996 eigene Schätzungen basierend auf den Angaben von ausgewählten Taxizentralen.
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Zahlen über den Taxi- und Mietwagenverkehr



Einnahmen im Taxi- und Mietwagenverkehr bis 1990 nur alte Bundesländer



Ursprungsdaten: „Verkehr in Zahlen“, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ab 1996 eigene Schätzungen basierend auf den Angaben von ausgewählten Taxizentralen.
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Nothilfeorganisation für Taxifahrer



Der Beruf des Taxi- und Mietwagenfahrers gehört aufgrund seiner langen Arbeitszeit, aber auch wegen der mit dem ständig steigenden Individualverkehr in den Großstädten zwangsläufig verbundenen Hektik zu einem der anstrengendsten Berufe der heutigen Zeit. Leider gehört er auch zu einem der gefährlichsten, Raubüberfälle auf Taxifahrerinnen und Taxifahrer gehören weiterhin zur Tagesordnung. So wurden 2015 wieder 285 Kolleginnen und Kollegen bei Überfällen und Tätlichkeiten verletzt. Leider war in 2015 erstmals nach 2011 auch wieder ein Mordopfer zu beklagen, ein Taxifahrer erlag im Oberbergischen Kreis den schweren Verletzungen durch eine MesserAttacke. 2014 wurden 318 Fahrer und Fahrerinnen verletzt, 2013 waren es 293. Auch wenn die Zahl der Tötungsdelikte sinkt und seit 2008 ein Rückgang der Verletztenzahlen verzeichnet werden kann, wäre eine Entwarnung bei der Sicherheitslage voreilig: von 1985 bis 2015 wurden insgesamt 85 Taxifahrer und Taxifahrerinnen ermordet und über 10.260 bei Überfällen und Tätlichkeiten verletzt! Hinzu kommt noch eine beachtliche Dunkelziffer durch Fälle, die von der Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, BG Verkehr) nicht erfasst werden. Festzuhalten ist: praktisch täglich wird ein Taxifahrer in Deutschland auch körperlich Opfer eines Überfalls. Die hohe Zahl der ermordeten sowie bei Überfällen verletzten Taxifahrer und Taxifahrerinnen zeigt vor allem, dass die intensiven Anstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitslage im Taxi fortgesetzt werden müssen. Blinkende Dachzeichen, diverse Verbesserungen in den Taxiausstattungen der Fahrzeughersteller, aber auch Überfallschutzkameras sind solche Entwicklungen, zu denen die Unternehmen inzwischen greifen können.
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Absolute Sicherheit im Taxi wird aber wohl Illusion bleiben. Viele gutgemeinte und ambitionierte Vorschläge wie z.B. die schusssichere Trennscheibe im Fahrzeuginnenraum fanden weder bei Taxifahrern noch der Kundschaft Akzeptanz. Der Schlüssel zur größtmöglichen Sicherheit im Taxi liegt nach allen Erfahrungen in Prävention und den Vorzügen moderner Sicherheitstechnik, die vor wenigen Jahren noch kaum denkbar erschienen. Neuen Auftrieb bekamen die nach Ansicht des BZP optimalen, flächendeckend funktionierenden Ortungssysteme auch durch den allgemeinen Trend zu vollautomatischen Vermittlungszentralen auf GPS-OrtungsBasis kombiniert mit GPRS-Datenfunk. Durch den länderübergreifend funktionierenden Mobilfunk-Standard in den Mobilfunknetzen steht ein flächendeckendes Medium für zeitgemäße Alarmsysteme zur Verfügung, die bei entsprechender Zentralenausrüstung mit relativ geringem Aufwand und vertretbaren Kosten installiert werden können. Die Ausrüstung praktisch der gesamten Bremer Taxiflotte mit Überfallschutzkameras hat gezeigt, dass diese enorme präventive Wirkung haben. In kurzer Zeit fiel die Anzahl der Überfälle auf einen Bruchteil der früheren Werte. Einer flächendeckenden Ausrüstung in der Bundesrepublik stehen derzeit leider immer noch – teilweise nicht nachvollziehbare – Bedenken der Landesdatenschutzbeauftragen entgegen. Der BZP wird auch künftig mit seinen Ausschüssen jeder neuen Idee zur Verbesserung der Sicherheit aufgeschlossen gegenüberstehen und tatkräftig an der generellen Verbesserung der Sicherheitslage arbeiten. Es gibt also gute Ansätze, andererseits ist niemand so vermessen zu glauben, dass es einen absoluten Schutz geben kann und wird. Überfälle werden leider auch in der Zukunft nicht zu verhindern sein, deren Anzahl zu
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Nothilfeorganisation für Taxifahrer



verringern ist aber ein realistischer und chancenreicher Ansatz. Im Jahre 1991 führten Vorstand und Aufsichtsrat der Taxi Auto Zentrale Stuttgart e.G. die Taxistiftung Deutschland ein, deren Aufgabe es ist, unschuldig in Not geratenen Opfern von Gewaltverbrechen aus dem Taxi- und Mietwagengewerbe zu helfen und deren finanzielle Not zu lindern. Großen Auftrieb erhielt die Stiftungstätigkeit durch den Beitritt des Bundesverbandes im Jahre 1993. Im Zusammenwirken mit den Stuttgarter Kollegen wurde auch die Sitzverlegung der TAXIstiftung Deutschland von Stuttgart nach Frankfurt am Main zur Geschäftsstelle des BZP beschlossen. Der Vorstand der Stiftung setzt sich zusammen aus den jeweils 3 gewählten Präsidiumsmitgliedern und dem Geschäftsführer des BZP sowie den 3 Mitgliedern des Vorstandes der Taxi Auto Zentrale Stuttgart e.G. Im Jahr 2015 gelang es, auf den Konten der Taxistiftung 32.577,27 € aus Spenden und betrieblichen Geldbußen gutzuschreiben. Für satzungsgemäße Zwecke – also die Betreuung von Taxifahrerinnen und Taxifahrern sowie deren Familienangehörige durch Gewährung von Geldleistungen – wurden 2015 in 7 Fällen insgesamt 34.000 € als Unterstützungsgelder ausgegeben. Insgesamt leistete die TAXIstiftung in den fünfundzwanzig Jahren ihres Bestehens bis Ende 2015 699.048,95 € an Hilfszuwendungen. So spendete die Daimler AG der Taxistiftung wie in den Vorjahren 2.500 €.
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Taxifahrer und Fahrerinnen als Opfer von Überfällen Jahr Verletzte Tote 1985 253 2 1986 365 3 1987 290 4 1988 276 1 1989 261 5 1990 260 3 1991 323 4 1992 361 4 1993 384 2 1994 389 6 1995 337 10 1996 302 4 1997 208 2 1998 305 7 1999 298 3 2000 435 5 2001 412 5 2002 385 3 2003 485 2004 465 1 2005 325 3 2006 419 1 2007 460 2 2008 262 2009 259 1 2010 235 2 2011* 313 1 2012* 297 2013* 293 2014* 318 2015* 285 1



Anlässlich der Feier des sechzigsten Geburtstages von dem Geschäftsführer der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein e.V., Herrn Holger Goldberg, gingen neben den großzügigen Spenden von Privatpersonen und aus dem Gewerbe auch erwähnenswerte Industriespenden ein, so z.B. von der Beckmann Fair Partner GmbH (300 €), der Intax GmbH (250 €), von Springer Fachmedien und Kienzle Argo Taxi International (je 200 €). Insgesamt kam hier die erfreuliche Summe von 3.160,55 € zusammen. Auch Taxizentralen und Taxiunternehmer zeigen ungebrochene Solidarität und vorbildliches Engagement. So überwies der Münchener IsarFunk herausragende 20.290 €, die Taxigenossenschaft Nürnberg 1.200 €. Das Taxi Center Ostbahnhof GmbH aus München überwies 500 € und die Hallo Taxi 3811 GmbH 331 €. Erhebliche Spenden von einzelnen Taxiunternehmern kamen von Herrn Wolfgang Pettau (1.000 €) sowie den Herren Roland Knipp (500 €) und Reinhold Mrohs (300 €). Auch die diversen und meist schon sehr langjährigen Dauerspender sollen hier erwähnt werden, so überwies z.B. der Stuttgarter Taxiunternehmer Bernd Geisbüsch insgesamt 275 € und der Kollege Christoph Mensch aus Kempten (Allgäu) 120 €. Wir bedanken uns natürlich auch bei den zahlreichen nicht ausdrücklich erwähnten Spendern, die einen wichtigen Beitrag für die Arbeit der TAXIstiftung geleistet haben!



* Angaben ab 2011 Taxi + Mietwagen
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Organisationsplan des BZP



© Michael Linke
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Organisation des BZP



Präsidium des BZP Michael Müller
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Präsident



MX-Beteiligungsgesellschaft mbH Maschmühlenweg 52b 37081 Göttingen Telefon: 0551/547050 Telefax: 0551/376416 E-Mail: [email protected]



Dietmar Schmidt



Vizepräsident



Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxibesitzer eG Genthiner Straße 36 10785 Berlin Telefon: 030/26102100 Telefax: 030/26102130 E-Mail: [email protected]



Peter Zander



Vizepräsident



Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi und Mietwagen e.V. Siemensstraße 1 40789 Monheim Telefon: 02173/95990 Telefax: 02173/959925 E-Mail: [email protected]
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Weitere Vorstandsmitglieder Wolfgang Oertel



Vorstandsmitglied



Taxi-Genossenschaft Chemnitz eG Werner-Seelenbinder-Str. 13 09120 Chemnitz Telefon: 0371/3690015 Telefax: 0371/3690030 E-Mail: [email protected]



Roland Böhm



Vorstandsmitglied



Taxi-Zentrale Münster e.G. Krögerweg 14 48155 Münster Telefon: 0251/987790 Telefax: 0251/9577925 E-Mail: [email protected]



Frank Kuhle



Vorstandsmitglied



Landesverband Bayerischer Taxi- und MietwagenUnternehmen e.V. Engelhardstr. 6 81369 München Telefon: 089/773077 Telefax: 089/7724 62 E-Mail: [email protected]



Herwig Kollar



Vorstandsmitglied



Taxi-Union Frankfurt e. V. Heidelberger Str. 25 60327 Frankfurt am Main Telefon: 069/230715 Telefax: 069/231928 E-Mail: [email protected]
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Organisation des BZP



Hauptgeschäftsstelle Adresse:



Deutscher Taxi- und Mietwagenverband e. V. (BZP) Gerbermühlstraße 9 60594 Frankfurt am Main



Telefon:



+49 (69) 95 96 15 - 0



Telefax:



+49 (69) 95 96 15 - 20



E-mail: Internet: Twitter: Facebook:



[email protected] www.bzp.org twitter.com/bzporg www.facebook.com/bzporg



Im Sekretariat der Hauptgeschäftsstelle Frankfurt am Main sind tätig: Margarete Reinhardt Mirja Schmidt Petra Kroll Bürozeiten: Montag - Donnerstag 8.30 - 16.30 Uhr Freitag 8.30 - 15.30 Uhr



Hauptstadtbüro
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Adresse:



Deutscher Taxi- und Mietwagenverband e. V. (BZP) Friedrichstraße 88 D-10117 Berlin



Telefon:



+49 (30) 40 81 73 37 - 7



Telefax:



+49 (30) 40 81 73 45 - 0



E-Mail:



[email protected]
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Die Mitglieder des BZP Verband des Verkehrsgewerbes Baden e.V. GF: Dipl.-Volksw. Peter Welling Dipl.-Betriebsw. Ass. Arno Lauth Dipl.-Ing. Markus Strecker



Geschäftsstelle Freiburg Weißerlenstr. 9 79108 Freiburg Telefon: (07 61) 7 05 23 - 0 Telefax: (07 61) 7 05 23 - 20 E-Mail: [email protected] Internet: www.vv-baden.de



Fusion



Gesamtverzeichnis der ordentlichen Mitglieder des BZP Landesverbände, Zentralen und Regionalverbände Sortierung: Zentralen nach Stadt, Landesverbände nach Bundesland



Geschäftsstelle Mannheim Marie-Curie-Straße 18 68219 Mannheim Telefon: (06 21) 87 55 49 - 10 Telefax: (06 21) 87 55 49 - 12 E-Mail:[email protected] Internet: www.vv-baden.de



Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. GF: RA Dr. Timo Didier Hedelfinger Straße 25 70327 Stuttgart-Wangen Postfach 60 05 64 • 70305 Stuttgart Telefon: (07 11) 4 01 92 81 Telefax: (07 11) 42 38 10 E-Mail: [email protected] Internet: www.vv-wuerttemberg.de



Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen-Unternehmen e.V. GF: Frank Kuhle Engelhardstraße 6 81369 München Telefon: (0 89) 77 30 77 Telefax: (0 89) 77 24 62 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-bayern.de



Innung des Berliner Taxigewerbes e.V. GF: Leszek Nadolski
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Storkower Str. 101 10407 Berlin Telefon: (0 30) 23 62 72 01 Telefax: (0 30) 3 44 60 69 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxiinnung.org
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP Taxiverband Berlin, Brandenburg e.V. GF: Detlev Freutel



Taxi Deutschland Berlin e.V. GF: Ertan Ucar



Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxibesitzer eG GF: Bernd Ploke, Dietmar Schmidt



TaxiFunk Berlin TZB GmbH GF: Hermann Waldner



Taxi-Ruf Würfelfunk „0800-CABCALL“ AG GF: Hermann Waldner
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Franklinstr. 18 10587 Berlin Telefon: (0 30) 24 33 54 08 Telefax: E-Mail: [email protected] Internet: www.taxiverband-berlin.de



Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 20202131 0 Telefax: (0 30) 202021311 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxideutschland.eu



Genthiner Straße 36 10785 Berlin Telefon: (0 30) 2 61 02 0 Telefax: (0 30) 2 61 02 13 0 E-Mail: [email protected] Internet: www.funk-taxi-berlin.de



Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 20202110 1 Telefax: (0 30) 202021102 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxifunk.de



Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 202021101 Telefax: (0 30) 202021102 E-Mail: [email protected] Internet: www.wuerfelfunk.de
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Die Mitglieder des BZP Quality Taxi Vermittlungs GmbH GF: Hermann Waldner



Taxi Berlin TZB GmbH „CityFunk“ GF: Hermann Waldner



SpeedCab Taxifunk GmbH GF: Hermann Waldner



Bielefelder Funk-Taxi-Zentrale e.G. GF: Spyridon Athanasiou



Funk-Taxi-Zentrale Hansa e.G. GF: Günther Lubkoll
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Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 202021101 Telefax: (0 30) 202021102 E-Mail: [email protected] Internet: www.qualitytaxi.de



Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 202021101 Telefax: (0 30) 202021102 E-Mail: [email protected] Internet: www.cityfunk.de



Neumitglied



Persiusstr. 7 10245 Berlin Telefon: (0 30) 414041 00 Telefax: (0 30) 41404200 E-Mail: [email protected] Internet: www.speedcab.de



Eckendorfer Str. 91-93 33609 Bielefeld Telefon: (05 21) 97 11 222 Telefax: (05 21) 97 11 212 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxibielefeld.de



Treppenstr. 3 33647 Bielefeld Telefon: (05 21) 44 43 66 Telefax: (05 21) 44 43 70 E-Mail: [email protected] Internet: -
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP Taxi Bochum eG GF: Christian Weidmann



Taxi Bonn eG GF: Claus Lenz



Ehrenfeldstr. 34 44789 Bochum Telefon: (02 34) 3 33 00 10 Telefax: (02 34) 3 33 00 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxibochum.de



Mackestraße 32 53119 Bonn Telefon: (02 28) 55 55 500 Telefax: (02 28) 55 55 522 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxibonn.de



Fachvereinigung Personenverkehr • Verband für das Personenverkehrsgewerbe Landesverband Bremen e.V. GF: Fred Buchholz Jakobistr. 20 28195 Bremen Telefon: (04 21) 1 40 154 Telefax: (04 21) 1 40 188 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-bremen.de



Taxi Dortmund eG GF: Dieter Zillmann



Taxi-Düsseldorf eG GF: Dennis Klusmeier
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Königswall 42 44137 Dortmund Telefon: (02 31) 90 60 - 0 Telefax: (02 31) 14 44 58 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-dortmund.de



Kölner Straße 356 40227 Düsseldorf Telefon: (02 11) 77 76 60 Telefax: (02 11) 77 76 70 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-duesseldorf.com
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Die Mitglieder des BZP Taxi-Funktaxi-Zentrale Duisburg e.G. GF: Mustafa Tav, Ibrahim Kocak



Taxi Essen e.G. GF: Michael Rosmanek



Taxi-Union Frankfurt e.V. GF: RA Herwig Kollar



®



Im Schlenk 78 47055 Duisburg Telefon: (02 03) 42 55 55 Telefax: (02 03) 41 17 04 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-duisburg.net



Bottroper Straße 298a 45356 Essen Telefon: (02 01) 8 66 54 Telefax: (02 01) 66 16 88 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxiessen.de



Heidelberger Straße 25 60327 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 230715 Telefax: (0 69) 231928 E-Mail: [email protected] Internet: -



®



Taxi 33 Echo-Funk GF: Dieter Schlenker, Ufuk Gergin



Frankfurt’s TAXI-RUF® 23 oo 01 GF: Dieter Schlenker
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Heidelberger Straße 25 60327 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 25 20 25 Telefax: (0 69) 25 00 00 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-frankfurt.de



Heidelberger Straße 25 60327 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 25 20 25 Telefax: (0 69) 25 00 00 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-frankfurt.de
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP Taxi Gelsen IG GF: Harald Grossmann



Husemannstr. 59 45879 Gelsenkirchen Telefon: (02 09) 1 52 15 Telefax: (02 09) 1 52 14 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-gelsen.de



Taxi Hagen e.G. GF: Antonio Ascenso Gomes, Gottfried Kura, Jens Meckler Elberfelder Straße 89 58095 Hagen Telefon: (0 23 31) 12 55 55 Telefax: (0 23 31) 12 55 66 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxihagen.de



Taxi & Mietwagengenossenschaft Halle/Saale eG GF: Winfried Bahr



Taxen-Union Hamburg Hansa e. V. GF: Thomas Lohse



Hansa Funktaxi e.G. GF: Dirk Schütte
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Bergschenkenweg 55a 06118 Halle/Saale Telefon: (03 45) 52 52 52 Telefax: (03 45) 52 52 566 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-halle.de



Am Schiffbeker Berg 6a 22111 Hamburg Telefon: (0 40) 211 73 61 Telefax: (0 40) 211 73 62 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxenunionhh.de



Am Schiffbeker Berg 6 a 22111 Hamburg Telefon: (0 40) 211 19 50 Telefax: (0 40) 211 17 341 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi211211.de
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Die Mitglieder des BZP Taxi-Dienst Hanau Stadt und Land e.G. GF: Dieter Schlenker, Marten Clüver



Dresdener Straße 4 63454 Hanau Telefon: (0 61 81) 25 60 25 Telefax: (0 69) 25 12 12 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-hanau.de



Landesverband Hessen für das Personenbeförderungsgewerbe e.V. GF: Thomas Schmidt Breitenbachstr. 1 60487 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 79 20 78 10 Telefax: (0 69) 79 20 78 12 E-Mail:[email protected] Internet: www.taxiverband-hessen.de



Fachverband PKW-Verkehr Hessen e.V. GF: Dipl. oec. Mathias Hörning



Taxi-Funk-Zentrale Karlsruhe eG GF: Oguz Balkan, Uwe Katzlirsch



Krefelder Funktaxi-Besitzerverein GF: Dirk Gleixner
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Königsplatz 59 34177 Kassel Telefon: (05 61) 7 18 17 Telefax: (05 61) 10 42 60 E-Mail: [email protected] Internet:www.fachverband-pkw.de



Auf der Breit 5 76227 Karlsruhe Telefon: (0 721) 94 41 44 Telefax: (0 721) 94 41 43 0 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-ka.de



Moltkeplatz 1 47799 Krefeld Telefon: (0 21 51) 22222 Telefax: (0 21 51) 633553 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxiruf-krefeld.de
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP TAXI Ruf Köln wirtschaftliche Vereinigung Kölner Taxiunternehmer eG GF: Dipl.-Jur. (YU) Aleksandar Dragicevic Bonner Wall 37 50677 Köln Telefon: (0 221) 16 80 80 Telefax: (0 221) 16 80 81 17 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxiruf.de



Taxi Koblenz e.G. GF: Hans-Gerd Gutendorf



Taxi Jakubiak GF: Michael Menrath



Moselring 11 56073 Koblenz Telefon: (02 61) 5 79 04 84 Telefax: (02 61) 1 74 73 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-koblenz.org



Otto-Hue-Straße 10 45772 Marl Telefon: (0 23 65) 4 44 00 Telefax: (0 23 65) 41 33 61 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-jak.de



Landesverband für das Taxi- und Mietwagengewerbe Mecklenburg/Vorpommern e.V. GF: Toralf Keiler Wallstraße 66 19053 Schwerin Telefon: (03 85) 71 71 71 Telefax: (03 85) 71 05 73 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxilandesverband-mv..de



IsarFunk Taxizentrale GmbH & Co. KG GF: Christian Hess, Hermann Waldner
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Rosenheimer Str. 139 81671 München Telefon: (0 89) 45 05 41 12 Telefax: (0 89) 49 00 10 86 E-Mail: [email protected] Internet: www.isarfunk.de
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Die Mitglieder des BZP Taxi-Zentrale Münster e.G. GF: Roland Böhm



Krögerweg 14 48155 Münster Telefon: (02 51) 98 77 90 Telefax: (02 51) 98 77 92 5 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-60011.de



Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. Fachvereinigung Taxi und Mietwagen GF: Gunther Zimmermann Lister Kirchweg 95 30177 Hannover Telefon: (05 11) 96 26 - 280 Telefax: (05 11) 96 26 - 289 E-Mail: [email protected] Internet: www.gvn.de



Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. GF: Holger Goldberg Siemensstr. 1 40789 Monheim Telefon: (0 21 73) 95 99 - 0 Telefax: (0 21 73) 95 99 - 25 E-Mail: [email protected] Internet: www.eurotaximesse.de



Taxi-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. GF: RA Dr. Michael Hoog



Taxi-Funk Offenbach e.G. GF: Dieter Schlenker, Yvonne Schneider
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Kölner Str. 356 40227 Düsseldorf Telefon: (02 11) 77 76 61 Telefax: (02 11) 77 76 70 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-verband-nrw.de



Daimlerstraße 1 63071 Offenbach Telefon: (069) 80 22 2 Telefax: (069) 80 22 6 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-offenbach.de
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP Funk-Taxi-Vereinigung Remscheid GF: Armin Schötz



Lenneper Straße 2 42855 Remscheid Telefon: (0 21 91) 38 87 25 Telefax: (0 21 91) 591 80 88 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxizentrale-rs.de



Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland e.V. Fachvereinigung Droschken- und Mietwagenverkehr GF: Guido Borning LL.M. Moselring 11 (Postfach 201 431) 56073 Koblenz (56014 Koblenz) Telefon: (02 61) 494 - 330 Telefax: (02 61) 494 - 339 E-Mail: [email protected] Internet: www.vdv-rheinland.de Verband des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz e.V. Fachsparte Taxi und Mietwagen GF: RA Heiko Nagel Lauterstraße 17 67657 Kaiserslautern Telefon: (06 31) 3 71 61 - 0 Telefax: (06 31) 3 71 61 - 11 E-Mail: [email protected] Internet: www.vvrp.com Landesverband Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) e.V. Fachvereinigung Taxi- und Mietwagenverkehr GF: Hartwig Schmidt Metzer Straße 123 66117 Saarbrücken Telefon: (06 81) 92 50 - 0 Telefax: (06 81) 92 50 - 190 E-Mail: [email protected] Internet: www.lvs-saar.de Landesverband Personenbeförderungsgewerbe Taxi und Mietwagen Sachsen-Anhalt e.V. (LVP) GF: Thomas Henschel Grosse Diesdorfer Str. 47 39110 Magdeburg Telefon: (01 71) 38 03 53 1 Telefax: (03 91) 61 11 42 6 E-Mail: [email protected] Internet: www.lvp-sachsen-anhalt.de Landesverband Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmer e.V. GF: Henry Roßberg Bodenbacher Str. 122 01277 Dresden Telefon: (03 51) 2 11 21 0 Telefax: (03 51) 2 11 21 91 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxi-lvs.de
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Organisation des BZP



Die Mitglieder des BZP Taxi-Zentrale Solingen e.G. GF: Ertan Cati, Cüneyd Ulupinar



Kronprinzenstr. 32a 42655 Solingen Telefon: (02 12) 1 20 88 Telefax: (02 12) 27 24 67 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxizentrale-solingen.de



Landesverband Thüringen der Taxi- und Mietwagenunternehmen e.V. (LVT) GF: Michael Beer Postfach 1430 (Rudolf-Breitscheid-Str. 61) 04584 Altenburg (04600 Altenburg) Telefon: (0 34 47) 50 29 19 Telefax: (0 34 47) 83 77 64 E-Mail: [email protected] Internet: Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV) e.V. Fachvereinigung Personenverkehr GF: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Martin Kammer In der langen Else 2 99098 Erfurt Telefon: (0 361) 6 53 09 0 Telefax: (0 361) 6 53 09 15 E-Mail: [email protected] Internet: www.ltv-thueringen.de Funk-Taxi-Zentrale GbR GF: Michael Fuchs
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Poststraße 18 58452 Witten Telefon: (0 23 02) 5 20 02 Telefax: E-Mail: [email protected] Internet: -
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Organisation des BZP



Der Erweiterte Vorstand Athanasiou Bahr Balkan Beer Böhm Borning Buchholz Cati Clüver Dornheim Dragicevic Ehret Freutel Fuchs Gergin Gleixner Grossmann Gutendorf Hartmann Henschel Hess Keiler Klusmeier Kocak Kollar Kuhle Kura Ladwig Lenz Lohse Lubkoll Menrath Müller Nadolski Ploke Rosmanek Roßberg Scheffel Schlenker Schmidt Schneider Schötz Schütte Schwuchow Ucar Waldner Weidmann Zander Zillmann
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Spyridon Winfried Oguz Michael Roland Guido Fred Ertan Marten Jürgen Aleksandar Michael Detlev Michael Ufuk Dirk Harald Hans-Gerd Hans-Jörg Thomas Christian Toralf Dennis Ibrahim Herwig / RA Frank Gottfried Tanja Claus Thomas Günter Michael Uwe Leszek Bernd Michael Henry Peter Dieter Thomas Yvonne Armin Dirk Wolfgang Ertan Hermann Christian Peter Dieter



Bielefeld Halle/Saale Karlsruhe Altenburg Münster Koblenz Bremen Solingen Hanau Freiburg / Mannheim Köln Stuttgart Berlin Witten Frankfurt Krefeld Gelsenkirchen Koblenz Saarbrücken Magdeburg München Schwerin Düsseldorf Duisburg Frankfurt München Hagen Hannover Bonn Hamburg Bielefeld Marl Kassel Berlin Berlin Essen Dresden Kaiserslautern Frankfurt Frankfurt Offenbach Remscheid Hamburg Erfurt Berlin Berlin Bochum Monheim Düsseldorf
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Organisation des BZP



Ständige Ausschüsse Verkehrs- und Gewerbepolitik Zuständig: Koordinator: Vorsitzender: stv. Vorsitzender:



Präsidium Vizepräsident Peter Zander Hartwig Schmidt Guido Borning Frank Goldschmidt Thomas Schmidt Jürgen Dornheim Henry Roßberg Jens Meckler Holger Goldberg Sven Kessler Markus Dalkilic Wolfgang Ziegler Gunter Zimmermann Thomas Lohse Karlheinz Gräßle Bernd Ploke Martin Kammer Simon Schlötel-Elmenhorst Ufuk Gergin Ertan Ucar Hermann Waldner Stephan Berndt Predag Simic



LV Saarland LV Rheinland LV Thüringen LVT LV Hessen LV Baden LV Sachsen Taxi Hagen FP Nordrhein Taxi-Zentrale Münster Taxi Düsseldorf LV Bayern LV Niedersachsen Taxen-Union Hamburg Hansa LV Württemberg WBT Berlin LV Thüringen LTV LV Niedersachsen Taxi Frankfurt Taxi Deutschland Berlin Taxi Berlin Innung Berlin Bieta Bielefeld



Taxizentralen, Verwaltung und Tarife Zuständig: Vertreter: Vorsitzender stv. Vorsitzender



Vorstandsmitglied Herwig Kollar Vorstandsmitglied Frank Kuhle Wolfgang Pettau Dennis Klusmeier Wolfgang Suhr Hans-Peter Kratz Peter Allmang Alfred Lehmair Thomas Lohse Christian Weidmann Uwe Franz Wolfgang Ziegler Ufuk Gergin Tim Grupe Bernd Ploke



LV Niedersachsen Taxi Düsseldorf FP Nordrhein LV Hessen LV Rheinland Koblenz LV Bayern Taxen-Union Hamburg Hansa Taxizentrale Bochum LV Sachsen LV Bayern Taxi Frankfurt eG LV Niedersachsen WBT Berlin



Technik und Software Zuständig: Vertreter: Vorsitzender: stv. Vorsitzender:



Vorstandsmitglied Frank Kuhle Vorstandsmitglied Roland Böhm Sven Kessler Hans-Gerd Gutendorf Dieter Schlenker Wolfgang Ziegler Bernd Ploke Norbert Krink Hans-Jürgen Zetzsche
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Taxi Münster Taxi Koblenz Taxi Frankfurt eG LV Bayern WBT Berlin LV Hessen LV Sachsen
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Organisation des BZP



Ständige Ausschüsse Michael Frenzel Toralf Keiler Michael Dickmann Spyridon Athanasiou Bernd Grubert Karl Heinz Kitzinger Thomas Lohse Jürgen Dornheim Torsten Hundertmark Philipp Seloff Jens Schmiljun Frank Wenzel



LV Niedersachsen LV Mecklenburg-Vorpommern FP Nordrhein Bieta Bielefeld Taxi Düsseldorf LV Hessen Taxen-Union Hamburg LV Baden LV Niedersachsen LV Bremen Taxi Berlin FP Nordrhein



Krankenfahrten und Kooperation Zuständig: Vertreter: Vorsitzende: stv. Vorsitzende:



Vorstandsmitglied Wolfgang Oertel Vorstandsmitglied Herwig Kollar Gisela Spitzlei Tanja Ladwig Georg Stich Michael Beer Michael Ehret Georg Terner Fred Berges Spyridon Athanasiou Karl-Heinz Kirle Karl Heinz Kitzinger Fabian Hoffmann Martin Kammer Hans-Jörg Hartmann Markus Gossmann



FP Nordrhein LV Niedersachsen LV Bayern LV Thüringen LVT LV Württemberg LV Rheinhessen-Pfalz LV Nordrhein-Westfalen Bieta Bielefeld TVB Berlin-Brandenburg LV Hessen LV Niedersachsen LV Thüringen LTV LV Saarland FP Nordrhein



Arbeit, Soziales und Fortbildung Zuständig: Vertreter: Vorsitzender: stv. Vorsitzender:



Vizepräsident Dietmar Schmidt Vorstandsmitglied Wolfgang Oertel Holger Goldberg Guido Borning Thomas Schmidt Friedrich Ahrens Alfred Lehmair Christian Brüggmann Edgar Moeller Martin Kammer Benjamin Sokolovic Lea Steffanowski-Kerl Predac Simic



FP Nordrhein LV Rheinland LV Hessen LV Niedersachsen LV Bayern Taxen-Union Hamburg Hansa Taxi-Zentrale Münster LV Thüringen LTV LV Niedersachsen LV Niedersachsen Bieta Bielefeld



Haushalt und Revision Zuständig: Koordinator: Vorsitzender: stv. Vorsitzender:
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Präsidium Präsident Michael Müller Rolf Peters Edgar Moeller Volker Kaddik Norbert Krink



FP Nordrhein Taxi Münster LV Niedersachsen LV Hessen
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Ständige Ausschüsse Norbert Frenzel Spyridon Athanasiou Marten Clüver Georg Fox Dirk Schütte Hans-Günther Kaufhold Michael Frenzel



LV Bremen Bieta Bielefeld Taxi Frankfurt LV Saarland Hamburg Hansa Funktaxi Taxi Düsseldorf LV Niedersachsen



Öffentlichkeitsarbeit Zuständig: Vertreter: Vorsitzender: stv. Vorsitzender:



Vorstandsmitglied Roland Böhm Vizepräsident Peter Zander Dirk Schütte Jürgen Hartmann Frank Goldschmidt Markus Gossmann Hans-Peter Kratz Hans-Gerd Gutendorf Alfred Schildknecht Ulrich Raabe Christian Brüggmann Stefan Gödeke Ertan Ucar Stephan Müller Michael Dickmann Roman Marx



Hamburg Hansa Funktaxi LV Niedersachsen LV Thüringen FP Nordrhein LV Hessen Taxi Koblenz LV Württemberg LV Sachsen Taxi Union Hamburg Hansa LV Niedersachsen Taxi Deutschland Berlin Taxi Berlin FP Nordrhein Taxi Frankfurt



Sozialpolitischer Ausschuss Zuständig: Vorsitzender:



Präsident Michael Müller Holger Goldberg Friedrich Ahrens Guido Borning Christian Brüggmann Marten Clüver Dr. Timo Didier Jürgen Dornheim Mario Franz Ufuk Gergin Hans-Jürgen Hartmann Ingo Heuermann Martin Kammer Thomas Lohse Heiko Nagel Dieter Schlenker Hartwig Schmidt Benjamin Sokolovic Boto Töpfer Ertan Ucar Hermann Waldner Hans-Jürgen Zetzsche Wolfgang Ziegler Gunther Zimmermann
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Organisation des BZP



Außerordentliche Mitglieder des BZP Adam Opel AG



Fahrzeug-Industrie



PKZ D 1-04 Verkauf an Gewerbekunden 65423 Rüsselsheim Internet: http://www.opeltaxi.de



CITROËN Deutschland GmbH Edmund-Rumpler-Str. 4 Telefon: 0176-13443738 E-Mail: [email protected]



51149 Köln Fax: 0220-2972-7131 Internet: www.citroen.de



Daimler AG



Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland HPC V140 Mühlenstr. 30 10243 Berlin Telefon: 030-2694-0 Telefax: 030-2694-2504 E-Mail: [email protected] Internet: www.mercedes-benz.de/taxi



Ford-Werke GmbH Henry-Ford-Str. 1 Telefon: 0221-9017661 E-Mail: [email protected]



50735 Köln Telefax: 0221-9017484 Internet: www.ford.de



Volkswagen AG Vertrieb an Sonderzielgruppen Taxi/Mietwagen Brieffach 1911 38436 Wolfsburg Telefon: 05361-925514 Telefax: 05361-95725514 E-Mail : [email protected] Internet: www.volkswagen-taxi.de Volkswagen Nutzfahrzeuge Verkauf an Sonderabnehmer Taxi und Mietwagen Brieffach 012/2873, Postfach 210580 30405 Hannover Telefon: 0170-6369028 Telefax: 0511-798999526 E-Mail: [email protected] Internet: www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/taxigewerbe Finn Frogne GmbH



Taxizubehör-Industrie



Münzgasse 4 Telefon: (0 70 71) 79 20 90 E-Mail: [email protected]



Adressänderung



D-72070 Tübingen Telefax: (0 70 71) 79 20 91 Internet: www.frogne.de



FMS GmbH Messendorfgrund 30 Telefon: 0043 -316-406876-0 E-Mail: [email protected]



A-8042 Graz Telefax: 0043-316-406876-16 Internet: www.fms.at



Gefos Gesellschaft für offene Systeme mbH Lohbachstr. 12 Telefon: 02304-952900 E-Mail: [email protected]
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58239 Schwerte Telefax: 02304-9529029 Internet: www.gefos.net
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Außerordentliche Mitglieder des BZP HALE electronic GmbH Eugen-Müller-Str. 18 Telefon: 0043-662-439011-0 E-Mail: [email protected]



A-5020 Salzburg Telefax: 0043-662-439011-9 Internet: www.hale.at



Interfacom S.A. - Taxitronic Perú 104 Telefon: 0034-93266 2030 E-Mail: [email protected]



E-08018 Barcelona (Spanien) Telefax: 0034-93303 3403 Internet: www.taxitronic.com



Seibt & Straub GmbH Taubenstr. 10 Telefon: 0711-96729-0 E-Mail: [email protected]



70199 Stuttgart Telefax: 0711-96729-49 Internet: www.seibtundstraub.de



Kienzle Argo Taxi International GmbH Alboinstr. 56 Telefon: 030-79490055 E-Mail: [email protected]



12103 Berlin Telefax: 030-79490012 Internet: www.kati.de



Semitron S.A. Industrial Area of Sindos Telefon: 00 30 23 10 79 69 63 E-Mail: [email protected]



57022-Gr Thessaloniki, Greece Telefax: 00 30 23 10 79 65 63 Internet: http://taxi.semitron.gr/de.html



Telekommunikation



Telekom Deutschland GmbH Geschäftskunden Landgrabenweg 151 Telefon: 040-306005350



53227 Bonn Telefax: 0391-580139266 Internet: www.telekom.de/geschaeftskunden



Ingenico Payment Services GmbH Daniel-Goldbeck-Str. 17-27 Telefon: (0 21 02) 973-146



40880 Ratingen Telefax: (0 21 02) 973-418402



E-Mail: [email protected]



Internet: www.payment-services.ingenico.com Taxi-Spezialanbieter



MuchⓇ Autohaus GmbH



und Dienstleister



Gewerbering 18 Telefon: 08041-78 88 90 E-Mail: [email protected]



83646 Bad Tölz Telefax: 08041-78 89 33 Internet: www.taxifahrzeuge.de



PRÄVENT GmbH



Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit



Wellinghofer Amtsstr. 33 Telefon: 0231-292780-21 E-Mail: [email protected]



44265 Dortmund Telefax: 0231-292780-23 Internet: www.praevent-gmbh.de
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Organisation des BZP



Außerordentliche Mitglieder des BZP TAXI-RENT-Partner GmbH Stätzlinger Str. 70 86165 Augsburg Telefon: 0821-24111-0 Servicetelefon: 0180 - 2221222 Telefax: 0821-24111-26 E-Mail: [email protected] Internet: www.taxirent.de Versicherungswirtschaft



mobile GARANTIE Deutschland GmbH



Adressänderung



Knibbeshof 10A Telefon: 0800-2007060 E-Mail: [email protected]



30900 Wedemark Telefax: 0800-20070606 Internet: www.mobile-garantie.de



VdK Versicherung der Kraftfahrt SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG Joseph-Scherer-Str. 3 Telefon: 0231-1357315 E-Mail: [email protected]
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44139 Dortmund Telefax: 0231-135137315 Internet: www.vdk-online.de
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Geschäftsbericht des BZP



Literaturverzeichnis für das Taxi- und Mietwagengewerbe Fielitz / Grätz Personenbeförderungsgesetz, Kommentar zum gesamten Personenbeförderungsrecht Band 1 und 2, 73. Aktualisierungslieferung 2016, Luchterhand Verlag, Neuwied Bidinger Personenbeförderungsrecht, Kommentar zum Personenbeförderungsgesetz nebst sonstigen einschlägigen Vorschriften Band 1 und 2, 2. Ergänzungslieferung 2015, Erich Schmidt Verlag, Berlin Thomas Grätz / Hans Meißner Taxi und Mietwagen - Handbuch zur Rechts- und Betriebspraxis 2. Auflage 2008, Verlag Heinrich Vogel GmbH, München Thomas Grätz Fachkunde & Prüfung für den Taxi- und Mietwagenunternehmer 9. Auflage 2015, Verlag Heinrich Vogel GmbH, München Fachkunde & Prüfung für den Taxi- und Mietwagenunternehmer - Prüfungstest 6. Auflage 2016, Verlag Heinrich Vogel GmbH, München Hans Meißner / Claus Mattern Das Taxi-Unternehmen in der Praxis - Ein Leitfaden zur Betriebsführung 19. Auflage 2011, Verlag Heinrich Vogel GmbH, München Herwig W. Kollar / Ufuk Gergin Taxi-Handbuch - Leitfaden für Taxi- und Mietwagenunternehmer 25. Auflage 2016, Huss-Verlag GmbH, München Betriebsführung - Informationen & Tipps für Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmer 2003, Selbstverlag BZP Verordnung einer Krankenbeförderung. Richtig?! 2001, Selbstverlag BZP Mehr Fahrgäste durch mehr Freundlichkeit, Service und Preiswürdigkeit 10. Auflage 2014, Selbstverlag BZP Erfahrungen mit Biodiesel, Taxiunternehmer berichten 2. überarbeitete Auflage 2001, Selbstverlag BZP/Ufop Taxi fahren - aber Sicher! 3. Auflage 2008, Selbstverlag BZP TAXIstars-Konsortium Besser ausgebildete Taxifahrer für mehr Sicherheit und bessere Wettbewerbsfähigkeit auf der Straße rund um die Uhr 1. Version 2015 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Differenzierte Bedienung im ÖPNV 2. Auflage 2009, Eurailpress Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Taxi-Einsatz im öffentlichen Personennahverkehr Neuauflage 1993, ALBA Fachverlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf Taxi - das Magazin des Taxi- und Mietwagenunternehmens mit Verkehrs-Rundschau (B-Ausgabe) und BZP-Report Verlag Heinrich Vogel Fachzeitschriften GmbH, München taxi heute, Huss-Verlag GmbH, München TAXI times, taxi-times Verlags GmbH, München
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Befördert mehr Geschäftsführer als jedes Unternehmen. Die neue E-Klasse. Das Taxi. Souveräner als je zuvor in Komfort, Design und Effizienz bringen Sie jeden Fahrgast bequem und sicher ans Ziel. Um es auch Ihnen so angenehm wie möglich zu machen, liefern wir Ihnen mit unseren Taxipaketen alles aus einer Hand. Erfahren Sie mehr bei Ihrem Mercedes-Benz Partner oder unter www.mercedes-benz.de/taxi
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